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Im November 2007 versammelte sich auf Einladung der Stadt Braunschweig erstmals ein großes 
Netzwerk aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, um Wege zum Umgang mit den Folgen 
von Kinder- und Familienarmut in der Stadt zu beraten. Damit wurde der Grundstein gelegt für eine 
Arbeit, die bis heute Verwaltung und freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, die Arbeitsverwal-
tung, Bildungsträger und Betroffenenvereine verbindet. 

Aus den ersten Ansätzen zur Lösung der dringlichsten Fragen, wie Finanzierung von Schulkosten 
und Mittagessen für Kinder aus einkommensarmen Familien, entstanden ein Spendenfonds und 
ein  Beirat, der als Arbeitsausschuss des Netzwerks zum Motor der weiteren Entwicklung wurde.

Eine solche Struktur ist bemerkenswert und beispielgebend. An die Stelle gegenseitiger Zuständig-
keitszuweisungen traten der Wunsch und die Bereitschaft zum gemeinsamen Handeln.

Die Bundesgesetzgebung hat die ursprünglichen Probleme von Schulkosten und Mittagessen weit-
gehend gelöst. Aber die Feststellung, dass Kinder und Jugendliche aus einkommensarmen Familien 
vielfältige Benachteiligungen hinnehmen müssen, hat weiterhin Gültigkeit. 

Die Ursachen dafür, dass viele Eltern über kein ausreichendes Einkommen verfügen, sind kommu-
nal wenig zu beeinfl ussen. Die Höhe der Regelsätze, die die Sozialleistungen bestimmen, legt der 
Gesetzgeber fest. Aber viele Faktoren, die sich negativ auf die Situation der armen Kinder auswir-
ken, können durch gemeinsames Handeln neu gestaltet werden. Die Handlungsempfehlungen des 
Beirats und des Netzwerks weisen detailliert darauf hin. 

Die Stadt Braunschweig hat diese Empfehlungen zur Grundlage ihres Kommunalen Handlungskon-
zepts gemacht. Der Rat der Stadt hat im Dezember 2012 das Handlungskonzept beschlossen und 
die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Dieses Handlungskonzept schließt sich auch den 
Vorschlägen des Beirats an, die bewährten Strukturen der Zusammenarbeit aufrecht zu halten. In 
der vorliegenden Dokumentation wird die Entwicklung dieser Zusammenarbeit nachgezeichnet, 
der Ratsbeschluss mit seiner umfangreichen Begründung und das Kommunale Handlungskonzept 
einschließlich der Leitlinien und der Handlungsempfehlungen des Beirats werden wiedergegeben. 

Diese von Anbeginn partizipative Art des Umgehens mit dem Problem Kinderarmut auf kommu-
naler Ebene hat auch außerhalb der Stadt Braunschweig vielfältige Resonanz gefunden.

Mein Dank gilt allen an diesem Prozess Beteiligten für ihr Engagement in einem Thema, das alle 
angeht, in einem Umfang, der zeigt, wie sehr insbesondere die Mitglieder des Beirats die Ausein-
andersetzung mit den Folgen von Armut bei Kindern und Jugendlichen zu ihrer eigenen Sache 
gemacht haben. Solange sich keine grundlegende Entspannung der Situation abzeichnet, wird ein 
solches Engagement auch weiterhin nötig sein, um aus dem Motto und dem Anspruch „Braun-
schweig für alle Kinder“ eine Stadt entstehen zu lassen, in der alle Kinder gleichermaßen die Chance 
auf ein Aufwachsen in Wohlbefi nden haben, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und sozialer 
Lage.

Ulrich Markurth 
Erster Stadtrat
Dezernent für Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend

Vorwort

Ulrich Markurth 
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Entwicklung 2007 bis 2013
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Auf die Frage

„Was ist arm?“

antwortete die neun 

Jahre alte Natalie: 

„Wenn man nicht 

genug zum Anzie-

hen kaufen kann. 

(…) Wenn man nicht 

genug zum Essen 

hat. Wenn man keine 

Arbeitsstelle hat

und kein Geld

verdienen kann. 

Wenn man kein

warmes Bett hat.“ 

Kinder wissen, was Armut ist: 

Auf die Frage „Was ist arm?“ antwortete die neun Jahre alte Natalie: „Wenn man nicht genug zum 
Anziehen kaufen kann. Wenn man nicht so eine große Familie hat, nur ein oder zwei Personen oder 
so. Wenn man nicht unter einem Dach lebt. Wenn man nicht genug zum Essen hat. Wenn man 
keine Arbeitsstelle hat und kein Geld verdienen kann. Wenn man kein warmes Bett hat. Wenn man 
kein Fahrrad hat oder ein Auto, um mal irgendwo hinzufahren. Wenn man nicht genug Geld hat. 
Wenn man nicht zur Schule und nicht in den Kindergarten gehen kann. Wenn man nicht genug 

Licht ins Haus bringen kann. Wenn man keine Stifte hat zum 
Hausaufgaben machen. Wenn man nicht Einkaufen gehen 
kann. Wenn man nichts in seiner Freizeit machen kann. 
Wenn man keinen Fotoapparat hat, für Erinnerungen. 
Wenn man etwas zur Schule mitbringen muss, ein Buch 
oder eine Kassette, und man das nicht hat...“ (aus einem 
Vortrag von Prof. Dr. Margaritha Zander, Hannover 2004)

Eine beeindruckende, präzise, aber auch sehr betroffen 
machende Antwort eines Mädchens zum kindlichen Erle-
ben von Armut und eine Herausforderung für die Präventi-
onsarbeit von Kinder- und Familienarmut alle Faktoren zu 
beachten, die das soziale, emotionale, gesundheitliche und 
wirtschaftliche Wohlergehen von Kindern bestimmen.

Kinderarmut ist immer auch Familienarmut. Kinderar-
mut beschränkt massiv ein Aufwachsen im Wohlergehen 
und erschwert, dass Kinder ihre Potentiale optimal entwi-
ckeln und ihre Ressourcen nutzen können. Sie beeinträch-
tigt die Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen nicht 
nur materiell sondern auch kulturell durch schlechtere 
Zugänge zu Bildung und sprachlicher und kognitiver Ent-
wicklung, sozial durch Einschränkung notwendiger sozialer 
Kontakte und mangelnde Chancen, soziale Kompetenzen 
zu entwickeln und psychisch und physisch durch Gefähr-
dung von Gesundheit, körperlicher Entwicklung und seeli-
scher Unversehrtheit.

Die Stadt Braunschweig gehört zu den Kommunen, die 
die Prävention von Armutsfolgen bei Kindern systema-
tisch angehen. Betroffen sind mehr als 20 Prozent der Kin-
der und Jugendlichen mit einer sehr ungleichen Verteilung 
innerhalb des Stadtgebietes. Damit steht die Stadt zusam-

men mit vielen Akteuren vor der Herausforderung, för-
dernde Strukturen für alle Kinder und passgenaue Angebote 

zur Vermeidung von Armutsfolgen ab frühester Kindheit zu entwickeln.

Gemeinsame Initiative 

Die Initialzündung zu dieser Entwicklung geht auf das Jahr 2007 zurück, als die Braunschweiger 
Zeitung einen vermeintlichen Skandal unter der Überschrift „Mädchen und Jungen hoffen auf die 
Essenreste ihrer Mitschüler“ am Schulzentrum Volkmarode aufgriff. 

Im unmittelbaren Nachgang wird vom Sozial-, Jugend-, Schul- und Gesundheitsdezernat eine 
interne Arbeitsgruppe eingesetzt. Wie sich bei der Recherche zur Situation der Kinderarmut in 
Deutschland zeigt, bedrückt die Problematik der Kinder- und Familienarmut viele deutsche Groß-
städte. Auch hatten bereits einige große Wohlfahrtsverbände u.a. die Diakonie z.T. kommunal und 
überregional die Problematik öffentlich thematisiert. Nach einer intensiven Analyse zur Situation 
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von Kindern und Jugendlichen in den einzelnen Stadtteilen lädt der Sozialdezernent alle sozialen 
Akteure und die Fachabteilungen der Verwaltung zu einem Hearing ein, in dessen Folge das Präven-
tionsnetzwerk gegründet wird.

Danach stehen drei Prioritäten auf der Agenda:
_ jedes Kind in der Ganztagschule soll essen können, ggf. mit Zuschuss zum Schulessen,
_ jedes Kind soll lernen können, ggf. mit Zuschuss zum Schulmaterial,
_ Schulsozialarbeit soll Schülerinnen und Schüler, Eltern und Schule unterstützen. 

Eine Mischfinanzierung durch städtische Mittel, Stiftungen und Sponsoring sollte die rasche und 
vor allem unbürokratische Unterstützung dieser Vorhaben gewährleisten. Gleichzeitig wurde in die-
sem Hearing der Beschluss zur Zusammenarbeit in einem Präventionsnetzwerk zur „Prävention von 
Kinder- und Familienarmut und Linderung der Folgen“ gefasst. Das Expertengremium sollte unter 
Beteiligung von Verbänden, Initiativen, Kirchen und religiösen Gemeinden aller Glaubensrichtun-
gen, dem örtlichen JobCenter, Gremien wie Stadtelternrat für Schule bzw. Kita, Stadtteilkonferenz, 
Jugendring, Verwaltung sowie von Betroffenen und unter Moderation der Stadt Braunschweig die 
weitere Entwicklung begleiten. 

Struktur des Netzwerks

Inzwischen hat das Präventionsnetzwerk ca. 40 Mitglieder und ist offen für weitere Akteure. Ver-
treter der politischen Parteien werden regelmäßig informiert, haben aber keinen unmittelbaren 
Zugang zu dem Netzwerk. Als Arbeitsgremium des Netzwerkes fungiert der „Beirat gegen Kinder- 
und Familienarmut“1, der mit 14 Vertreterinnen und Vertretern von Schulen, Verbänden und Initiati-
ven, Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie der Stadt besetzt ist. Die Geschäftsführung lag im 
Sozialreferat in den Händen der Gesundheitsplanung. 
Das erste Jahr stand ganz im Zeichen der operativen Aufgabenumsetzung: 

1.  100,– € für jedes Kind am Schuljahresanfang für Schulmaterialien entsprechend der Einkaufs-
liste der jeweiligen Klassenlehrerin. Mittlerweile ist diese Aufgabe Teil des gesetzlich zur Verfü-
gung gestellten Bildungs- und Teilhabepakets, kurz BuT, und geht als Geldleistung automatisch 
an bedürftige Familien mit Schulkindern.

2.  Damit tatsächlich jedes Kind in einer Ganztagsschule eine warme Mahlzeit zu sich nehmen 
kann, auch wenn die Eltern den entsprechenden Beitrag nicht haben aufbringen können, musste 
eine unkomplizierte, bezahlbare und gleichzeitig effektive Lösung gefunden werden. Sie bestand 
darin, dass jede Ganztagsschule das entstehende Defizit dem Sozialreferat als Geschäftsfüh-
rung des Beirats melden konnte und umgehend aus dem Braunschweiger Fonds für Kinder und 
Jugendliche die nötige finanzielle Deckung erhielt. 

3.  Die Unterstützung von Kindern in Ganztagsgrundschulen durch Schulsozialarbeit lief mit ideel-
ler Begleitung des Netzwerks in primärer Zusammenarbeit zwischen Fachbereich Kinder, Jugend 
und Familie (FB 51), Diakonie und Finanzierung durch Stiftungen für 3 halbe Schulsozialarbei-
terstellen.

Zu den Aufgaben des Beirats gehört auch die Gründung eines „Schulkostenfonds“ zur unkomplizier-
ten, effektiven Realisierung dieser auch finanziellen Herausforderungen. Armin Kraft, ev. Propst i.R., 
vom Oberbürgermeister Dr. Hoffmann offiziell für die Spendenakquise beauftragt, konnte bisher 
weit über 1 Million Euro einsammeln, die vorerst in den Bereichen Schulmaterial und Förderung des 
Schulessens in Ganztagsschulen investiert werden. Die Mittelvergabe erfolgt in enger Abstimmung 
mit dem Beirat über das Sozialreferat. Parallel und ohne die operative Ebene der ganz konkreten Hil-
fen aus dem Auge zu verlieren, wurde vom Beirat das Fundament der Arbeit für die Verbesserung der 
strukturellen Hilfsangebote weiterentwickelt. 
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Leitlinien und Handlungsempfehlungen

Anfang 2010 beschließt das Präventionsnetzwerk, die Zusammenarbeit zu systematisieren und 
über eine langfristige partizipative Planungsstrategie eine breite Öffentlichkeit und alle gesell-
schaftlich bedeutsamen Institutionen in den Aufbau einer präventiven Infrastruktur einzubezie-
hen. Der Beirat erhält den Auftrag nun Leitlinien zur Prävention von Kinder- und Familienarmut zu 
erarbeiten und dem größeren Gremium zur Abstimmung vorzulegen, um damit eine verbindliche 
Basis für die Zusammenarbeit zu schaffen. Begleitet wird dieser Prozess von der Agentur „Neues 
Handeln“, die den NAP-Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutschland“ im Auftrag 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend umsetzt. Nach intensiver Sich-
tung und Analyse werden in dem nächsten ¾ Jahr die Braunschweiger Leitlinien zur Armutspräven-
tion entworfen. Die in neun Kernsätzen unter der Überschrift „Jedes Kind ist herzlich willkommen, 
jedes Kind ist wichtig!“ zusammengefassten Forderungen sollen zukünftig als fachlich ausgewie-
sene Grundlage zur Entwicklung von Förderschwerpunkten staatlicher, kommunaler, privater oder 
stiftungsgebundener Zuwendungen dienen.

Leitlinien zur Bekämpfung der Kinder- und 
Familien armut und Linderung der Folgen

1.  Mütter und Väter erhalten bei Bedarf Unterstützung

und Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder

2.  Jedes Kind hat ein Recht auf Sicherung seiner materiellen
Lebensgrundlage

3.  Jedes Kind hat ein Recht auf Sicherung seiner Grundbedürfnisse nach 
Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Sicherheit und Geborgenheit 

4.  Jedem Kind ist gesellschaftliche und soziale Teilhabe zu ermöglichen 

5.  Jedem Kind einen erfolgreichen Bildungsweg sichern von Anfang an

6.  Jeder Mutter und jedem Vater ist eine existenzsichernde
Erwerbstätigkeit zu ermöglichen

7.  Jugendliche aktiv ins Erwerbsleben begleiten 

8.  Kinder, Jugendliche und deren Eltern sind zu beteiligen

9.  Das Netzwerk zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und 
zur Linderung der Folgen ist zu intensivieren und weiterzuentwickeln
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Jede Bürgerin und jeder Bürger ist für die Kinder und Jugendlichen in Braunschweig mit verantwort-
lich. Alle Kinder brauchen neben den Eltern UnterstützerInnen, um sich optimal entwickeln zu können. 

Sie werden am Nikolaustag 2010 nach konstruktivem Diskurs und redaktioneller Feinarbeit 
öffentlichkeitswirksam zusammen mit den Unterschriften aller im Rat vertretenen Parteien, 
Sozial verbänden, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, Elternvertretungen, Stiftungen, Glau-
bensrichtungen und Privatpersonen der Stadt dem Oberbürgermeister übergeben und umgehend in 
Ratsgremien der Stadt behandelt. Parallel werden die Leitlinien von der Braunschweiger Zeitung mit 
neun Reportagen zu den neun Leitlinien und unter Einbeziehung aller Akteure der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Ein großer Erfolg und handfeste Grundlage, doch Papier ist geduldig und führt nicht zwin-
gend zur Überprüfung bisheriger Praxis und ggf. veränderten Angeboten. Deshalb kommt aus dem 
Jugendhilfeausschuss schon bald der Auftrag, kommunale Handlungsempfehlungen zur Armuts-
prävention zu entwickeln. Ein Ratsbeschluss gibt den Startschuss.
Wieder geht der Auftrag an den Beirat, der sich, begleitet 
von hohen Erwartungen der Presse und der Öffentlich-
keit, intensiv mit der Erstellung von Handlungsempfeh-
lungen auf der Grundlage der Leitlinien auseinandersetzt. 
Er stellt sich die Aufgabe, jeweils aus der Sicht von Betrof-
fenen grundlegende emotionale, gesundheitliche, soziale 
und Teilhabebedürfnisse altersspezifi sch zu analysieren. 
Gleichzeitig geht es darum, bestehende unterschiedlichste 
Angebote des umfangreichen Bildungs-, Hilfe-, Unter-
stützungs- und Gesundheitssystems zu erfassen sowie 
die bestehenden Lücken und Defi zite in der Versorgung zu 
identifi zieren, um adäquate Empfehlungen zur Prävention 
der Folgen von Kinder- und Familienarmut für jede Alters-
stufe geben zu können. 

Handlungsempfehlungen für die Prävention von Kin-
der- und Familienarmut und für den Umgang mit ihren 
Folgen in der Stadt Braunschweig

Die „Handlungsempfehlungen für die Prävention von Kin-
der- und Familienarmut“ (Stadt Braunschweig, 2011) 
berücksichtigen das bestehende Unterstützungsangebot 
und formulieren darüber hinausgehend Qualitätskrite-
rien zur Beurteilung dieser Angebote. Beirat und Präven-
tionsnetzwerk sprechen sich darin für den Aufbau einer 
sogenannten „Präventionskette“ aus, die durch eine 
lebensphasenorientierte Unterstützungsstruktur gekenn-
zeichnet ist, an der sich alle verantwortlichen öffentlichen 
und gesellschaftlichen Akteure beteiligen.
Die Empfehlungen zielen auf die bessere Verzahnung der 
Angebote in den Übergängen, fokussieren die Lebenswelt und die wohnortnahe Bereitstellung 
von Unterstützungsangeboten. Sie betonen die Priorität von Partizipation und Empowerment und 
immer wieder die Notwendigkeit von Chancengleichheit, die nur dann gewährleistet werden kann, 
wenn die nachfolgenden Kriterien der Chancengerechtigkeit berücksichtigt sind:

_ Erschwinglichkeit
_ Niedrigschwelligkeit
_ keine Diskriminierung
_ Stadteilbezug
_ Bedürfnisorientierung
_ Dauerhaftigkeit
_ ausreichende Verfügbarkeit der Angebote
_ Beteiligung. 

Braunschweig

für alle Kinder

_ lückenlos

_ chancengerecht

_ diskriminierungsfrei

_  Hand in Hand – 

Unterstützung

von Anfang an
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Die Auswahl der ersten Bausteine durch den Beirat orientiert sich daher am Beginn der Präventions-
kette und umfasst folgende Maßnahmen:

_ Schaffung einer Koordinationsstelle,
_  Begrüßungsbrief des Oberbürgermeisters; Besuch bei neugeborenen Kindern durch Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie
_ Umwandlung von Kitas zu Familienzentren in Stadtteilen mit hohem Bedarf, 
_  Aufbau und Weiterentwicklung von Schulsozialarbeit an Grundschulen mit hohem Unterstüt-

zungsbedarf; Schaffung von verlässlichen vollen Schulsozialarbeiterstellen. 

Anfang 2012 beschließt der Rat der Stadt Braunschweig nach offener Diskussion, die Verwaltung 
möge die Handlungsempfehlungen prüfen, bewerten und ein kommunales Handlungskonzept zur 
Abstimmung im Rat vorlegen.

Aufgabenverteilung

Damit ist die Aufgabe der Stadtverwaltung klar skizziert. 
Alle involvierten Fachbereiche (Fachbereich Schule und 
Sport (FB 40), Fachbereich Soziales und Gesundheit (FB 50) 
und primär der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie
(FB 51) unterziehen die Handlungsempfehlungen unter 
Federführung des Sozialreferats einer bewertenden Prü-
fung und entwickeln Umsetzungsvorschläge zur sukzes-
siven Einführung entlang der oben benannten Prioritäten 
und den Kriterien zur Chancengerechtigkeit. Resultat ist 
das Handlungskonzept der Verwaltung zur Prävention von 
Kinder- und Familienarmut.
Benannt sind auch die künftigen Aufgaben des Beirats. Er 
wird den gesamten Prozess der Umsetzung gemeinsam 
mit dem Braunschweiger Präventionsnetzwerk steuern 
und begleiten und dabei mit der kommunalen Verwal-
tung, den Stiftungen und der Politik zusammenarbeiten. 
Im Gespräch sind außerdem die Entwicklung eines Moni-
toring-Verfahrens und die Entwicklung von neuen Ver-
gabekriterien für den „Braunschweiger Fonds für Kinder 
und Jugendliche“, die aufgrund des Bildungs- und Teilha-
bepakets (BuT), das erfolgreich umgesetzt wird, erneut 
zu überarbeiten sind. Alle anderen beteiligten Akteure 
sind ebenfalls aufgefordert, die Entwicklung zu prüfen, zu 
bewerten und die Umsetzung entlang der genannten Prio-
ritäten mitzugestalten. 

Zwischenbilanz und Erfolgsfaktoren

Was lässt sich am Braunschweiger Beispiel demonstrieren? Zunächst einmal zeigt sich, dass ein 
koordiniertes Vorgehen gegen Kinder- und Familienarmut möglich ist. Das gemeinsame Handeln 
von Verwaltung und freien Trägern, Verbänden und Initiativen, Glaubensrichtungen etc. sorgt fast 
durchgängig für öffentliche Aufmerksamkeit. 
Zusätzliche Dynamik erhält diese Vorgehensweise durch die Aufhebung der Tabuisierung von Kin-
derarmut und eine regelmäßige Berichterstattung wieder mit mehreren Reportagen der Braun-
schweiger Zeitung zu den einzelnen Bausteinen der Präventionskette. Auch zeigte sich, dass Erfolg 
weitere Mitstreiter anzieht. 
Mit der Einführung des BuT haben sich auch die Aufgaben des Braunschweiger Fonds für Kinder  
und Jugendliche verändert. Deutlich weniger Geld muss z.B. für die Mittagessensversorgung auf-
gewendet werden. Es zeigt sich auch, dass trotz guter Organisation durch den Fachbereich Soziales 
und Gesundheit ein kompliziertes Gesetz nicht alle Eltern erreichen kann. Schulen und Kinderta-
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gesstätten werden deshalb durch ein kleines Budget unterstützt, das bedürftige Kinder und Familien 
z.B. bei kostenerzeugenden Bildungsexkursionen entlastet. Effizient und zielführend wird dadurch 
soziale und kulturelle Teilhabe von bedürftigen Kindern und Jugendlichen unterstützt. Dazu tragen 
viele Privatpersonen und Firmen durch ihre Spenden bei.

Mit der Veranstaltungsreihe „Wie mache ich das Richtige richtig?“ wurde für Beiratsmitglieder als 
auch für in sozialen Institutionen Braunschweigs Tätige ein Forum der inhaltlichen Auseinander-
setzung geschaffen. In vier Blöcken wurden Fragen der Qualitätssicherung in Projekten zur Präven-
tion von Kinderarmut und in Maßnahmen der Gesundheitsförderung behandelt. Veranstalter waren 
die Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. und der 
Kooperationsverbund Gesundheitsförderung für sozial Benachteiligte.

Zu den Erfolgsfaktoren, die den Zusammenhalt in solch einem Präventionsnetzwerk fördern, gehö-
ren Engagement an vielen Stellen, Transparenz und umfassende Information, Wertschätzung und 

Der Braunschweiger 

Weg: Prävention 

von Kinder- und 

Familienarmut

Initialzündung:
Zeitungsartikel der 
Braunschweiger Zeitung

Hearing: initiiert vom 
Sozial-, Jugend und 
Gesundheitsdezernenten

Gründung eines 
Beirates gegen Kinder- 
und Familienarmut

September 2007 
Skandalbericht

2007 2008 2009

Schlaglichter auf den Prozess in Braunschweig

Seit 2008 mediale Begleitung…
_  der operativen Handlungsfelder

(Mittagessen, Bildung, Schulsozialarbeit)
_  der Leitlinien zur Prävention von Kinderarmut

durch Reportagen
_ der Handlungsempfehlungen durch Reportagen
_ der Umsetzung des Handlungskonzeptes

Schulkostenfonds:
_ Mittagessen für jedes Kind

_  Bildung für alle: 100 € für 
jedes Kind am Schulanfang

_  Schulsozialarbeit: Finanzierung 
von drei halben Stellen

=

wÉåíê~ä=ìåÇ=dêΩå=tçÜåÉå=~ã=i~åÇëÅÜ~ÑíëëÅÜìíòÖÉÄáÉí

^kwbfdb==

jáííïçÅÜI=NVK=pÉéíÉãÄÉê=OMMT

„Thieder-Lindenberg-West“
fåãáííÉå= ÇÉë= pí®ÇíÉÇêÉáÉÅâë= _ê~ìåëÅÜïÉáÖI= p~äòÖáííÉê= ìåÇ

tçäÑÉåÄΩííÉä= îÉêÄáåÇÉí= qÜáÉÇÉ= ä®åÇäáÅÜÉå= `Ü~êãÉ= ãáí= ÇÉê

sáÉäÑ~äí= ÉáåÉê= âäÉáåÉå= pí~ÇíK= §ÄÉê= ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=sÉêâÉÜêëJ

ãáííÉä= ìåÇ= ÇáÉ= ∏êíäáÅÜÉ= ^åÄáåÇìåÖ= ÇÉê= ^= PV= ëáåÇ= k~ÜJ= ìåÇ

cÉêåòáÉäÉ=ëÅÜåÉää=òì=ÉêêÉáÅÜÉåK

gìåÖÉ=c~ãáäáÉå=ëáåÇ=ÄÉëçåÇÉêë=ïáääâçããÉåI=ÇÉåå=qÜáÉÇÉ=îÉêJ

ÑΩÖí= ΩÄÉê= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= háåÇÉêí~ÖÉëëí®ííÉå= ìåÇ= pÅÜìäÉå= ëçJ

ïáÉ=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=cêÉáòÉáíJ=ìåÇ=báåâ~ìÑëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉåK

cΩê=gÉÇÉå=áëí=Éíï~ë=Ç~ÄÉáW

t®ÜäÉå= páÉ= ~ìë= Ó= ëçÑçêí= ÄÉÄ~ìÄ~êÉI= îçää= ÉêëÅÜäçëëÉåÉ= ìåÇ

Ä~ìíê®ÖÉêÑêÉáÉ= dêìåÇëíΩÅâÉ= ãáí= ìåîÉêÄ~ìÄ~êÉã= _äáÅâ= áåë

dêΩåÉ=ëçïáÉ= áåÇáîáÇìÉää=éä~åÄ~êÉ=çÇÉê=ëÅÜäΩëëÉäÑÉêíáÖÉ=e~ìëJ

âçåòÉéíÉ=ÑΩê=açééÉäJ=ìåÇ=báåÑ~ãáäáÉåÜ®ìëÉê=òìã=cÉëíéêÉáëK

a~ë=cìåÇ~ãÉåí=fÜêÉê=fããçÄáäáÉ=áëí=ÇÉê=êáÅÜíáÖÉ=cáå~åòáÉêìåÖëJ

éä~åK=aáÉ=sçäâëÄ~åâ=Éd=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=tçäÑëÄìêÖ=ÄÉÖäÉáíÉí=páÉ

ãáí=ÉáåÉã=ëéÉòáÉääÉå=cáå~åòáÉêìåÖëâçåòÉéíK

pçåÇÉêÄÉê~íìåÖëí~Ö=~ã=pçååí~ÖI

ÇÉå=OPK=pÉéíÉãÄÉêI=îçå=NQ=J=NS=rÜê

sçê~ÄáåÑçêã~íáçåÉå=ÄÉáW

káå~=lééÉêã~ååI=ò=MRPNLTMMRJPVT

= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ=pí~ÇííÉáäÉ =

j®ÇÅÜÉå=ìåÇ=gìåÖÉå=ÜçÑÑÉå=~ìÑ=ÇáÉ=bëëÉåêÉëíÉ=áÜêÉê=jáíëÅÜΩäÉê

sçê=ïÉåáÖÉå=q~ÖÉå=áëí=áã=d~åòí~ÖëJ

pÅÜìäòÉåíêìã= ~ã= pÉáâÉåâ~ãé= Éáå

à~ÜêÉä~åÖÉë=mêçîáëçêáìã=òì=båÇÉ=ÖÉJ

Ö~åÖÉåK= cΩê= NRM= MMM= bìêç= Ü~í= ÇáÉ

pí~Çí=ÉáåÉå=Öêç≈Éå=o~ìã=òìê=jÉåë~

ìãÖÉÄ~ìíK=mä~íò=áëí=ÑΩê=ãÉÜê=~äë=NMM

j®ÇÅÜÉå=ìåÇ=gìåÖÉåK

a~ë= péÉáëÉå~åÖÉÄçí= ÉáåÉê= _ê~ìåJ

ëÅÜïÉáÖÉê= wÉåíê~äâΩÅÜÉ= ëÉá= îçääÉê

^ÄïÉÅÜëäìåÖI= ê®ìãí= iÉÜêÉêáå=j~êJ

ÖêÉí=açêåÉêJjΩääÉê=ÉáåK=aáÉ=pÅÜΩäÉê

â∏ååíÉå=í®ÖäáÅÜ=ìåíÉê=îáÉê=dÉêáÅÜíÉå

ï®ÜäÉåK=ła~ë=mêçÄäÉã=áëí=ÇÉê=bëëÉåJ

éêÉáë%I=ÑΩÖí=ÇáÉ=m®Ç~ÖçÖáå=ÜáåòìK

łsáÉäÉ=bäíÉêå= â∏ååÉå=ÇáÉëÉë=dÉäÇ

åáÅÜí= ~ìÑÄêáåÖÉå%I= ÄÉÇ~ìÉêí= ~ìÅÜ

hçããìå~äéçäáíáâÉê= dÉçêÖ= d®êíåÉêK

bê=òáÉÜí=ÇáÉ=m~ê~ääÉäÉ=òìê=jÉåë~=ÇÉê

qÉÅÜåáëÅÜÉå= råáîÉêëáí®íK= açêí= ëÉá

ÇÉê=mêÉáë=ÑΩê=Ç~ë=jáíí~ÖÉëëÉå=ÖÉëí~ÑJ

ÑÉäíW= sÉêä~åÖí= ïΩêÇÉå= òïáëÅÜÉå= ÉáJ

åÉã=bìêç=ìåÇ=OIUM=bìêçK

d®êíåÉê= ïÉáëí= ~ìÑ= ÇÉå= çÑÑáòáÉääÉå

í®ÖäáÅÜÉå= e~êíòJfsJp~íò= ÑΩê= bëëÉå

îçå=háåÇÉêå=ÜáåK=ł_ÉïáääáÖí=ïÉêÇÉå

OIRM=bìêçK=a~ë=pÅÜìäÉëëÉå=áëí=ìã=QM

`Éåí=íÉìêÉê=~äë=ÇÉê=e~êíòJfsJp~íòK%

sçå= ëçòá~äÉã= kçíëí~åÇ= ÄÉêáÅÜíÉí

~ìÅÜ=j~êÖêÉí=açêåÉêJjΩääÉêK=łsáÉäÉ

háåÇÉê= ÜçÑÑÉåI= Ç~ëë= áÜêÉ= ÄÉëëÉê= ÖÉJ

ëíÉääíÉå=jáíëÅÜΩäÉê= Éíï~ë= ~ìÑ= áÜêÉã

sçå=aáÉíÉê=pÅÜ®ÑÉê

slihj^olabK=_áííÉêÉ=kçí=áã

sçäâã~êçÇÉê=pÅÜìäòÉåíêìãK=sáÉäÉå

háåÇÉêå=áëí=Ç~ë=jáíí~ÖÉëëÉå=áå=ÇÉê

jÉåë~=òì=íÉìÉêK=bäíÉêå=ëáåÇ=dÉJ

êáåÖîÉêÇáÉåÉê=çÇÉê=~êÄÉáíëäçëK=aÉê

sçêëáíòÉåÇÉ=ÇÉê=pmaJo~íëÑê~âíáçåI

dÉçêÖ=d®êíåÉêI=îÉêä~åÖí=îçå=ÇÉê

pí~Çí=ÉáåÉå=wìëÅÜìëë=òìã=bëëÉåK

háåÇÉêå=áëí=ÇáÉ=j~ÜäòÉáí

áã=pÅÜìäòÉåíêìã=òì=íÉìÉê

qÉääÉê= òìêΩÅâä~ëëÉåK= páÉ= ä~ìÑÉå= òïáJ

ëÅÜÉå= ÇÉå= qáëÅÜÉå= ìåÇ= ÄÉçÄ~ÅÜJ

íÉåK%= _äÉáÄÉ= Éíï~ë= ΩÄêáÖI= ã~ÅÜíÉå

ëáÅÜ=ÇáÉ=pÅÜΩäÉê=ëçÑçêí=ΩÄÉê=ÇáÉ=oÉëJ

íÉ= ÜÉêK= háåÇÉêI= ÇáÉ= çÜåÉ= cêΩÜëíΩÅâ

òìê=pÅÜìäÉ=â®ãÉå=ìåÇ=âÉáå=dÉäÇ=ÑΩê

Ç~ë=jáíí~ÖÉëëÉå=Ü®ííÉåI=â∏ååíÉå=Éêëí

~ã= k~ÅÜãáíí~Ö= ãáí= k~ÜêìåÖ= êÉÅÜJ

åÉåI= ÄÉÇ~ìÉêí= _Éòáêâëê~íëãáíÖäáÉÇ

j~êíáå~= p~ï~äëâóK= dÉëìåÇÜÉáíäáÅÜÉ

pÅÜ®ÇÉå=ëÉáÉå=éêçÖê~ããáÉêíK

łtΩêÇÉ=ÇáÉ=pí~Çí= ÑΩê= àÉÇÉë=~ìëÖÉJ

íÉáäíÉ= bëëÉå= NIOM= bìêç= Ç~òìÖÉÄÉåI

ï®êÉå= Ç~ë= áã= g~Üê= NO= MMM= bìêç%I

êÉÅÜåÉí= dÉêÜ~êÇ= dêç≈ÉI= iÉáíÉê= ÇÉê

e~ìéíëÅÜìäÉ=áã=pÅÜìäòÉåíêìãI=îçêK

sçå= ÇÉê= pí~Çí= ÖáÄíÛë= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉ

^Äë~ÖÉK= aáÉ= sÉêï~äíìåÖ= òáÉÜí= ëáÅÜ

~ìÑ= áÜêÉ= e~ìëÜ~äíëéä~åìåÖ= òìêΩÅâK

łbë=ÖáÄí=âÉáåÉå=^åë~íò=ÑΩê=ÇáÉ=_ÉòìJ

ëÅÜìëëìåÖ= îçå= pÅÜìäÉëëÉå%I= ïÉáëí

pí~ÇíëéêÉÅÜÉê= o~áåÉê= hÉìåÉÅâÉ= ÇáÉ

_áííÉ= òìêΩÅâK= łbáåÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ

cçêÇÉêìåÖ=ï®êÉ=áå=ÇáÉ=e~ìëÜ~äíëÄÉJ

ê~íìåÖÉå=ÉáåòìÄêáåÖÉåK%

aáÉ= kçíä~ÖÉ= ÇÉê= sçäâã~êçÇÉê

háåÇÉê=ëçää=ãçêÖÉå=~ìÅÜ=qÜÉã~=ÇÉê

_Éòáêâëê~íëëáíòìåÖ= sçäâã~êçÇÉ= ENU

rÜêI=d~ëíÜ~ìë=hÉêëíÉåI= ^äíÉ= pÅÜìäJ

ëíê~≈ÉF= ëÉáåK= łtáê= ÜçÑÑÉåI= Ç~ëë= ïáê

ÇáÉ=kçíä~ÖÉ=ÇÉê=háåÇÉê=ãáäÇÉêå=â∏åJ

åÉå%I=ë~Öí=páäîá~=p~ï~äëâóK

aÉå=pÅÜΩäÉêå= áå=kçí=ïáää= `~ÑÉíÉJ

êá~Jtáêíáå=páäîá~=e~ãéêÉÅÜí=~ìë=ÇÉê

häÉããÉ=ÜÉäÑÉåK=páÉ=ÄÉãΩÜí=ëáÅÜ=ìã

ÉáåÉ=i∏ëìåÖ=ÇÉë=mêçÄäÉãëK

aáÉ=háåÇÉê=ÑΩÜäÉå=ëáÅÜ=áå=ÇÉê=ëÅÜáÅâÉå=åÉìÉå=jÉåë~=ïçÜäK=w~ÜäêÉáÅÜÉ=pÅÜΩäÉê

â∏ååÉå=ëáÅÜ=Éáå=jáíí~ÖÉëëÉå=~ääÉêÇáåÖë=åáÅÜí=äÉáëíÉåK cçíçW=pÅÜ®ÑÉê

mlifwbf_bof`eq=

pq^aqdb_fbqK= _Éá= ^ìíç~ìÑÄêÉÅÜÉêå

çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= òìêòÉáí= ëÉÜê= ÄÉäáÉÄí

ëáåÇ=iÉåâê®ÇÉê= îçå=_jtK= fã=pÉéJ

íÉãÄÉê= ïìêÇÉå= Äáëä~åÖ= åÉìå= c~ÜêJ

òÉìÖÉ= ÇÉë= eÉêëíÉääÉêë= ~ìÑÖÉÄêçÅÜÉå

ìåÇ= ÇÉêÉå= iÉåâê®ÇÉê= Ñ~ÅÜÖÉêÉÅÜí

ÇÉãçåíáÉêíK

^ääÉáå= ÇêÉáã~ä= áå= ÇÉå= äÉíòíÉå= ÄÉáJ

ÇÉå=jçå~íÉå=ïìêÇÉ=ÇÉê=_jt=ÉáåÉë

QUJà®ÜêáÖÉå=j~ååÉë= áå= sçäâã~êçÇÉ

ÜÉáãÖÉëìÅÜíK= sÉêëÅÜïìåÇÉå= ëáåÇ

ÇêÉá= jìäíáÑìåâíáçåëäÉåâê®ÇÉê= áã

tÉêí= îçå= àÉ= NMMM=bìêçK=aáÉ= äÉíòíÉå

ÄÉáÇÉå= c®ääÉ= ÉêÉáÖåÉíÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉê

k~ÅÜí=òìã=aáÉåëí~ÖK

råÄÉâ~ååíÉ=ëíÉÜäÉå

Äáëä~åÖ=åÉìå=iÉåâê®ÇÉê

fkkbkpq^aqK= _Éáã= ^ÄÄáÉÖÉå= îçå

ÉáåÉã= dêìåÇëíΩÅâ= ÇÉê= cêÉáëÉëíê~≈É

ΩÄÉêë~Ü= ~ã= sçêãáíí~Ö= Éáå= QOJà®ÜêáJ

ÖÉê=stJ_ìëÑ~ÜêÉê=ÉáåÉå=pÉ~íK

aÉê= häÉáåÄìë= ê~ããíÉ= ÇÉå= mÉêëçJ

åÉåï~ÖÉåI= ÇÉëëÉå= QQ= g~ÜêÉ= ~äíÉê

c~ÜêÉê= îçå= ÇÉê= `ÉääÉê= píê~≈É= â~ãI

~ìÑ= ÇÉê= äáåâÉå=pÉáíÉK=aÉê= QQJg®ÜêáÖÉ

îÉêäÉíòíÉ= ëáÅÜ= ÄÉá= ÇÉã= ^ìÑéê~ää= ~ã

^êãK= pÉáå= t~ÖÉå= ïìêÇÉ= ÉêÜÉÄäáÅÜ

ÇÉãçäáÉêíK=aÉê=dÉë~ãíëÅÜ~ÇÉå=ÇΩêÑJ

íÉ= å~ÅÜ= mçäáòÉá~åÖ~ÄÉå= ãÉÜê= ~äë

RPMM=bìêç=~ìëã~ÅÜÉåK

^ìíç=ΩÄÉêëÉÜÉåW=sÉêäÉíòí

sfbtbdp=d^oqbkK=bêÜÉÄäáÅÜ=ÇÉãçJ

äáÉêí= ïìêÇÉå= ÖÉëíÉêå= jçêÖÉå= òïÉá

t~ÖÉå= ÄÉá= ÉáåÉã= ^ìÑÑ~ÜêìåÑ~ää= ~å

ÇÉê=báåãΩåÇìåÖ=îçå=ÇÉê=^=PV=áå=ÇáÉ

p~äòÇ~ÜäìãÉê= píê~≈ÉK= bë= Éåíëí~åÇ

pÅÜ~ÇÉå=îçå=ãÉÜêÉêÉå=í~ìëÉåÇ=bìJ

êç=~å=ÉáåÉã=pÉ~í=ìåÇ=ÉáåÉã=sçäîçK

_ÉáÇÉ= ^ìíçÑ~ÜêÉê= ï~êÉå= îçå= ÇÉê

^=PV=~ÄÖÉÑ~ÜêÉå=ìåÇ=ïçääíÉå=~ìÑ=ÇáÉ

p~äòÇ~ÜäìãÉê= píê~≈É= ~ÄÄáÉÖÉåK= aÉê

sçäîçÑ~ÜêÉê=ãìëëíÉ=~å=ÇÉê=báåãΩåJ

ÇìåÖ= îÉêâÉÜêëÄÉÇáåÖí= Ü~äíÉåK= a~ë

ÄÉãÉêâíÉ=ÇÉê=NUJg®ÜêáÖÉ=òì=ëé®í=ìåÇ

âê~ÅÜíÉ= ~ìÑ= êÉÖÉåå~ëëÉê= píê~≈É= ãáí

ëÉáåÉã=pÉ~í=áå=Ç~ë=eÉÅâ=ÇÉë=sçäîçK=

eçÜÉê=p~ÅÜëÅÜ~ÇÉå

VR=MMM=bìêç

ÑΩê=ëçòá~äÉ

mêçàÉâíÉ=áã=tÉëíÉå

tbpqpq^aqK= aáÉ= pí~Çí= ÉêÜ®äí= ÑΩê

ÇÉå=c∏êÇÉêòÉáíê~ìã=OMMTLOMMU=jáíJ

íÉä=~ìë=ÇÉã=mêçÖê~ãã=łilp%=Ó=içJ

â~äÉë= h~éáí~ä= ÑΩê= ëçòá~äÉ= wïÉÅâÉK

jáí= VR=MMM=bìêç= ëçääÉå= ëçòá~äÉ= mêçJ

àÉâíÉ= áã= mêçÖê~ããÖÉÄáÉí= łpçòá~äÉ

pí~Çí%= áã=tÉëíäáÅÜÉå= oáåÖÖÉÄáÉí= ÑáJ

å~åòáÉêí= ïÉêÇÉåK= ^äë= cçäÖÉ= ÇÉê= _ÉJ

ïáääáÖìåÖ=âçååíÉå=~ÅÜí=åÉìÉ=mêçàÉâJ

íÉ=jáííÉ=ÇÉë= g~ÜêÉë= ëí~êíÉåK=páÉ= ëáåÇ

Äáë=jáííÉ=OMMU=ÖÉëáÅÜÉêíK

báå= pÅÜïÉêéìåâí= ÇÉê= mêçàÉâíÉ= áëí

ÇáÉ= nì~äáÑáòáÉêìåÖ= ^êÄÉáíëäçëÉêI= ÇÉJ

êÉå=báåëíáÉÖ=áå=ÇÉå=^êÄÉáíëã~êâí=ÉêJ

äÉáÅÜíÉêí= ïÉêÇÉå= ëçääK= páÉ= ëáåÇ= ÄÉá

ÇÉê=rãëÉíòìåÖ=îçå=mêçàÉâíÉå=ÄÉíÉáJ

äáÖí=ïáÉ=ÇÉê=báåêáÅÜíìåÖ=ÉáåÉê=pí~ÇíJ

íÉáäÄáÄäáçíÜÉâI= ÉáåÉã= jáíí~ÖëíáëÅÜJ

^åÖÉÄçí= áå= ÇÉê= e~ìéíëÅÜìäÉ= pçJ

éÜáÉåëíê~≈ÉI= dÉëìåÇÜÉáíëÄÉê~íìåÖ

áå= ÇÉê=eÉÄÄÉäëíê~≈É= ìåÇ= ÉáåÉã= òìJ

ë®íòäáÅÜÉå= _Éê~íìåÖë~åÖÉÄçí= áã

jΩííÉêòÉåíêìãK= aáÉ= páÇçåáÉåëÅÜìäÉ

ÑΩÜêí= Éáå= sáÇÉçéêçàÉâí= òìê= _ÉêìÑëJ

çêáÉåíáÉêìåÖ=ÇìêÅÜI=ìåÇ=ÉáåÉ=eçãÉJ

é~ÖÉ=ÑΩê=ÇÉå=pí~ÇííÉáä=ïáêÇ=áåëí~ääáÉêí

ìåÇ= ïÉáíÉê= ~ìëÖÉÄ~ìíK=tÉáíÉêÉ= mêçJ

àÉâíÉ=ëçääÉå=ÑçäÖÉåK

a~ë=mêçÖê~ããà~Üê=OMMTLOMMU=ÉáåJ

ÖÉëÅÜäçëëÉåI= ëáåÇ=ëÉáí=pí~êí=ÇÉë=mêçJ

Öê~ããë=QSM=MMM=bìêç=áå=RN=mêçàÉâíÉ

áã=tÉëíäáÅÜÉå=oáåÖÖÉÄáÉí= ÖÉÑäçëëÉåK

pç=áëí=Éë=ÖÉäìåÖÉåI=ÇáÉ=iÉÄÉåëèì~äáJ

í®í=ÑΩê=ÇáÉ=_ΩêÖÉê=ÇÉìíäáÅÜ=òì=îÉêÄÉëJ

ëÉêåK= kÉÄÉå= ÇÉê= péê~ÅÜÑ∏êÇÉêìåÖ

Ö~Ä=Éë=ÄáëÜÉê=mêçàÉâíÉ=ÑΩê=ÄÉå~ÅÜíÉáJ

äáÖíÉ= gìÖÉåÇäáÅÜÉI= ^åíáJ^ÖÖêÉëëáçåëJ

íê~áåáåÖ= ìåÇ= hìäíìê~åÖÉÄçíÉ= ÑΩê

jáÖê~åíÉåK= tÉáíÉêÉ= mêçàÉâíÉ= êáÅÜíÉJ

íÉå= ëáÅÜI= ïáÉ= Éë= áå= ÉáåÉê=jáííÉáäìåÖ

ÜÉá≈íI=~å=i~åÖòÉáí~êÄÉáíëäçëÉ=ìåÇ=gìJ

ÖÉåÇäáÅÜÉ=çÜåÉ=^ìëÄáäÇìåÖëéä~íòK=

^å=ÇÉã=mêçÖê~ãã=ÇÉë=_ìåÇÉëãáJ

åáëíÉêáìãë= ÑΩê= c~ãáäáÉI= pÉåáçêÉåI

cê~ìÉå=ìåÇ=gìÖÉåÇI=Ç~ë=~ìë=jáííÉäå

ÇÉë=bìêçé®áëÅÜÉå=pçòá~äÑçåÇë=Ñáå~åJ

òáÉêí= ïáêÇI= áëí= ÇáÉ= pí~Çí= ëÉáí= ÇÉã

pí~êí=áå=OMMP=ÄÉíÉáäáÖíK= êÉÇ
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Kommunale Handlungsempfehlungen zur Armutsprävention

Leitlinien zur Prävention von 
Kinder- und Familienarmut

Handlungskonzept 
der Stadt Braunschweig

Vier Fortbildungen 
für Akteure

Einrichtung einer 
Koordinationsstelle

Verständnis, Geduld und ständige Abstimmung inklusive der Rücksichtnahme auf Partnerinstituti-
onen und die dort vorgeschalteten internen Abstimmungsprozesse. 

Wie sich seit der Mitarbeit im bundesweiten Netzwerk „PartnerProzess für Gesundheitliche Chan-
cengleichheit (2011) zeigt, steht Braunschweig mit dieser Herausforderung keineswegs allein. 
Braunschweig steht seitdem im regen gemeinsamen Austausch, erhält selbst Unterstützung, fach-
liche Expertise, Wertschätzung für den bisherigen Weg und eine wichtige Diskussionsplattform 
auch für Anregungen für zukünftige zukunftsweisende Weichenstellungen. 

Vorübergehender Stillstand oder Sackgassen konnten überwunden werden, indem von Fall zu Fall 
eine externe Moderation hinzugezogen wurde. Durch die Offenheit gegenüber Sponsoring und der 
Akquise von finanziellen Mitteln aus privater Hand ergaben sich viele neue Impulse, wenn Projekte 
umgesetzt werden konnten, für die öffentliche Mittel nicht ausreichend zur Verfügung standen und 
dennoch ein Motivationsschub erforderlich war.
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tΩêÇÉ= ìåÇ= ~ìÑ= ÖÉï~äíÑêÉáÉ= bêòáÉJ

ÜìåÖK

!tÉê=háåÇÉê=ÉêòáÉÜíI=Ü~í=^åëéêìÅÜ

~ìÑ= ~åÖÉãÉëëÉåÉ= ëí~~íäáÅÜÉ= eáäÑÉ

ìåÇ=oΩÅâëáÅÜíå~ÜãÉK=pí~~í=ìåÇ=dÉJ

ëÉääëÅÜ~Ñí= íê~ÖÉå= ÑΩê= ~äíÉêëÖÉêÉÅÜíÉ

iÉÄÉåëÄÉÇáåÖìåÖÉå=pçêÖÉK

!háåÇÉê= ìåÇ= gìÖÉåÇäáÅÜÉ= ëáåÇ= îçê

â∏êéÉêäáÅÜÉê= ìåÇ= ëÉÉäáëÅÜÉê= jáëëJ

Ü~åÇäìåÖ=òì=ëÅÜΩíòÉåK

aáÉë= ëÉá= Éáå= ïáÅÜíáÖÉê= éçäáíáëÅÜÉê

pÅÜêáííI= ÖäÉáÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖëÅÜ~åJ

ÅÉå= ÑΩê=~ääÉ=háåÇÉê=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåI=ìåJ

~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ÇÉê= ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå

kÉìå=iÉáíäáåáÉå=ÖÉÖÉå=háåÇÉêJ=ìåÇ=c~ãáäáÉå~êãìí=ëóãÄçäáëÅÜ=ÄÉâê®ÑíáÖí=Ó=aÉê=^ÄëáÅÜíëÉêâä®êìåÖ=ëçääÉå=q~íÉå=ÑçäÖÉå

páíì~íáçå= ÇÉê= bäíÉêå= çÇÉê= ~åÇÉêÉå

ÄÉå~ÅÜíÉáäáÖÉåÇÉå=c~âíçêÉåK

wìã=eáåíÉêÖêìåÇW=aáÉ= _ìåÇÉëêÉJ

ÖáÉêìåÖ=Ü~í=ëáÅÜ=áã=k~íáçå~äÉå=^âíáJ

çåëéä~å= łcΩê= Éáå= âáåÇÖÉêÉÅÜíÉë

aÉìíëÅÜä~åÇ%= òì= ÉáåÉê= âáåÇÉêJ

ÑêÉìåÇäáÅÜÉå= mçäáíáâ= îÉêéÑäáÅÜíÉíK

kÉÄÉå= `Ü~åÅÉåÖäÉáÅÜÜÉáíI= ^ìÑJ

ï~ÅÜëÉå= çÜåÉ= dÉï~äíI

c∏êÇÉêìåÖ= ÉáåÉë= ÖÉëìåÇÉå

iÉÄÉåëI=ÖÉëìåÇÉê=rãïÉäíJ

ÄÉÇáåÖìåÖÉå= ìåÇ= ÇÉê= _ÉJ

íÉáäáÖìåÖ=îçå=háåÇÉêå=ìåÇ

gìÖÉåÇäáÅÜÉå=ïáêÇ=ÇáÉ=båíJ

ïáÅâäìåÖ=ÉáåÉë=~åÖÉãÉëëÉJ

åÉå= iÉÄÉåëëí~åÇ~êÇë= ÑΩê

~ääÉ= háåÇÉê= ~äë= ÉáåÉë= ÇÉê

ëÉÅÜë=òÉåíê~äÉå=e~åÇäìåÖëÑÉäÇÉê=ÖÉJ

å~ååíK= łcΩê= ÇáÉ= rãëÉíòìåÖ= ÇáÉëÉê

mçäáíáâ= Äê~ìÅÜÉå= ïáê= ÇáÉ= råíÉêëíΩíJ

òìåÖ= ~ääÉê= ëí~~íäáÅÜÉê= bÄÉåÉå= ìåÇ

ÇÉê= káÅÜíêÉÖáÉêìåÖëçêÖ~åáë~íçêÉå%I

ëç=ÇáÉ=_ìåÇÉëêÉÖáÉêìåÖK

_áëÜÉê=ÉáåÉ=jáääáçå=bìêç

ÖÉÖÉå=háåÇÉê~êãìí

rã=~ìÑ=ÄêÉáíÉê=bÄÉåÉ=ÖÉÖÉå=c~ãáJ

äáÉå~êãìí= ìåÇ= ÇÉêÉå= cçäÖÉå= îçêÖÉJ

ÜÉå= òì= â∏ååÉåI= Ü~ííÉ= ëáÅÜ= båÇÉ

OMMT= áå=_ê~ìåëÅÜïÉáÖ=Éáå=mê®îÉåíáJ

çåëåÉíòïÉêâ= ÖÉÖêΩåÇÉíK= _áëÜÉêáÖÉ

pÅÜïÉêéìåâíÉ=ï~êÉå=ìK~K=ÄÉò~ÜäÄ~J

êÉë= ìåÇ= ÖÉëìåÇÉë= pÅÜìäÉëëÉå= áå

d~åòí~ÖëëÅÜìäÉå= ìåÇ= cáå~åòáÉêìåÖ

îçå= pÅÜìäã~íÉêá~äK= a~òì= âçååíÉå

ÄÉêÉáíë= ãÉÜê= ~äë= ÉáåÉ= jáääáçå= bìêç

~ìë= péÉåÇÉåI= ëí®ÇíáëÅÜÉå= ìåÇ= píáÑJ

íìåÖëãáííÉäå=~ìÑÖÉïÉåÇÉí=ïÉêÇÉåK

!aáÉ= _w= ïáêÇ= ÇáÉ= iÉáíäáåáÉåI= ÇáÉ= ïáê

ÖÉëíÉêå= ÄÉêÉáíë= áå= áÜêÉå= §ÄÉêëÅÜêáÑíÉå

îçêÖÉëíÉääí= Ü~ÄÉåI= áå=ÇÉå=âçããÉåÇÉå

tçÅÜÉå=ìåíÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=dÉëáÅÜíëJ

éìåâíÉå=áå=ÉáåÉê=pÉêáÉ=îçêëíÉääÉåK=

jáÅÜ~Éä= häÉÄÉêI= aÉìíëÅÜÉê

dÉïÉêâëÅÜ~ÑíëÄìåÇW

łaáÉ= iÉáíäáåáÉå= ëáåÇ= Ç~ë

ëÅÜ∏åëíÉ= káâçä~ìëÖÉJ

ëÅÜÉåâI= Ç~ë=ïáê= háåÇÉêå= áå

_ê~ìåëÅÜïÉáÖ= ã~ÅÜÉå

â∏ååÉåK= qêçíòÇÉã= ãΩëëÉå

ïáê=ïÉáíÉê= ÑΩê=ÄÉëëÉêÉ=éçäáJ

íáëÅÜÉ= o~ÜãÉåÄÉÇáåÖìåJ

ÖÉå=ëíêÉáíÉåK$

mêçéëí=qÜçã~ë=eçÑÉêI=sÉêJ

íêÉíÉê=ÇÉê=háêÅÜÉåW

łbë= áëí= ìåë= ÖÉäìåÖÉåI= Ç~ë

qÜÉã~=háåÇÉê~êãìí= áå=ÇáÉJ

ëÉê= pí~Çí= òì= éä~íòáÉêÉåI= ëç

Ç~ëë=âÉáåÉê=ãÉÜê=ë~ÖíW=a~ë

ÖáÄí=Éë=ÜáÉê=åáÅÜí>=aáÉ=iÉáíäáJ

åáÉå= â∏ååÉå= ÄÉë®åÑíáÖÉåI

~ÄÉê=ïáê=ãΩëëÉå=ÉÄÉå=~ìÅÜ

q~íÉå=ÑçäÖÉå=ä~ëëÉåK$

t~äíÉêJgK= eÉêêã~ååI= i~åJ

ÇÉëëÅÜìäÄÉÜ∏êÇÉW

łaáÉ= iÉÜêÉê= ïáëëÉå= ëÉÜê

ïçÜäI= Ç~ëë= âÉáåÉë= ÇÉê= háåJ

ÇÉê= îÉêäçêÉå= ÖÉÜÉå= Ç~êÑI

ìåÇ=åÉÜãÉå=ëáÅÜ=áå=ÄÉëçåJ

ÇÉêÉã=j~≈É= ÇÉêÉê= ~åI= ÇáÉ

ÖÉÑ∏êÇÉêí=ïÉêÇÉå=ãΩëëÉåK$

j~åÑêÉÇ=`~ëéÉêI=^êÄÉáíÖÉJ

ÄÉêîÉêÄ~åÇW

łtáê= ãΩëëÉå= Ç~ê~ìÑ= ~ÅÜJ

íÉåI= Ç~ëë= ïáê= åáÅÜí= òì= ÉáJ

åÉã= ^äãçëÉåëóëíÉã= ïÉêJ

ÇÉåK= sáÉäãÉÜê= ãΩëëÉå= ïáê

eáäÑÉ= òìê= pÉäÄëíÜáäÑÉ= äÉáëJ

íÉåK$

räêáÅÜ=j~êâìêíÜI= pçòá~äÇÉJ

òÉêåÉåíW

łtáê=Ü~ÄÉå=ÜÉìíÉ=åìê=ÉáåÉ

bí~ééÉ=òì=ÑÉáÉêåK=fÅÜ=ÜçÑÑÉI

Ç~ëë=ïáê=ïÉáíÉêÉ=jáíëíêÉáíÉê

ÖÉïáååÉå= ìåÇ= Ó= îáÉääÉáÅÜí

ëÅÜçå=áå=ÉáåÉã=g~Üê=Ó=âçåJ

âêÉíÉ= e~åÇäìåÖëëÅÜêáííÉ

îÉê~ÄêÉÇÉå=â∏ååÉåK$

o~éÜ~Éä~= e~êãëI= píáÑíìåÖ

_p=hìäíìêÄÉëáíòW

łtáê= píáÑíìåÖÉå= â∏ååÉå

ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= åáÅÜí= ÑΩê

ëí~~íäáÅÜÉ= ^ìÑÖ~ÄÉå= ÉáåJ

ëéêáåÖÉåI= ~ÄÉê= ïáê= â∏ååÉå

åÉìÉ= mêçàÉâíÉ= áå= jçÇÉääJ

îçêÜ~ÄÉå=Ñ∏êÇÉêåK$

`Üêáëíá~å=_~êçåI=^d=tçÜäJ

Ñ~ÜêíëîÉêÄ®åÇÉW

łt~ë=ïáêÇ=îçå=ÇÉå=iÉáíäáåáJ

Éå= éçäáíáëÅÜ= ìåÇ= ÖÉëÉääJ

ëÅÜ~ÑíäáÅÜ= ìãÖÉëÉíòí\= a~J

ê~å=ïÉêÇÉå=ïáê=ìåë=ãÉëëÉå

ä~ëëÉå=ãΩëëÉåK=táê=ïÉêÇÉå

ìåëÉêÉå=qÉáä=àÉÇÉåÑ~ääë=Ç~òì

ÄÉáíê~ÖÉåK$

`Üêáëíá~å~= oÉáåëÅÜI= sÉêJ

Ä~åÇ=^ääÉáåÉêòáÉÜÉåÇÉêW

łfÅÜ= ïΩåëÅÜÉ= ÇáÉëÉå= háåJ

ÇÉêåI=Ç~ëë=áÜåÉå=ãÉÜê=oÉëJ

éÉâí= ÉåíÖÉÖÉåÖÉÄê~ÅÜí

ïáêÇ= Ó= îçê= ~ääÉã= áå= ÇÉå

pÅÜìäÉåK= aáÉëÉ= háåÇÉê= ëçääJ

íÉå=ãáí=ïΩêÇÉîçääÉå=^ìÖÉå

ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉåK$
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= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ =

få=ìåëÉêÉê=pÉêáÉ=ëÅÜêÉáÄÉå=ïáê=dÉëÅÜáÅÜíÉå=êìåÇ=ìã=ÇáÉ=~ã=jçåí~Ö=îÉê~ÄëÅÜáÉÇÉíÉå=åÉìå=iÉáíäáåáÉå=òìê=mê®îÉåíáJ

çå=îçå=háåÇÉêJ=ìåÇ=c~ãáäáÉå~êãìí=ìåÇ=òìê=iáåÇÉêìåÖ=ÇÉê=cçäÖÉåK=eÉìíÉW=ÇáÉ=RK=iÉáíäáåáÉK

oÉÅÜí=~ìÑ=_áäÇìåÖKinder- und
Familienarmut

_áäÇìåÖ=áëí=Éáå=ïáÅÜíáÖÉê=_~ìëíÉáå

ÄÉá=ÇÉê=mê®îÉåíáçå=îçå=háåÇÉê~êJ

ãìíK=aáÉ=dêìåÇä~ÖÉ=ÑΩê=ÉáåÉå=ÉêJ

ÑçäÖêÉáÅÜÉå=_áäÇìåÖëïÉÖ=ïáêÇ=áå

ÇÉå=ÉêëíÉå=iÉÄÉåëà~ÜêÉå=ÖÉäÉÖíK=aáÉ

^åêÉÖìåÖÉåI=ÇáÉ=Éáå=háåÇ=ÑêΩÜ=ÉêJ

Ü®äíI=ÉåíëÅÜÉáÇÉå=Ç~êΩÄÉêI=ïáÉ=Éë

ëÉáåÉ=mÉêë∏åäáÅÜâÉáí=ìåÇ=c®ÜáÖâÉáJ

íÉå=ÉåíïáÅâÉäå=â~ååK

a~ë=Öáäí=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=ÑΩê=ÇÉå

péê~ÅÜÉêïÉêÄK=aáÉ=c∏êÇÉêìåÖ=ÇÉê

péê~ÅÜâçãéÉíÉåò=Ü~í=ÉáåÉå=ÉåíJ

ëÅÜÉáÇÉåÇÉå=báåÑäìëë=~ìÑ=ÇáÉ=ëÅÜìJ

äáëÅÜÉ=båíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=fåíÉÖê~J

íáçå=áå=ÇáÉ=dÉëÉääëÅÜ~ÑíK

aáÉ=ÑêΩÜâáåÇäáÅÜÉ=_áäÇìåÖ=ìåÇ

bêòáÉÜìåÖI=ÇÉê=_ÉëìÅÜ=îçå=háåÇÉêJ

í~ÖÉëÉáåêáÅÜíìåÖÉå=ìåÇ=ÇÉê=ÖÉäìåJ

ÖÉåÉ=§ÄÉêÖ~åÖ=áå=ÇáÉ=dêìåÇëÅÜìäÉ

ëáåÇ=ïáÅÜíáÖÉ=sçê~ìëëÉíòìåÖÉå=ÑΩê

ÉáåÉ=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=pÅÜìää~ìÑÄ~ÜåK

_áäÇìåÖëëí®ííÉå=ãΩëëÉå=ëç=~ìëÖÉJ

ëí~ííÉí=ëÉáåI=Ç~ëë=háåÇÉê=ìåÇ=gìJ

ÖÉåÇäáÅÜÉ=áåÇáîáÇìÉää=ÖÉÑ∏êÇÉêíI

äÉáëíìåÖëÄÉòçÖÉå=ÖÉÑçêÇÉêí=ìåÇ=òì

ÉáåÉã=èì~äáÑáòáÉêíÉå=pÅÜìä~ÄëÅÜäìëë

ÖÉÑΩÜêí=ïÉêÇÉåK

aáÉ=áåíÉêâìäíìêÉääÉ=_áäÇìåÖ=Ü~í

Ç~ÄÉá=ÉáåÉå=ÄÉëçåÇÉêÉå=píÉääÉåJ

ïÉêíK=aáÉ=råíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜâÉáí=ÇÉê

háåÇÉê=ìåÇ=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=~ìÅÜ=áå

_ÉòìÖ=~ìÑ=áÜêÉ=ëçòá~äÉ=eÉêâìåÑí

ïáêÇ=~äë=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=ìåÇ=~äë

ÄÉêÉáÅÜÉêåÇ=~ìÑÖÉåçããÉåK=gÉÇÉë

háåÇ=ìåÇ=àÉÇÉê=gìÖÉåÇäáÅÜÉ=ëçää=ëÉáJ

åÉ=båíïáÅâäìåÖëéçíÉåíá~äÉ=åìíòÉå

ìåÇ=îÉêÄÉëëÉêå=â∏ååÉåK=aáÉ=bäíÉêå

ÉêÜ~äíÉå=ÄÉá=_ÉÇ~êÑ=áå=áÜêÉã=_ÉãΩJ

ÜÉåI=Ç~ë=^ìÑï~ÅÜëÉå=áÜêÉê=háåÇÉê

Öìí=òì=ÄÉï®äíáÖÉåI=råíÉêëíΩíòìåÖK

d~åòí~ÖëÉáåêáÅÜíìåÖÉå=ãáí=ÉáJ

åÉã=~ìëÖÉïÉáíÉíÉå=çêÖ~åáë~íçêáJ

ëÅÜÉå=ìåÇ=òÉáíäáÅÜÉå=o~ÜãÉå=ÄáÉJ

íÉå=ÉêïÉáíÉêíÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉë

ëçòá~äÉå=iÉêåÉåëK=páÉ=Ñ∏êÇÉêå=~ìÅÜ

ÇáÉ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=ëéê~ÅÜäáÅÜÉåI

ãçíçêáëÅÜÉåI=âêÉ~íáîÉåI=å~íìêïáëJ

ëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=ìåÇ=ÖÉáëíáÖÉå=c®J

ÜáÖâÉáíÉåK=rã=háåÇÉê=îçê=^êãìíëêáJ

ëáâÉå=òì=ëÅÜΩíòÉåI=ãΩëëÉå=åáÉÇêáÖJ

ëÅÜïÉääáÖÉI=òìÖ®åÖäáÅÜÉ=ìåÇ=~åÖÉJ

ãÉëëÉåÉ=~ì≈ÉêëÅÜìäáëÅÜÉ=iÉêåÖÉäÉJ

ÖÉåÜÉáíÉå=~åÖÉÄçíÉå=ïÉêÇÉåK

háåÇÉê=ìåÇ=gìÖÉåÇäáÅÜÉ=ÄÉå∏íáJ

ÖÉå=råíÉêëíΩíòìåÖ=áå=áÜêÉã=ëçòá~J

äÉå=rãÑÉäÇI=áå=ÇÉê=pÅÜìäÉ=ìåÇ=áå

áÜêÉê=^ìëÄáäÇìåÖI=ìå~ÄÜ®åÖáÖ=îçã

pí~åÇçêí=ÇÉë=tçÜåJ=ìåÇ=_áäÇìåÖëJ

çêíÉë=ìåÇ=îçå=ÇÉê=báåâçããÉåëJ

ìåÇ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖëëáíì~íáçå=ÇÉê=bäJ

íÉêåK

RK=iÉáíäáåáÉW

gÉÇÉã=háåÇ=ÉáåÉå=ÉêÑçäÖJ

êÉáÅÜÉå=_áäÇìåÖëïÉÖ=ëáJ

ÅÜÉêå=îçå=^åÑ~åÖ=~åK

sçå=_Éííáå~=qÜçÉåÉë

_áäÇìåÖ\= a~ë= áëí= eÉêòÉåëÄáäÇìåÖK

hìäíìêÉääÉ=_áäÇìåÖK=qÉáäÜ~ÄÉ=~å=ÇÉê

dÉëÉääëÅÜ~ÑíK= k~íΩêäáÅÜ= ~ìÅÜ= dÉáëJ

íÉëÄáäÇìåÖK= a~ë= qçê= Ç~òì= áëí= ÇáÉ

péê~ÅÜÉI=ë~Öí=pìë~ååÉ=dêçÄÉK

dêçÄÉ= áëí= pÅÜìääÉáíÉêáå= ÇÉê

dêìåÇëÅÜìäÉ= fëçäÇÉëíê~≈ÉK= báåÉê

pÅÜìäÉ= áå= ÉáåÉã= ëçòá~äÉå= _êÉååJ

éìåâíI=ïáÉ=ã~å=ë~ÖíK=^ÄÉê=ÇáÉ=oÉâJ

íçêáå= ã~Ö= ÇáÉëÉå= ^ìëÇêìÅâ= åáÅÜíK

páÉ=ã~Ö=~ìÅÜ=åáÅÜí=ÇáÉëÉ=häáëÅÜÉÉë

ΩÄÉê= bäíÉêåK= a~ëë= ëáÉ= áÜêÉ= háåÇÉê

îÉêå~ÅÜä®ëëáÖÉåK= k~íΩêäáÅÜ= ÖáÄí= Éë

ÇáÉK=^ÄÉê=îáÉäÉ=bäíÉêå=ëÉáÉå=ÄÉãΩÜí

ìã=áÜêÉ=háåÇÉêK=łcΩê=ã~åÅÜÉ=áëí=Éë

åìê= ëÅÜïáÉêáÖI= ÇÉå= êáÅÜíáÖÉå= tÉÖ

òì= ÑáåÇÉåK= páÉ= ëáåÇ=Ç~åâÄ~êI=ïÉåå

ïáê=c∏êÇÉêìåÖ=~åÄáÉíÉåK%=

kÉáåI=pìë~ååÉ=dêçÄÉ=Éåíä®ëëí=bäJ

íÉêå=åáÅÜí=~ìë=áÜêÉê=sÉê~åíïçêíìåÖK

páÉ= Éêï~êíÉíI= Ç~ëë= ëáÉ= òì= bäíÉêåJ

~ÄÉåÇÉå= çÇÉê= péêÉÅÜí~ÖÉå= âçãJ

ãÉå= ìåÇ= ãáíïáêâÉåK= a~ëë= ëáÉ= áÜê

háåÇ=ïÉêíëÅÜ®íòÉåK= ł^ÄÉê= ÇáÉ= mêçJ

Ñáë=ÑΩê=_áäÇìåÖ=ëáåÇ=ïáêK%

pé®íÉëíÉåë=ÇÉê=péê~ÅÜíÉëí=îçê=ÇÉê

báåëÅÜìäìåÖ=çÑÑÉåÄ~êíI=ïÉåå=häÉáåJ

âáåÇÉê=ãÉÜê= wÉáí= îçê= ÇÉã= cÉêåëÉJ

ÜÉê= ~äë= ãáí= áÜêÉå= bäíÉêå= îÉêÄê~ÅÜí

Ü~ÄÉåK= łaÉê= cÉêåëÉÜÉê%I= ë~Öí= ÇáÉ

iÉÜêÉêáåI= łÑçêÇÉêí= ÉÄÉå= åáÅÜí= òìã

péêÉÅÜÉå= ~ìÑK= h∏ååÉå= sçêëÅÜìäJ

âáåÇÉê= åìê= wïÉáJ= çÇÉê= aêÉáJtçêíJ

p®íòÉ= ÄáäÇÉåI= áëí= Ç~ë= ÑΩê= ãáÅÜ= Éáå

wÉáÅÜÉåI= Ç~ëë=ãáí= áÜåÉå=ïÉåáÖ= ÖÉJ

ëéêçÅÜÉå=ïìêÇÉK%

^ìÑ= êìåÇ= PR= mêçòÉåí= ëÅÜ®íòí= ÇáÉ

oÉâíçêáå= ~å= áÜêÉê= pÅÜìäÉ= ÇáÉ= w~Üä

ÇÉê= báåëÅÜΩäÉêI= ÇáÉ= péê~ÅÜÑ∏êÇÉJ

êìåÖ=Äê~ìÅÜÉåI=ãÉÜê=~äë=ÇáÉ=e®äÑíÉ

îçå=áÜåÉå=ëí~ããí=~ìë=jáÖê~åíÉåÑ~J

ãáäáÉåK=pÅÜïÉê=Ü~ÄÉå=Éë=ÄÉëçåÇÉêë

ÇáÉ= háåÇÉêI= ÇáÉ= Éáå= h~ìÇÉêïÉäëÅÜ

~ìë= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå= péê~ÅÜÉå= ëéêÉJ

ÅÜÉåK

łtáê=ÄáííÉå=ÇáÉ

bäíÉêåW= péêÉÅÜÉå

páÉ= ãáí= áÜêÉã

háåÇ= áå= åìê= ÉáJ

åÉê= péê~ÅÜÉK%

aÉåå=ÄÉÜÉêêëÅÜÉ

Éáå= háåÇ= ëÉáåÉ

jìííÉêëéê~ÅÜÉI

â∏ååÉ= Éë= ~ìÅÜ

ÉáåÉ=òïÉáíÉ=péê~J

ÅÜÉ=äÉáÅÜíÉê=äÉêåÉåK

wìê= péê~ÅÜÑêΩÜÑ∏êÇÉêìåÖ= ÖÉÜÉå

iÉÜêÉê=ÇÉê=dêìåÇëÅÜìäÉ=áå=ÇáÉ=háåJ

ÇÉêí~ÖÉëëí®ííÉåK= łeáÉê= Ü~í= ã~å= ÇáÉ

Öê∏≈íÉ=`Ü~åÅÉI=ÇáÉ=háåÇÉê=~ìÅÜ=~åJ

òìíêÉÑÑÉåK%=dáåÖÉ= Éë= å~ÅÜ= pìë~ååÉ

dêìåÇëÅÜìääÉáíÉêáå=dêçÄÉ=ïΩåëÅÜí=ëáÅÜ=âäÉáåÉêÉ=háåÇÉêÖ~êíÉåJdêìééÉå=ìåÇ=îÉêÄáåÇäáÅÜÉ=d~åòí~ÖëëÅÜìäÉå

cÉêåëÉÜÉê=ëéêÉÅÜÉå=åáÅÜí=ãáí=háåÇÉêå

dêçÄÉI= ï®êÉ= ÇáÉëÉ= c∏êÇÉêìåÖ= ÑΩê

háåÇÉêI=ÇáÉ=ëáÉ=Äê~ìÅÜÉåI=îÉêéÑäáÅÜJ

íÉåÇK=dáåÖÉ=Éë=å~ÅÜ=pìë~ååÉ=dêçJ

ÄÉI=ïΩêÇÉ=çÜåÉÜáå= ëÅÜçå=ãÉÜê= áã

háåÇÉêÖ~êíÉå= ÖÉí~åW= dêìééÉå= ãáí

OR=háåÇÉêå=Ü®äí=ëáÉ=ÑΩê=îáÉä=òì=Öêç≈I

ìã= áåÇáîáÇìÉääÉå= _ÉÇΩêÑåáëëÉå= ÖÉJ

êÉÅÜí=òì=ïÉêÇÉåK=bë=ãΩëëÉ=à~=åáÅÜí

å~ÅÜ= ÇÉã= dáÉ≈â~ååÉåéêáåòáé= ÖÉJ

ÜÉåK=^ÄÉê=Éë=ÖÉÄÉ=háåÇÉêI=ÇáÉ=ãÉÜê

wìïÉåÇìåÖ= Äê~ìÅÜÉåI= ìã= ~ìÑ= ÉáJ

åÉå= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå= _áäÇìåÖëïÉÖ= ÖÉJ

Äê~ÅÜí= ïÉêÇÉå= òì= â∏ååÉåK= łdêìéJ

éÉå=ãáí=òÉÜå=háåÇÉêå=ï®êÉå=ÑΩê=ëáÉ

ëÅÜ∏åK%

dêçÄÉ= ãÉáåí= ~ìÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= bêJ

òáÉÜÉêJ_ÉêìÑ= ~ìÑÖÉïÉêíÉí= ïÉêÇÉå

ãΩëëÉK= ^ìÑ= ÇáÉ= ÉêëíÉå= iÉÄÉåëà~ÜêÉ

âçããÉ=Éë= ~åK=a~ë=ïÉêÇÉ=çÑí=åçÅÜ

ìåíÉêëÅÜ®íòíK= łfå= ÇÉê= pÅÜìäÉ= ëáåÇ

ïáê= åìê= åçÅÜ= oÉé~ê~íìêïÉêâëí~ííI

ìã=aÉÑáòáíÉ= òì=ãáåÇÉêåI=ÇáÉ= äÉáÇÉê

ëÅÜçå=îçêÜ~åÇÉå=ëáåÇK%=bë=ÖÉÄÉ=áå

háåÇÉêí~ÖÉëëí®ííÉå= à~= ëÅÜçå= ÖìíÉ

^åë®íòÉK=a~ë= mêçàÉâí= ÇÉê= łhäÉáåÉå

cçêëÅÜÉê%= Éíï~I= Ç~ë= háåÇÉêå= iìëí

~ã=iÉêåÉå=ìåÇ=_ÉÖêÉáÑÉå=îÉêãáííÉJ

äÉK

wìêΩÅâ= òìê= ëÅÜìäáëÅÜÉå=_áäÇìåÖI

ÇáÉ= ~ìÅÜ= ãÉÜê= áëí= ~äë= j~íÜÉI

aÉìíëÅÜ= ìåÇ= p~ÅÜâìåÇÉK= pÉáí= ÇáÉ

dêìåÇëÅÜìäÉ= fëçäÇÉëíê~≈É= áå= ÉáåÉ

lÑÑÉåÉ= d~åíò~ÖëëÅÜìäÉ= ìãÖÉï~åJ

ÇÉäí=ïìêÇÉI=â∏ååÉå=ÜáÉê=~ìÅÜ=háåJ

ÇÉê= çÜåÉ= ÄáäÇìåÖëÄΩêÖÉêäáÅÜÉå

eáåíÉêÖêìåÇ=dÉáÖÉ=çÇÉê=hä~îáÉê=ÉêJ

äÉêåÉå= çÇÉê= áÜêÉå= pé~≈= ~ã= péçêí

áã= sÉêÉáå= ÉåíÇÉÅâÉåK= páÉ= äÉêåÉåI

Ç~ëë=ÉáåÉ=ÖÉãÉáåë~ãÉ=j~ÜäòÉáí=Éáå

oáíì~ä=ÇÉê=_ÉÖÉÖåìåÖ=áëíK=råÇ=Ç~ëë

ëáÉ=oΩÅâëáÅÜí=~ìÑÉáå~åÇÉê=åÉÜãÉåI

ïÉåå=Éë=ÇáÉ=e~ìë~ìÑÖ~ÄÉå=òì=ÉêäÉJ

ÇáÖÉå=ÖáäíK

iáÉÄÉê=åçÅÜ=ï®êÉ=pìë~ååÉ=dêçÄÉ

ÉáåÉ= îÉêÄáåÇäáÅÜÉ= d~åòí~ÖëëÅÜìäÉK

aÉê= råíÉêêáÅÜíëëíçÑÑ= ãΩëëíÉ= Ç~åå

åáÅÜí= ëç= âçãé~âí= ~ã= sçêãáíí~Ö

îÉêãáííÉäí= ïÉêÇÉåI= â∏ååíÉ= ÉåíòÉêêí

ïÉêÇÉåI=ïΩåëÅÜí=ëáÉ=ëáÅÜK=łfÅÜ=ïΩêJ

ÇÉ= ÇÉå= pÅÜìä~ääí~Ö= ~åÇÉêë= ëíêìâíìJ

êáÉêÉåK=táê=â∏ååíÉå=áÜå=ÄÉëëÉê=ÇÉå

_ÉÇΩêÑåáëëÉå= ÇÉê= háåÇÉê= ~åé~ëJ

ëÉåK%

§ÄÉê=ÇáÉ=ÖÉãÉáåë~ãÉ=dÉëí~äíìåÖ=îçå=aÉâçê~íáçåÉå=òì=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=^åä®ëëÉå=ïáÉ=^ÇîÉåí=çÇÉê=tÉáÜå~ÅÜíÉå=ïÉêJ

ÇÉå= áå= k~ÅÜãáíí~ÖëÖêìééÉå= ÇÉê= d~åòí~ÖëëÅÜìäÉ= fëçäÇÉëíê~≈É= åáÅÜí= åìê= ÇáÉ= péê~ÅÜâçãéÉíÉåò= ÉêïÉáíÉêíI= ëçåÇÉêå

~ìÅÜ=âìäíìêÉääÉ=_ê®ìÅÜÉ=îÉêãáííÉäíK =cçíçëW=pÅÜìäÉLgçåëÅÜÉê

łpéê~ÅÜÉ=áëí=Ç~ë

qçê=òìê=_áäÇìåÖK"

dêìåÇëÅÜìääÉáíÉêáå

pìë~ååÉ=dêçÄÉ=

báåÉ=jáääáçå=bìêç=pÅÜ~ÇÉå=ìåÇ=Éáå=sÉêâÉÜêëÅÜ~çë

sçå=j~êÅ=oçíÉêãìåÇ

råÑ~ää=ãáí=ÑΩåÑ=i~ëíÉêå=~ìÑ=ÇÉê=^ìíçÄ~Üå=O=áå=e∏ÜÉ=^åëÅÜäìëëëíÉääÉ=e~ÑÉå=Ó=táÉ=ÇìêÅÜ=Éáå=tìåÇÉê=ïìêÇÉ=åìê=Éáå=c~ÜêÉê=îÉêäÉíòí

H
Donnerstag, 6. Januar 2011 19

= _ê~ìåëÅÜïÉáÖ

BRAUNSCHWEIG. „Jedes Kind ist
wichtig.“ So steht es in den Braun-
schweiger Handlungsempfehlungen
zur Bekämpfung von Kinderarmut.
„Wenn wir das leben würden, hätten
wir schon viel erreicht“, sagt Chris-
tiana Reinsch, Vorsitzende des Ver-
bandes der alleinerziehenden Mütter
und Väter, im Gespräch mit Redak-
teurin Bettina Thoenes.

Die alleinerziehende Mutter von
vier Kindern vertritt die Sicht der
Betroffenen im Beirat des Präventi-
onsnetzwerkes gegen Kinder- und
Familienarmut. Das Expertengremi-
um hat die Empfehlungen im Auftrag
des Rates erstellt. Derzeit erarbeitet
die Stadtverwaltung Vorschläge zu
ihrer Umsetzung.

Schaffen wir für Kinder zum Beispiel
etwas teurere Kleidung an, um den
Schein zu wahren, müssen wir am
Essen sparen. Aber auch sonst gibt

es oft schlichte Kost: ein Paket Voll-
kornbrot, dazu eine Sorte Salami
und eine Sorte Käse. Selbst das Sa-
latblatt fehlt manchmal.
Ich finde es gut und wichtig, dass
Kinder in der Schule ein vernünftiges
Mittagessen bekommen. Bis zur
7. Klasse ist die Teilnahme daran
Pflicht.
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Dass sich die Gesellschaft für alle
öffnet. Mein Wunsch ist eine Ge-
meinschaft, die all ihren Mitgliedern
verantwortungsvoll und vor allem
wertschätzend begegnet.
Die Wertschätzung fehlt mir total.
Ich wünsche mir ein positiveres
Menschenbild. Gerade Kindern muss
die Angst genommen werden, wegen
ihrer Armut stigmatisiert zu werden.
Andersartigkeit wird zu wenig res-
pektiert. Wenn Armut nicht stigma-
tisiert würde, würde sie nicht so sehr
schmerzen.

Für ganz wichtig halte ich Familien-
zentren in Schulen und Kindergär-
ten. In ihnen können arme Familien
wieder in die Gemeinschaft zurück-
finden.
Denn Armut isoliert. Viele können
sich nicht vorstellen, wie lähmend sie
ist. Man kommt wirklich nicht hoch,
nicht in Bewegung. Das Selbstwert-
gefühl ist zunichte.
In der Braunschweiger Tafel um Le-
bensmittel anstehen zu müssen zum
Beispiel, ist absolut kein angeneh-
mes Lebensgefühl. Die seelische Be-
lastung, ganz unten zu sein, ist groß.
Man liegt wie ein Käfer auf dem Rü-
cken.
Familienzentren können eine Anlauf-
stelle sein, die zum Beispiel Sozial-
oder Erziehungsberatung oder ande-
re Unterstützung bieten – in denen
Menschen auch in Notsituationen

Ansprechpartner finden. Ich kann ja
nicht in die Bürgersprechstunde ge-
hen und sagen: Mir geht es schlecht.
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„Viele können sich nicht vorstellen, wie lähmend Armut ist“
Christiana Reinsch im Interview: Die alleinerziehende Mutter hat die Handlungsempfehlungen gegen Kinderarmut mit erarbeitet

Von Bettina Thoenes

BRAUNSCHWEIG. Armut ist anste-
ckend. Wer in einer armen Familie
aufwächst, entkommt dem Teufels-
kreis schwer. Wer Armutsbiografien
durchbrechen will, muss also früh
beginnen – am besten schon beim
ungeborenen Leben.

Hier setzen die Handlungsempfeh-
lungen zur Prävention von Kinder-
und Familienarmut an, die ein
Braunschweiger Experten-Gremium
im Auftrag des Rates erarbeitet hat.
Ziel ist ein Kommunales Handlungs-
konzept.

Rund 10 000
Kinder und Ju-
gendliche – das ist
jeder vierte Min-
derjährige – leben
in Braunschweig
in bedürftigen Fa-
milien. „Leider
müssen wir trotz
sinkender Ar-
beitslosigkeit von
nahezu gleichblei-
bender Kinder-
und Familienar-
mut sprechen“,
sagt Roswitha
Goydke, die als
zweite Vorsitzende des Braunschwei-
ger Kinderschutzbundes an den
Empfehlungen zur Verhinderung von
Kinderarmut mitgearbeitet hat.

Die Idee: Kinder von Geburt an bis
zu ihrem Berufseinstieg so zu fördern
und zu begleiten, dass ihre Herkunft
nicht zum unüberwindlichen Hemm-
schuh für Bildung und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben wird. Je
früher damit begonnen werde, umso
geringer sei das spätere Armutsrisi-
ko, so die Expertenmeinung.

Die Vorschläge orientieren sich an
den verschiedenen Altersstufen:
Mithilfe von Familienhebammen und

-paten, Familienzentren, Sozialar-
beitern an Grundschulen, Elternbil-
dung sowie Schuldner- Gesundheits-
oder Erziehungsberatung im Quar-
tier oder Schulpaten für die Lebens-
und Berufsvorbereitung sollen
Strukturen geschaffen werden, die
die Entwicklungschancen von Kin-
dern verbessern.

Kinder hätten ein Recht auf glei-
che Lebenschancen, verweist der
Beirat auf die UN-Kinderrechtskon-
vention, die von Deutschland 1992
ratifiziert wurde. Sie garantiert allen
Kindern das Recht auf elterliche
Fürsorge, Gesundheit, Bildung und

Teilhabe.
2009 wurden der
Schutz und die Er-
ziehung von Kin-
dern auch in der
niedersächsischen
Landesverfassung
verankert: „Wer
Kinder erzieht,
hat Anspruch auf
angemessene
staatliche Hilfe
und Rücksicht-
nahme. Staat und
Gesellschaft tra-
gen für altersge-
rechte Lebensbe-

dingungen Sorge.“ Armut, so der
Beirat, verletze diese Rechte.

In seinen Empfehlungen setzt er
auf die Bildung einer Präventions-
kette von der Schwangerschaft an.
Eine zentrale Koordinationsstelle
soll unter anderem Angebote bün-
deln und beteiligte Berufsgruppen
zusammenführen.

Nicht alle Vorschläge sind neu,
aber nach Ansicht der Fachleute
ausbaufähig. In einer mehrteiligen
Serie stellen wir beispielhaft Projek-
te vor, die laut Beirat Kinder wie Fa-
milien stärken und damit ihre Chan-
cen erhöhen sollen.

Rund 10 000 Kinder und Jugendliche leben in Braunschweig in Armut – Ein kommunales Handlungskonzept soll gegensteuern

Hilfe von der Geburt bis zum Berufseinstieg

Präventionsnetzwerk Kinderarmut
Stadtverwaltung, Freie Träger, Verbände,
Kirchen und Betroffene haben sich 2007
zu einem Präventionsnetzwerk gegen Kin-
der- und Familienarmut zusammenge-
schlossen.
Im Auftrag des Rates hat ein Beirat dieses
Gremiums 20 Seiten umfassende „Hand-
lungsempfehlungen zur Prävention von

Kinder- und Familienarmut“ erarbeitet
und im Dezember 2011 offiziell an die
Stadt übergeben. Auf ihrer Grundlage ent-
wickelt die Stadtverwaltung derzeit ein
kommunales Handlungskonzept, das
demnächst in den politischen Gremien
diskutiert werden soll. Zum Braunschwei-
ger Weg zur Armutsbekämpfung gehört
auch der ebenfalls 2007 gegründete

„Braunschweiger Fonds für Kinder und Ju-
gendliche“ (früher „Schulkostenfonds“) –
ein Spendentopf, aus dem für bedürftige
Kinder in Notsituationen etwa Mittages-
sen in der Schule oder Schulausflüge fi-
nanziert werden. In der Aktion „Goldenes
Herz“ sammelt unsere Zeitung in diesem
Jahr Spenden unter anderem für dieses
Braunschweiger Projekt.

FAKTEN 

Braunschweig will mit einem Präventionskonzept die Chancen armer Kinder verbessern. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Jedes vierte Kind in unserer Stadt
lebt in Armut. Fachleute haben im

Auftrag des Rates Vorschläge 
entwickelt, wie der Armutskreislauf

durchbrochen werden kann. 
Wir stellen die Empfehlungen vor.

Gemeinsam gegen

KINDER
ARMUT

Heute: 3-6 Jährige

Mit einem kommunalen Handlungskonzept will Braunschweig der Kinder- und Familienarmut begegnen. Grundlage sind Handlungsempfehlungen, die
Fachleute aus Erziehung und Bildung im Auftrag des Rates erarbeitet haben. In einer Serie stellen wie ihre Vorschläge vor.

BZ-Serie Gemeinsam gegen Kinderarmut

Mittwoch, 5. Dezember 2012 15
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II.  Kommunales Handlungskonzept
Kinderarmut

Einleitung

Mit dem Ratsbeschluss „Kommunales Handlungskonzept Kinderarmut“ defi niert der Rat die Auf-
gaben der Stadt präziser und teilweise neu. In den vorangegangenen Diskussionen des Rats und 
seiner Gremien hatte noch der Aspekt im Mittelpunkt gestanden, dass weder die Ursache der Kin-
derarmut – die Einkommensarmut der Eltern, die nicht oder nicht ausreichend bezahlt erwerbstätig 
sind – noch die Höhe der Transferleistungen kommunal verantwortet oder kommunal zu beeinfl us-
sen seien. Auch wollte der Rat nicht mit freiwilligen Leistungen Lücken stopfen, die aus unzureichen-
den Transfereinkommen entstehen und damit Bund und Länder aus der Verantwortung entlassen.

In dem seit 2007 dauernden Diskurs ist deutlich geworden, dass auch andere Aspekte der Kinder-
armut zum Tragen kommen müssen, die sich nicht ausschließlich auf die materielle Ausstattung 
der Haushalte beziehen. Damit öffnen sich Möglichkeiten, aber auch Verpfl ichtungen für kommu-
nales Handeln.

Die Stadt Braun-

schweig orientiert 

sich bei ihrem Han-

deln an den in der 

Konvention über die 

Rechte des Kindes 

der Vereinten Nati-

onen formulierten 

Grundsätzen1 und 

teilt die Position des 

Beirats Kinderarmut.
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In teilweiser Anlehnung an die Leitlinien und die Handlungsempfehlungen des Beirats ergeben sich 
mehrere Ansätze, die zu kommunalem Handeln führen:

_  Kinderrechte. Das Handlungskonzept der Stadt orientiert sich wie die Handlungsempfehlun-
gen des Beirats an der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Aufwachsen in Armut bedeu-
tet auch, dass Kinder die ihnen zustehenden Rechte wie die auf elterliche Fürsorge, Gesundheit, 
Bildung und Teilhabe nicht wahrnehmen können. Es ist Aufgabe kommunalen Handelns dem 
entgegenzutreten.

_  Demografi e. Das Handlungskonzept verweist auf die 
demografi sche Entwicklung, die zu einer sinkenden Zahl 
von Kindern und Jugendlichen führt. Es liegt im Interesse 
der Stadtgesellschaft dafür zu sorgen, Investitionen in ein 
möglich frühzeitig einsetzendes Bemühen, heranwach-
sende Potentiale nicht unentwickelt zu lassen. Solche 
Bemühungen sind damit auch Investitionen in die eigene 
Zukunft der Stadt.

_  Gestaltung der kommunalen Daseinsvorsorge. Nicht 
nur als Träger der Jugendhilfe ist die Stadt verpfl ichtet, ein 
ausreichendes Angebot sozialer Dienstleistungen sicher-
zustellen. Im Kontext Kinderarmut muss darauf geachtet 
werden, dass notwendige Angebote und Dienstleistun-
gen für alle erreichbar sind, die sie brauchen. Dazu hat 
der Beirat Kriterien entwickelt, die diese Angebote und 
Dienstleistungen erfüllen müssen. Die Stadt Braun-
schweig hat sich mit der Verabschiedung des Handlungs-
konzepts diesen Anspruch zu eigen gemacht.

In dem im Folgenden wiedergegebenen Ratsbeschluss 
spiegelt sich auch die enge Verbindung des Kommunalen 
Handlungskonzeptes mit den Ergebnissen der Arbeit des 
Beirats und des Netzwerks wider.

Der Beschluss selbst verpfl ichtet die Stadt, bei der weite-
ren kommunalen Arbeit zur Bekämpfung von Kinderarmut 
und Linderung ihrer Folgen das anliegende Handlungskon-
zept zu Grunde zu legen und beauftragt die Verwaltung mit 

der schrittweisen Umsetzung. Dieser Beschlussvorschlag 
wird in der Vorlage begründet, das Kommunale Handlungskon-

zept wird als Anlage beigefügt. Mit einer Änderung beschließt der Rat das Handlungskonzept im 
Dezember 2012 einstimmig.

Der Beirat entwickelte in Abstimmung mit dem Netzwerk zunächst die „Braunschweiger Leitlinien 
zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen“. Diese wurden auch 
vom Rat der Stadt Braunschweig verabschiedet.

Der Beirat legte weiterhin umfangreiche „Handlungsempfehlungen für die Prävention von Kinder- 
und Familienarmut und für den Umgang mit ihren Folgen in der Stadt Braunschweig“ vor. Diese 
wurden den Ratsgremien mitgeteilt. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Stellungnahme vor-
zulegen und ein Kommunales Handlungskonzept zu erarbeiten.

Auf diesen Grundlagen hat die Verwaltung den Entwurf des Kommunalen Handlungskonzepts 
 Kinderarmut erarbeitet. Die Materialien des Beirats wurden dem Kommunalen Handlungskonzept 
als Anlagen angefügt und sind somit Teil des Beschlusses des Rates.
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Ratsbeschluss vom 18. 12. 2012

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite

Stadt Braunschweig  TOP 
  

Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
Sozialreferat 15622/12 29.11.2012 

  

Vorlage 
Beratungsfolge Sitzung Beschluss 

Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Jugendhilfeausschuss 
Verwaltungsausschuss 

13.12.2012 
18.12.2012 

X
  

  
X 

    

Rat 18.12.2012 X       

Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen
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Kommunales Handlungskonzept Kinderarmut

�Die Stadt Braunschweig legt bei der weiteren kommunalen Arbeit zur Bekämpfung von Kin-
derarmut und Linderung ihrer Folgen das anliegende Handlungskonzept zu Grunde und beauft-
ragt die Verwaltung mit der schrittweisen Umsetzung.“ 

Mit dem Handlungskonzept werden grundlegende Ziele gemäß § 58 (1) 1 NKomVG tangiert, 
woraus sich eine Zuständigkeit des Rates ergibt. 
  

Kommunales Handlungskonzept Kinderarmut

Kommunales Handlungskonzept Kinderarmut

„Die Stadt Braunschweig legt bei der weiteren kommunalen Arbeit zur Bekämpfung von Kinderar-
mut und Linderung ihrer Folgen das anliegende Handlungskonzept zu Grunde und beauftragt die 
Verwaltung mit der schrittweisen Umsetzung.“

Mit dem Handlungskonzept werden grundlegende Ziele gemäß § 58 (1) 1 NKomVG tangiert, 
wo raus sich eine Zuständigkeit des Rates ergibt.

Begründung

Kinderarmut ist in der Regel begründet in der Armut der Eltern oder des Haushalts, in dem die 
Kinder aufwachsen. Einkommensarmut ist zumeist darin begründet, dass die Eltern oder Sor-
geberechtigten keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die einen materiell ausreichend fundierten 
Lebensunterhalt sichert. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung in befristeten Beschäftigungs-
verhältnissen oder in Arbeitsverhältnissen, die vom Umfang oder von der Einkommenshöhe kein 
ausreichendes Einkommen ermöglichen, sind Ursachen, die auf der kommunalen Ebene wenige 
Einflussmöglichkeiten bieten.

Die positive Entwicklung des Arbeitsmarkts der letzten Jahre erfasst Menschen mit geringer Qua-
lifikation und langer Dauer der Arbeitslosigkeit deutlich weniger als andere. Die Zahl der Beschäf-
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tigten, die zusätzlich zu ihrer Erwerbstätigkeit staatliche Transferleistungen in Anspruch nehmen 
müssen, ist steigend. Das Instrumentarium, über arbeits- und qualifikationsfördernde Maßnahmen 
Vermittlungschancen zu verbessern und einen (Wieder-) Einstieg in eine ausreichende Erwerbstätig-
keit zu erleichtern, ist dagegen sogar verkleinert worden.

Diese Entwicklungen und die Tatsache, dass sich Kinderarmut über Jahre hin verfestigt hat, weisen 
darauf hin, dass eine Strategie, sie über eine bessere Integration der Erziehungsberechtigten in den 
Arbeitsmarkt zu bekämpfen, kurz- und mittelfristig allein nicht ausreicht.

Das Aufwachsen in Armut enthält Kindern und Jugendlichen oftmals die Chancen auf körperliches 
und seelisches Wohlbefinden vor und schränkt sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte auf Entwick-
lung ihrer Fähigkeiten ein. Mehr als in vielen anderen Ländern ist eine erfolgreiche Bildungskarriere 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland von sozialem Status und Herkunft abhängig.

Aufwachsen in Armut beraubt der Kinder und Jugendlichen ihrer Rechte und bedeutet für die Gesell-
schaft, dass vorhandenes und auf Grund der demografischen Entwicklung mehr als je zuvor benötig-
tes Potential nicht erschlossen werden kann.

Aus diesen Gründen ist es notwendig, genau zu prüfen, wo sich kommunale Handlungs-
möglichkeiten ergeben, und diese zu nutzen. 

Handlungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene ergeben sich allerdings nicht nur für die Verwal-
tung, sondern für viele gesellschaftliche Gruppen und Institutionen. Aus diesem Grund hat die Ver-
waltung bereits 2007 zur Gründung eines Netzwerkes eingeladen, an dem sich in der Folge viele 
relevante Braunschweiger Akteure beteiligt haben.

Als Arbeitsgremium wurde aus dem Netzwerk heraus ein Beirat gegründet, an dem die Verwal-
tung federführend beteiligt ist. Ihr obliegt derzeit neben der Geschäftsführung auch die Verwaltung 
des Spendenaufkommens zunächst im Rahmen des Schulkostenfonds, später des Braunschweiger 
Fonds für Kinder und Jugendliche.

Aus dem Netzwerk und dem Beirat sind wesentliche Impulse für ein abgestimmtes Vorgehen zur 
Prävention von Kinderarmut und zur Linderung ihrer Folgen hervorgegangen, die auch ein breites 
mediales Echo erzeugt haben. Das Braunschweiger Vorgehen, insbesondere das kooperative Ver-
hältnis von öffentlicher Verwaltung und gesellschaftlichen Gruppen, hat bundesweites Interesse 
hervorgerufen. 

Nachdem Beirat und Netzwerk Leitlinien zum Umgang mit Kinderarmut entwickelt haben, denen 
sich der Rat der Stadt angeschlossen hat, wurden diese präzisiert und für eine Umsetzung auf kom-
munaler Ebene konkretisiert. Die daraus entstandenen Handlungsempfehlungen wurden der Stadt 
überreicht. Um eine Stellungnahme dazu wurde gebeten.

Vor diesem Hintergrund entwickelt die Stadt Braunschweig ein Kommunales Handlungskon-
zept, das sich weitgehend auf die Empfehlungen des Beirats stützt und dort, wo die Zustän-
digkeit des Handels bei der Stadt liegt, konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Das kommunale Umgehen mit der Problematik Kinder- und Familienarmut erstreckt sich über 
diverse Themen, die in unterschiedlichen Fachbereichen angesiedelt sind. Es zeigt sich, dass die 
Empfehlungen des Beirats weitgehend Bezüge auf Schwerpunkte des aktuellen Handelns der Ver-
waltung aufweisen. Dies betrifft den Ausbau des Kinderschutzes im Kontext Früher Hilfen ebenso 
wie die Weiterentwicklung vorschulischer und schulischer Angebote und Strukturen bis zum Über-
gangsmanagement von den allgemeinbildenden in weiterführende Schulen oder in Ausbildung. Das 
Handlungskonzept zeigt die bislang umgesetzten oder in Planung befindlichen kommunalen Ange-
bote auf. Es macht daneben noch weiter zu bearbeitende Handlungsfelder deutlich.
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Ziel ist eine ausreichende Angebotsstruktur für alle Kinder und Jugendlichen zu schaffen, die keine 
Barrieren mehr enthält, die Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien an der 
Nutzung hindert. Dazu hat der Beirat Kriterien entwickelt, die – sofern sie mit den bestehenden För-
derrichtlinien in Einklang stehen – auf alle Angebote für Kinder und Jugendliche angewandt wer-
den sollen.

Ein Teil der kommunalen Handlungsmöglichkeiten ist den Fachbereichen zuzuordnen und wird hier 
teilweise bereits umgesetzt. Bei einigen aus den Handlungsempfehlungen und dem Handlungskon-
zept resultierenden Aufgaben ist dies nicht der Fall. 

Die gesamte Koordination des Prozesses wurde als zusätzliche Aufgabe zunächst dem Referat 0500 
zugeordnet. Die Erledigung der Aufgaben konnte nur unter Zurückstellung anderer Themen, ins-
besondere in der Gesundheitsplanung geschehen. Damit sind große Teile der Gesundheitsplanung 
gebunden. Weitere notwendige koordinierende Tätigkeiten (innerhalb der Verwaltung wie in der 
Zusammenarbeit mit Beirat, Netzwerk und freien Trägern) lassen sich mit dieser personellen Lösung 
und den vorhandenen Ressourcen nicht mehr abdecken. Bei der Vielzahl der beteiligten Organi-
sationseinheiten der Verwaltung, der Vielzahl extern Beteiligter und der Bearbeitung anstehender 
Aufgaben fehlt aus Sicht des Netzwerks und des Beirats eine zentrale koordinierende Stelle. Der Bei-
rat hat im Nachgang zu den Handlungsempfehlungen ein Stellenprofil diskutiert, das die Verwal-
tung dem Sozialausschuss auf Nachfrage vorgestellt hat. Im Stellenplanentwurf 2013 ist eine solche 
Stelle nicht enthalten.

Finanzielle Auswirkungen

Das vorliegende Handlungskonzept macht deutlich, dass sich die Intentionen des Beirates weit-
gehend mit dem kommunalen Handeln decken: Ausbau Früher Hilfen und der Kinderbetreuung, 
Schaffung von Kinder- und Familienzentren, Ausbau des Ganztagsschulangebots und der Schulsozi-
alarbeit, Übergangsmanagement Schule – Ausbildung u.a. diverse Maßnahmen sind bereits realisiert 
oder beschlossen und dementsprechend mit Finanzmitteln ausgestattet. Weitere Vorhaben müss-
ten zunächst konkretisiert werden. Sofern mit ihnen Kosten für die Stadt Braunschweig verbunden 
wären, würde zunächst geprüft, ob diese haushaltsneutral bzw. bei entsprechender Haushaltslage 
zusätzlich in den Haushalt eingestellt werden könnten. Andererseits müssten entsprechende haus-
haltswirksame Einzelbeschlüsse erwirkt werden.

Eine unmittelbare finanzielle Verpflichtung ergibt sich aus der Vorlage nicht. Das Handlungskonzept 
gibt die konzeptionelle Ausrichtung der Stadt im Umgang mit Kinderarmut und ihren Folgen vor. Es 
ist keine Auflistung abzuarbeitender Einzelprojekte.

I. V.
gez. Markurth

Anlage: Handlungskonzept
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Anlage: Handlungskonzept

Die Stadt Braunschweig orientiert sich bei ihrem Handeln an den in der Konvention über die 
Rechte des Kindes der Vereinten Nationen formulierten Grundsätzen1 und teilt die Position 
des Beirats Kinderarmut,

_ dass alle Kinder ein Recht auf elterliche Fürsorge, Gesundheit, Bildung und Teilhabe besitzen,
_ dass Kinderarmut diese Rechte verletzt,
_ und das Ziel: Gleiche Chancen für alle Kinder, ihre Rechte durchzusetzen.

Grundlagen
 
Mit einem Expertenhearing und der anschließenden Gründung des Präventionsnetzwerks Kinder-
armut hatte die Stadt im Jahr 2007 die Initiative ergriffen, die wesentlichen gesellschaftlichen 
Gruppen und Akteure zusammenzuführen, die in ihrer Arbeit mit Kinderarmut und ihren Folgen 
konfrontiert werden. 

Das Netzwerk und in seinem Auftrag der Beirat haben unter anderem Handlungsansätze entwickelt, 
die Schritte zur Prävention und zur Minderung der Folgen von Armut ermöglichen. So wurde mit 
der Vorlage der „Leitlinien“ eine gemeinsame Grundlage für die Arbeit gelegt, die von weit mehr als 
den beteiligten Personen und Institutionen getragen wird und vom Rat der Stadt Braunschweig am  
31. Mai 2011 zur Kenntnis genommen wurde:

„Der Rat der Stadt Braunschweig nimmt die vom Beirat gegen Kinderarmut am 6. 12. 2010 vorge-
legten ‚Braunschweiger Leitlinien zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung 
der Folgen‘ zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, diese bei ihrem weiteren Vorgehen gegen 
Kinderarmut und ihre Folgen in Braunschweig zu Grunde zu legen.“

Entsprechend dem Ratsbeschluss richtet die Stadt ihr Handeln an diesen Grundsätzen aus.

Zur Konkretisierung der Leitlinien hat der Beirat in Abstimmung mit dem Netzwerk Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet. Diese richten sich auch an die Stadt Braunschweig. 

Im vorliegenden Handlungskonzept wird dargestellt, wie die Stadt Braunschweig im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten ihren Verpflichtungen nachkommen wird. 

Ein wesentlicher Teil kommunalen Handelns bezieht sich auf Handlungsfelder, die auch in den 
Handlungsempfehlungen des Beirats benannt werden und setzt sich zum Ziel, vorhandene Defi-
zite zu beseitigen. 

Dies betrifft die Schwerpunktbildung auf den Bereich früher Hilfen und vorschulischer Bildung, die 
Ausgestaltung der schulischen Bildung durch Schaffung von Ganztags angeboten und verstärkten 
Einsatz schulischer Sozialarbeit oder die besondere Förderung von Einrichtungen in Stadtteilen, in 
denen sich auch gemessen am Umfang der Kinderarmut eine besondere Bedarfslage abzeichnet. 

Das vorliegende Handlungskonzept orientiert sich wie die Handlungsempfehlungen des Beirats an 
dem Modell der „Präventionskette“, d.h. der Benennung von Handlungsfeldern entlang dem Alter 
der Kinder und Jugendlichen. Insbesondere den Verbindungen der einzelnen Kettenglieder ist beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen: Dem Einstieg in eine außerfamiliäre vorschulische Bildung, dem 
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, dem Übergang in die Weiterbildenden Schulformen 
und schließlich dem Übergang von der schulischen Bildung in Beruf oder Studium.

Grundlagen

Frühe Hilfen

Vorschulische 
Angebote

Grundschulen

Weiterführende 
Schulen

Schulabschluss 
und Übergangs-
management

Gleiche Chancen 
für alle Kinder –  
Indikatoren für  
„Chancen-
gerechtigkeit"

Bedeutung  
des Stadtteils

Organisation  
des Prozesses
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Frühe Hilfen

Der Ausbau früher Hilfen bildet einen Schwerpunkt der Handlungsempfehlungen wie auch im 
 Handeln der Stadt. 

Mit der Verabschiedung des Bundeskinderschutzgesetzes und des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz2 haben die Kommunen für ihre Vorhaben, zu werdenden Eltern früh-
zeitig Kontakt aufzunehmen und ihnen Unterstützung im Bedarfsfall anzubieten eine neue Rechts-
grundlage erhalten.3

Die Stadt Braunschweig macht durch Begrüßungsanschreiben und -besuche deutlich, dass jedes 
Kind willkommen ist und bietet allen Erziehungsberechtigen Hilfe und Unterstützung im Bedarfs-
fall an. 

Mit der Einrichtung eines „Baby-Besuchsdienstes“ soll das Hilfe- und Informationssystem für Fami-
lien erweitert werden. 

Dazu soll ein begrüßendes Anschreiben an alle Eltern Neugeborener entwickelt werden, das bei 
Bedarf auch mehrsprachig erfolgen soll. Die zu besuchenden Familien sollen ein Begrüßungs paket 
erhalten, das neben kleinen Geschenken Informationen über die Entwicklung von Kindern und über 
das bestehende Hilfe- und Unterstützungssystem in Braunschweig gibt und auch auf Stadtteil 
bezogene Angebote hinweist. Dieser Besuch kann nur ein Angebot sein, über dessen Annahme und 
den Ort die Eingeladenen selbst entscheiden. Eine Verpflichtung zur Wahrnehmung besteht nicht. 

Vorgesehen ist die Schaffung einer zentralen Organisationseinheit und Zusammenführung aller 
fachspezifischen Ressourcen rund um den Kinder- und Jugendschutz / Frühe Hilfen / Prävention. 
Dazu wird im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie eine eigene Stelle Kinder- und Jugendschutz/
Frühe Hilfen gebildet, die wesentliche, auch aus dem Bundeskinderschutz resultierende Aufga-
ben wahrnehmen wird. Dazu gehören insbesondere die Beratung in Kinderschutzfällen, die Bil-
dung eines Netzwerks Frühe Hilfen, der Einsatz von Familienhebammen und die Bereitstellung von 
Unterstützungsangeboten in Fragen der Kindesentwicklung.

Die Stadt kommt den ihr übertragenen Aufgaben u.a. dadurch nach, dass die personellen Ressour-
cen in diesem Bereich durch sozialpädagogische Fachkräfte aufgestockt werden. Dazu wurden 
2012 vier zusätzliche Stellen geschaffen und im 3. und 4. Quartal besetzt. Den StelleninhaberInnen 
obliegt als zentrale Aufgabe die Beratung in Kinderschutzfällen. 

Weitere wesentliche Aufgabe ist die Schaffung/der Ausbau und die Weiterentwicklung von Netz-
werkstrukturen für die Organisation und Bereitstellung Früher Hilfen. In Braunschweig ist dabei die 
Einbindung des „Runden Tischs Frühe Hilfen" in ein Gesamtnetzwerk vorgesehen. Aufgabe des breit 
aufgestellten Netzwerks ist nach § 3 KKG, dass sich die Mitglieder gegenseitig über das jeweilige 
Angebots- und Aufgabenspektrum informieren, strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und 
-entwicklung klären und Verfahren im Kinderschutz aufeinander abstimmen.4

Die Stadt Braunschweig kann auf eine 10jährige Vernetzungsarbeit im Bereich der Frühen Hilfen 
zurückschauen. Mit Beteiligung am Modellprojekt „Aufsuchende Hilfe für junge Mütter – Netzwerk 
Familienhebammen“ begründete sich ein Runder Tisch „Frühe Kindheit Frühe Hilfen“. 

Auch der Bezug der Handlungsempfehlungen auf die Einrichtung „Familienhebammen“ findet 
seine Entsprechung im Gesetz5, mit einer engen Anbindung an das Netzwerk frühe Hilfen. Das Pro-
jekt „Familienhebammen“ hat im Kontext der Sozialpädagogischen Familienhilfe in Braunschweig 
eine bereits 10jährigeTradition. Ihnen und der SPFH kommen die in den Handlungsempfehlungen 
des Beirats beschriebenen Aufgaben intensiver und längerfristiger Hilfestellung zu.
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Es ist geplant, die Koordination der Familienhebammen an das Koordinierungszentrum Kinderschutz 
anzugliedern und im Kontext des Ausbaus der Frühen Hilfen wünschenswert, den Stundenumfang 
aufzustocken. Der bisherige Umfang von 30 Wochenstunden der Familienhebammen verteilt auf 
vier Hebammen deckt den Bedarf im Moment nicht. Die bisherige Praxis im Bedarfsfall weitere 
Betreuungsbedarfe unkompliziert in eine Sozialpädagogische Familienhilfe überzuleiten, hat sich 
bereits langjährig bewährt.

Die Empfehlungen des Beirats sehen darüber hinaus den Einsatz von Familienkrankenschwestern 
mit sozialpädagogischer Qualifikation im Anschluss an die Betreuung durch Familienhebammen vor, 
um auch später noch gezielt Unterstützungsangebote für Familien mit Problemlagen vorzuhalten. 
Es wird geprüft, ob das städtische Konzept dahin gehend weiterentwickelt werden kann und wo die 
Aufgabe am zweckmäßigsten anzusiedeln wäre. 

Wie weit die Angebote eines Begrüßungsbesuchs angenommen werden, ob es gelingt, hieran auch 
Ehrenamtliche oder MitarbeiterInnen anderer Träger einzubeziehen und ob die dann vorhandenen 
Ressourcen den Bedarf decken, lässt sich erst nach einer gewissen Phase der Praxis beurteilen.

Dies gilt auch für die Entwicklung und Funktion des Netzwerks Frühe Hilfen und die Umstrukturie-
rungen im Bereich der Familienhebammen. Hier ist die Abstimmung einer neuen Organisations-
struktur innerhalb der Stadtverwaltung noch nicht abgeschlossen.

Vorschulische Angebote

Oberstes Ziel des kommunalen Handelns im Bereich vorschulischer Angebote ist derzeit der Aus-
bau des Angebots von Krippen und Tagespflege, um die Erfüllung des künftigen Rechtsanspruchs 
für 1- bis unter 3-jährige Kinder erfüllen zu können. Dazu werden von 2008 bis 2014 rund 21 Mio. €  
in die Schaffung neuer Einrichtungen investiert um eine Versorgungsquote von 40% zu erreichen. 
Dieser Rechtsanspruch wie auch der der Kinder über 3 Jahre bis zur Einschulung auf einen Kinder-
gartenplatz vermeidet bei der Vergabe von Plätzen entscheiden zu müssen zwischen dem Betreu-
ungsbedarf wegen Erwerbstätigkeit und Bedarf aus anderen Gründen. Er vermeidet somit auch 
eine Chancenungleichheit zu Lasten der Kinder aus Familien, in denen die Eltern nicht erwerbstätig 
sind. Die Realisierung des Rechtsanspruchs auf einen Krippen-, Kindergarten- oder Tagespflegeplatz 
beugt einer möglichen Diskriminierung von Kindern aus einkommensschwachen Familien vor und 
wirkt im Sinne der generellen Zielstellung alle Kinder zu ihren Rechten kommen zu lassen. 
Angestrebt wird eine Verbesserung der Qualität in Bezug auf die Personalressourcen und die sächli-
che und räumliche Ausstattung in den Kindertagesstätten.

Der Betrieb der Krippen wird zunächst weiterhin mit dem bestehenden Personalschlüssel geschehen 
müssen. Investitionen in eine sicherlich wünschenswerte Verkleinerung von Krippengruppen oder 
eine Erhöhung der Personalschlüssel sind derzeit angesichts der für einen bedarfsgerechten Ausbau 
notwendigen Investitionsmittel und des zunehmend enger werdenden Angebots an notwendigen 
Fachkräften nicht eingeplant.
 
Darüber hinaus verfolgt die Stadt Braunschweig den Ansatz, Kinder in Einrichtungen in Stadtteilen 
mit besonderem Förderbedarf besonders zu fördern. Damit verbunden ist eine zusätzliche Förde-
rung in Höhe von 960.000 €.

Nach dem Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig vom 8. Mai 2012 gibt es für Regelkinder-
tagesstätten in den Stadtteilen mit dem größten Handlungsbedarf (Stadtbezirke 221 Weststadt, 
310 Westliches Ringgebiet, 132 Viewegs Garten-Bebelhof und 331 Nordstadt) neben der Grundför-
derung zusätzliche Mittel, um den besonderen Förderbedarfen der dort lebenden Kinder, aber auch 
den Unterstützungs- und Begleitbedarfen der Eltern infolge oftmals vielfältiger Problemlagen bes-
ser entsprechen zu können. Konkret erhalten die Einrichtungen für den zusätzlichen Personalbedarf 
jährliche Pro-Gruppen-Beträge, die je nach Angebotsform zwischen 4.400 € und 8.800 € liegen. 

Grundlagen

Frühe Hilfen

Vorschulische 
Angebote

Grundschulen

Weiterführende 
Schulen

Schulabschluss 
und Übergangs-
management

Gleiche Chancen 
für alle Kinder –  
Indikatoren für  
„Chancen-
gerechtigkeit"

Bedeutung 
des Stadtteils

Organisation 
des Prozesses



Der Runde Tisch
„Frühe Kindheit – 

Frühe Hilfen“ 
Braunschweig

23

Gesundheitsamt
Jugendärztlicher Dienst
Sozialpsychiatrischer Dienst

Hebammen-
Schule

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten

Ambet / FB Soziotherapie

Frühförderstellen, 
KöKi, Lebenshilfe

Mütterzentrum, 
Mehrgenerationen-Haus

Kliniken
Drogen-Beratungs-
Stelle BS Lukas-Werk

Frauenhaus & 
Beratungsstelle

DRK Beratung für 
Alleinerziehende

Pro Familia

Fachbereich Kinder, 
Jugend und Familie

Kindertagesstätten 
& Familienzentren

FB 51 Kinder- und 
Jugendschutz / 
Frühe Hilfen Sozialdienst 

Katholischer 
Frauen

Café Kinderwagen

Stiftung „Eine 
Chance für Kinder“ 
Familienhebammen

AWO / Diakonie
Mutter-Kind-Kur Beratung

Mutter-Kind Einrichtungen 
Remenhof-Stiftung 
St. Nikolaus

Verbund sozialtherapeutischer 
Einrichtungen

Frühe Eltern-
Kind-Beziehung 
FH Projekt

Beratungstelle 
„Achtung Leben" 
Wellcome

BEJ Beratung für 
Familien, Erziehende 
und junge Menschen

Hausbesuches-
modell Pro Kind

Kinderärzte

Haus der 
Familie

Kinderschutzbund e.V., 
Familienpaten

Teens & Baby

Ostfalia FH
Prof. Schwartz

Der Runde Tisch
„Frühe Kindheit – Frühe Hilfen" Braunschweig
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Damit kann in diesen Stadtteilen ein weiterer wesentlicher Schritt zum Abbau von Bildungsbarrie-
ren und der Milderung bzw. Verhinderung der Auswirkungen von Kinderarmut in Braunschweig rea-
lisiert werden.

Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 8. Mai 20120 werden Kindertagesstätten sukzessive zu Kin-
der- und Familienzentren ausgebaut. Ein entsprechendes Konzept befindet sich derzeit in der Dis-
kussion zwischen der Stadt und den freien Trägern. 

Grundlegendes Ziel ist es, die Eltern / Familien durch ein umfassendes Angebot aus einer Hand 
in ihrer Erziehungsaufgabe zu unterstützen und damit für die Kinder verbesserte Lebens- und Ent-
wicklungsbedingungen zu schaffen. Erstmalig zum Kindergartenjahr 2012/2013 werden in der Stadt 
Braunschweig insgesamt 6 von Regelkindertagesstätten in Familienzentren umstrukturierte Ein-
richtungen gefördert. In dieser ersten Ausbaustufe sind enthalten die Kita Muldeweg (AWO; Stadt-
bezirk 221 Weststadt), die Kita Ahrplatz (Ev.-luth. Kirchenverband; Stadtbezirk 221 Weststadt), 
die Kita Broitzemer Straße einschl. Außenstelle Ilmweg (DRK; Stadtbezirk 310 Westliches Ringge-
biet), die Kita Schwedenheim (Stadt Braunschweig; Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet), die Kita  
St. Georg (Ev.-luth. Kirchenverband; Stadtbezirk 331 Nordstadt) und die Kita St. Nikolaus (Caritas-
verband; Stadtbezirk 132 Viewegs Garten-Bebelhof). Ab dem Kindergartenjahr 2013/2014 werden 
in den dann folgenden Ausbaustufen bis hin zu einer möglichen Flächendeckung jährlich 2 wei-
tere Kindertagesstätten-Standorte in den Umsetzungsprozess einbezogen. Familienzentren erhal-
ten eine zusätzliche Förderung in Höhe von jährlich 40.000 € zur Abdeckung der aus dem Angebot 
resultierenden zusätzlichen Personal- und Sachkosten.

Mit dem Ansatz Kindertagesstätten zur Kinder- und Familienzentren zu erweitern wird auch den 
Intentionen Rechnung getragen, Eltern in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben entspre-
chende Unterstützung zukommen zu lassen. 

Den Kindertageseinrichtungen kommt eine zentrale Funktion zu, etwaige herkunftsbedingte Defi-
zite zu erkennen und ausgleichen zu helfen und die Kinder auf einen erfolgreichen Schulstart vorzu-
bereiten. Dazu müssen sie mit ausreichenden materiellen und personellen Ressourcen ausgestattet 
sein. Die Einrichtungen müssen in die Lage versetzt werden, spezifischem Förderungsbedarf Rech-
nung zu tragen, auch indem an Externe verwiesen wird, wenn die Hilfestellung nicht in und von den 
Einrichtungen erfolgen kann.6 Das Ziel kommunalen Handelns muss es sein, alle Kinder für eine Ein-
schulung und einen erfolgreichen Schulstart fit zu machen. Vorrangig in Stadtteilen mit besonderem 
Förderbedarf trägt die Stadt dem entsprechend dem Konzept für die Arbeit mit verhaltensgestörten 
und/oder entwicklungsverzögerten Kindern von 1995 Rechnung. Sie beteiligt sich im Bereich der 
frühen sprachlichen Bildung und Förderung an entsprechenden Förderprogrammen und stellt Mit-
tel zur Verfügung.

Analog dem Verfahren zur Sprachstandsfeststellung, das so rechtzeitig erfolgt, dass vor der Einschu-
lung noch bei Bedarf Hilfestellungen erfolgen können, sind flächen deckende Untersuchungen in 
Kindertagesstätten ca. ein bis zwei Jahre vor der Einschulung zur Sicherstellung der Chancengleich-
heit von Kindern mit sozialer Benachteiligung, aus bildungsfernen Elternhäusern, aus von Armut 
betroffenen Familien und Familien mit Migrationshintergrund notwendig. Nach aktuellen Studien 
bedürfen ca. 25% eines Jahrgangs einer besonderen Beratung, Betreuung, Behandlung und Beob-
achtung, um das Ziel „gleiche Chancen für alle Kinder“ erreichen zu können. Die Verwaltung prüft 
unter welchen Voraussetzungen eine solche frühzeitige Untersuchung realisiert werden kann. 

Darüber hinaus sollen Erkenntnisse aus den Schuleingangsuntersuchungen genutzt werden, um 
auch spezifische Hilfe- und Förderangebote zu machen, wenngleich es sich dabei um einen später 
Förderbeginn handelt, da die Chancengleichheit zum gemeinsamen Schulbeginn nicht mehr erreicht 
werden kann.
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Eine zusätzliche Hilfestellung für die Einrichtungen kann über den Braunschweiger Fonds für Kin-
der und Jugendliche geleistet werden, der derzeit aus Spendenmitteln gespeist wird (siehe unten). 
Den Trägern der Kindertagesstätten wird ein an der von ihnen ermittelten Zahl bedürftiger Kinder 
in ihren Einrichtungen orientierter pauschaler Betrag zur Verfügung gestellt, der u.a. Aktivitäten 
ermöglichen soll, für die die Eltern monetäre Beiträge leisten müssen. Da nicht alle Eltern dazu in 
der Lage sind, können diese pauschalen Beträge helfen die Defizite auszugleichen.

Grundschulen

Die Stadt Braunschweig ist in ihrer Rolle als Schulträger der öffentlichen Schulen für die äußeren 
Schulangelegenheiten zuständig. Neben der Schulorganisation inklusive Errichtung und Aufhebung 
von Schulen gehört der Unterhalt von Schulen, also die Bereitstellung von entsprechenden Raum-
angeboten und Sachausstattungen, zu den zentralen Aufgaben. Der Schulträger zeichnet jedoch 
nicht verantwortlich für die inneren Schulangelegenheiten wie Einstellung des pädagogischen Per-
sonals, Bildungsziele, Lehrpläne und Unterrichtsgestaltung. Hierfür ist das Land Niedersachsen als 
Schulbehörde zuständig. Anders als im KITA-Bereich hat der kommunale Träger im Schulbereich 
keinen Einfluss auf die inhaltliche, programmatische und pädagogische Ausrichtung.

Entsprechend seinen Aufgaben als Schulträger betreibt die Stadt den Ausbau der allgemeinbilden-
den Schulen zu Ganztagsschulen. Für den Bereich der Grundschulen beauftragte der Rat im Dezem-
ber 2008 die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Umwandlung der Grundschulen 
in offenen Ganztagsschulen.
 
Seit dem Schuljahr 2012/2013 arbeiten folgende Schulen im Primarbereich nach dem Offenen 
Ganztagskonzept:

Grundschulen: Altmühlstraße, Am Schwarzen Berge, Bebelhof, Bürgerstraße, Comeniusstraße, 
Diesterwegstraße, Gartenstadt, Heidberg, Heinrichstraße, Isoldestraße, Klint, Rühme sowie die 
Grundschulzweige der Grund- und Hauptschulen Pestalozzistraße und Rüningen. Ab dem Schuljahr 
2013/2014 soll die GS Hohestieg hinzukommen. Für das Schuljahr 2014/2015 ist die Umwandlung 
der GS Ilmenaustraße und Rheinring in Offene Ganztagsschulen geplant. Weitere Planungen über 
diesen Zeitraum hinaus werden mit der zukünftigen Schulentwicklungs- und Jugendhilfe planung 
erfolgen.

Die in den Handlungsempfehlungen des Beirats skizzierte „Ganztagsgrundschule im Stadtteil“ geht 
noch über das bereits bestehende Rahmenkonzept der stadtteilorientierten OGS der Stadt Braun-
schweig hinaus. Dieses Modell betrachtet die Grundschulen ähnlich wie Kindertageseinrichtungen 
als Einrichtungen mit Stadtteilbezug. Damit ist nicht nur der regionale Bezug der Schülerinnen und 
Schüler gemeint (für die Grundschulen bestehen verbindliche Schulbezirke). Gemeint ist auch eine 
Öffnung der Schule in den Stadtteil hinein. Das Modell bezieht Eltern und Schüler sowie externe 
Ressourcen in die Gestaltung des Schulalltags ein. Dies hätte im Sinne des Chancenausgleichs für 
Kinder aus benachteiligenden Lebenssituationen deutliche Vorteile. Die Verbindung von Ganztags-
grundschule und Schulsozialarbeit und einer Öffnung in den Stadtteil soll zunächst modellhaft 
erprobt werden, prioritär in Stadtteilen mit besonderem sozialem Bedarf.

Die von diesem Modell geforderte Kooperation u.a. der kommunalen Jugendarbeit besteht bereits 
in vielfältiger Weise und kann entsprechend der vorhandenen Ressourcen weiter ausgebaut wer-
den. 

Die derzeit unterschiedliche Finanzierung der Nachmittagsangebote sollte perspektivisch verein-
heitlicht werden.
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Eine Abgrenzung kommunaler und Landeszuständigkeiten ist nicht immer eindeutig zu betreiben. 
Unterschiedliche Auffassungen von Zuständigkeiten dürfen aber nicht zu Lasten der Kinder gehen. 
Aus diesem Grund hat die Stadt weitgehende Aufgaben in der Gewährleistung von Sozialarbeit an 
den Schulen übernommen. 

In Braunschweig wird Schulsozialarbeit an zurzeit sechs Grundschulen angeboten. Die entspre-
chenden sozialpädagogischen Fachkräfte sind in städtischer bzw. in freier Trägerschaft tätig. Die 
Standorte für die Schulsozialarbeit in Grundschulen sind hauptsächlich in Einzugsgebieten mit 
erhöhtem Unterstützungsbedarf angesiedelt. Vor dem Hintergrund der positiven Rückmeldungen 
aus den betreffenden Grundschulen sowie gestützt durch diverse Erhebungen und Publikationen in 
der Fachliteratur ist davon auszugehen, dass Schulsozialarbeit in Grundschulen sowohl unmittelbar 
als auch mittel- bzw. langfristig eine Wirkung erzielt. Eine dauerhafte Sicherstellung der finanziel-
len Ausstattung der bestehenden Stellen ist beschlossen, eine Ausweitung der Schulsozialarbeit auf 
weitere Grundschulen wird angestrebt.

Weiterführende Schulen

Ein wichtiges defizitausgleichendes Instrument ist die Organisation der allgemeinbildenden Schu-
len als Ganztagsangebote. Der weitere Ausbau ist ein zentrales Anliegen der Stadt Braunschweig im 
Bereich der kommunalen Bildungsaufgaben.

Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 arbeiten 21 städtische allgemeinbildende Schulen im Sekun-
darbereich als Ganztagsschulen (drei Hauptschulen, zwei Realschulen, acht Gymnasien, drei För-
derschulen und fünf Integrierte Gesamtschulen). Somit befinden sich alle Gesamtschulen und acht 
von neun Gymnasien im Ganztagsbetrieb. Dieses Angebot wird noch ergänzt von Ganztagsschulen 
in freier Trägerschaft.

Auch hier gilt, dass die inhaltliche Gestaltung des Schulbetriebs Landesaufgabe und Aufgabe der 
Schulen selbst ist. Es ergeben sich aber vielfältige Schnittmengen insbesondere zur kommunalen 
Jugendhilfe. Die Kooperation von Schule und Jugendhilfe hat in Braunschweig eine lange Tradition 
und befindet sich in einem kontinuierlichen Ausbau.

Für den Bereich der weiterführenden Schulen stellt die Jugendhilfe in unterschiedlicher Träger-
schaft Hilfen und Beratungsangebote zur Verfügung. Der Zugang für einzelne Schülerinnen und 
Schüler muss jedoch jeweils durch eine entsprechend ausgestaltete Kooperation der Schulen mit 
dem Jugendhilfeträger und den Trägern der Angebote zielgruppengerecht, bspw. niedrigschwellig, 
angeboten werden. Eine besondere Rolle innerhalb der Hilfen fällt der durch die Jugendförderung 
im Netzwerk Schulsozialarbeit in Braunschweig koordinierten und durch die Stadt und Freie Träger 
erbrachten Schulsozialarbeit an weiterführenden, allgemeinbildenden Schulen zu. Die Fortsetzung 
der Schulsozialarbeit (an allen Hauptschulen und einer der Förderschulen) ist gewährleistet, eine 
Verstetigung über 2014 hinaus ist notwendig. Eine Ausweitung ist von Schulen nicht nur gewünscht 
sondern aus Perspektive der Jugendhilfe vorrangig an Realschulen und Integrierten Gesamtschu-
len auch notwendig. Gemäß der kommunalen Konzeption zur Schulsozialarbeit stehen sowohl der 
Erwerb sozialer und beruflicher Kompetenzen als auch die sozialpädagogische Begleitung von Schü-
lerinnen und Schülern (Einzelfallhilfe) sowie Netzwerkarbeit im Gemeinwesen im Mittelpunkt der 
Schulsozialarbeit.

Eine weitere Aufgabe kommunaler Jugendarbeit in Kooperation mit den Schulen ist die Arbeit mit 
Schulverweigerern. Durch die Entfristung der Beschäftigung von fünf Sozialarbeiterinnen/Sozial-
arbeitern des Projekts „2. Chance“ konnte der Fortbestand dieses Angebots gesichert werden. 

Die dort praktizierte Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe, Schule, Fachbereich Öffentliche 
Sicherheit und anderen am Thema beteiligten Akteuren führt zu einer engen Begleitung und hohen 
Re integrationsquoten von Schulverweigerern. Die Koordinierungsstelle sorgt dafür, dass heute noch 
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verweigernden Schülern die Chance auf berufliche Teilhabe gewahrt bleibt. Bislang ist das Angebot 
auf kooperierende Förder-, Haupt- und Realschulen sowie eine der berufsbildenden Schulen aus-
gerichtet. Mittelfristig sollen Gymnasien eingebunden werden, langfristig weitere Berufsschulen. 
Koordiniert wird die Arbeit mit Verweigerern durch die Jugendförderung im für dieses Thema zent-
ralen Arbeitskreis Schulverweigerung und Schulschwänzen.

Schulabschluss und Übergangsmanagement

Bemühungen um Hilfestellung für Schülerinnen und Schüler auf dem Weg in weiterführende Schu-
len oder eine Berufsausbildung stehen derzeit im Mittelpunkt unterschiedlicher Projekte in unter-
schiedlichen Trägerschaften. 

Durch die Umwandlung der bis dahin befristeten fünf Stellen der Kompetenzagentur in Planstel-
len konnte die dauerhafte Weiterführung einer Übergangsbegleitung durch die Jugendförderung 
sichergestellt werden. Gemeinsam mit Haupt- und Berufsschulen, Jobcenter, Allgemeinen Sozial-
dienst, Unternehmen und Stiftungen wurde ein Übergangsnetzwerk geschaffen. Für jeden erreich-
ten Jugendlichen werden weiterführende Wege und Ziele entwickelt, alle werden in weiterführende 
Angebote wie Schulen oder Berufsausbildung begleitet.

Auch die Schulabgängerbefragung der Jugendhilfe sichert Übergänge zwischen allgemein- und 
berufsbildenden Schulen ab. Ein Verlorengehen von Schülerinnen und Schülern wird verhindert 
indem Übergangswege zwischen den Systemen verfolgt werden, Unklarheiten klären sowohl die 
Kompetenzagentur, als auch die Koordinierungsstelle Schulverweigerung, der Allgemeine Sozial-
dienst sowie das Pro-Aktiv-Center.

Mit der „Berufsorientierung in Braunschweig“ (BOBS) wurde 2011 gemeinsam mit der Agentur für 
Arbeit ein für alle Schulformen zentrales Instrument zur vertieften Berufsorientierung initiiert. Die-
ses hat sich als sinnvoll herausgestellt. BOBS soll langfristig etabliert, mit bestehenden Angeboten 
verbunden und in die Jugendförderung integriert werden. Zur besseren Koordinierung jugendhilf-
licher Angebote wurde in der Jugendförderung die Stelle Jugendsozialarbeit eingerichtet, die auch 
BOBS ständig begleiten soll.

Eine darüber hinausgehende Zusammenführung von Förderinstrumenten des Übergangssystems 
durch ein kommunales Übergangsmanagement ist notwendig. Dazu sind weitere Personalressour-
cen erforderlich. Durch die Jugendförderung wird zurzeit ein Konzept für ein koordinierendes Über-
gangsmanagement entwickelt. Die AG Ausbildungsstellensituation/Jugendarbeitslosigkeit der 
Jugendförderung soll als begleitendes Gremium für ein das System transparent und Ressourcen 
steuerndes kommunales Übergangsmanagement eingebunden werden.

Gleiche Chancen für alle Kinder – Indikatoren zur „Chancengerechtigkeit“

In Deutschland sind die Chancen von Kindern z.B. auf Erwerb eines höherwertigen Schulabschlusses 
stärker als in vielen anderen Ländern abhängig vom sozialen Status ihrer Eltern7. Kinder aus einkom-
mensarmen Familien sind vielfältig benachteiligt. Ziel kommunalen Handelns ist, die Benachteili-
gungen möglichst zu beseitigen oder so gering wie möglich zu halten oder zu kompensieren. Dazu 
ist erforderlich, dass die notwendigen Angebote und Dienstleistungen so ausgestaltet sind, dass sie 
einkommensschwachen Kindern, Jugendlichen und Eltern gleichermaßen zugänglich sind. 

Dies zu bemessen hat der Beirat einen Kriterienkatalog unter der Überschrift „Indikatoren zur 
Chancengerechtigkeit“ aufgestellt. Angebote sollen demnach erschwinglich, niedrigschwellig, dis-
kriminierungsfrei, bedürfnis- und beteiligungsorientiert, ausreichend und dauerhaft vorgehalten 
werden. 
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Die Verwaltung trägt die Intention des Beirats mit, dass alle notwendigen Angebote für Kinder und 
Jugendliche diskriminierungsfrei auch für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Ein-
kommen erreichbar sein müssen. Sie hält die in den Empfehlungen aufgeführten sieben Kriterien 
für geeignet, um Angebote und Einrichtungen auf ihre chancengerechte Ausgestaltung hin prüfen 
zu können bzw. um als Messgrößen für eine qualitative Weiterentwicklung von Angeboten und Ein-
richtungen verwendet zu werden.

Wie weit die Stadt von sich aus die Kriterien des Beirats bei der Entscheidung über Anträge auf För-
derung von Angeboten Trägern anlegen kann muss unter der Fragestellung geprüft werden, ob diese 
mit den geltenden Förderrichtlinien in Einklang zu bringen wären.

Für die geforderte Beteiligung der Betroffenen müssen neue Ansätze entwickelt werden, die eine 
Diskriminierung ausschließen.

Bedeutung des Stadtteils

Die Handlungsempfehlungen und das kommunale Handlungskonzept setzen sich gleichermaßen 
das Ziel, Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen soweit es möglich ist zu begrenzen oder 
zu beseitigen. Der Stadtteil spielt hierbei eine doppelte Rolle. Auf der einen Seite ist zu konstatie-
ren, dass es „benachteiligende Quartiere und Stadtteile“ gibt. Dies bezieht sich nicht nur auf den Ruf 
eines Quartiers oder das Image von Stadtteilen, es bezieht sich auch auf die ganz konkreten Lebens-
bedingungen. Deshalb ist eine aktive Stadtteilentwicklungspolitik nötig, die Benachteiligungen auf-
spürt und beseitigt.

Auf der anderen Seite halten das Quartier oder der Stadtteil auch Ressourcen vor, die es zu nutzen 
und die es zu entwickeln gilt. 

Bei der Stadtteilentwicklung ist über die bewährte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der 
Planung ihnen zukommender Räume hinaus darauf zu achten, dass soziale Räume entstehen oder 
geschaffen werden, die der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen förderlich sind.

Auf der anderen Seite muss die Ausstattung der Stadtteile mit einer entsprechenden stadtteilbezo-
genen sozialen  Infrastruktur geprüft werden. Die Lebenswelten der Kinder beziehen sich wesentlich 
stärker auf ihr direktes Wohnumfeld als die der meisten Eltern und Erwachsenen. 

In vielen Stadtteilen Braunschweigs gibt es Vernetzungen und Kooperationen mit dem Ziel, die 
Menschen und Institutionen zusammenzubringen, die sich für bessere Bedingungen des Aufwach-
sens von Kindern und Jugendlichen im Quartier einsetzen. So sind die Kinder- und Jugendzentren 
Mitglieder und zum Teil auch die Initiatoren dieser Zusammenschlüsse. Die bestehenden Netzwerke 
und Kooperationen haben sich bewährt und sind flächendeckend in Braunschweig in allen Stadttei-
len zu entwickeln.

Vor Ort ansässige Institutionen werden in ihren Bemühungen unterstützt in Stadtteilkonferenzen 
und ähnlichen Organisationsformen zusammenzuarbeiten und die Zusammenarbeit mit stadt-
teilexternen Anbietern sozialer Dienstleistungen zu suchen. Diese stadtteilbezogenen Bemühungen 
bedürfen auch materiell eines zentralen Ortes. Dies können die Kinder- und Familienzentren sein, 
Jugendzentren, Quartierszentren und Stadtteilbüros. 

Organisation des Prozesses

_ Netzwerk und Beirat Kinderarmut
  Im Jahr 2007 wurden in Braunschweig die Grundlagen für die derzeitige kommunale Arbeit zur 

Prävention von Kinderarmut und zur Linderung ihrer Folgen gelegt. Unter breiter Beteiligung 
gesellschaftlicher Gruppen, Vertreterinnen/Vertretern von Betroffenen und Anbietern unter-
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schiedlicher sozialer Dienstleistungen wurde auf dem 1. Expertenhearing das Netzwerk Kinder-
armut ins Leben gerufen. Aus dem großen Kreis bildete sich einen Monat später ein Beirat, der 
im Auftrag des Netzwerks seine Arbeit aufnahm. Ihm oblag die Schaffung und Organisation des 
Schulkostenfonds (später Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche) und Abwicklung 
eines Spendenvolumens von inzwischen über rd. 1 Mio. Euro. Der Beirat entwickelte die Leitli-
nien und die Empfehlungen für ein Handlungskonzept. Die breite Basis, auf der die kommunale 
Arbeit gegen Kinderarmut gestellt werden konnte, führte zu einer produktiven und konstruk-
tiven Arbeitsweise. Das entwickelte Instrumentarium wird beibehalten. Die Organisation der 
Arbeit und die Geschäftsführung der Gremien liegen in der Hand der V erwaltung. 

_ Schulkostenfonds / Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche
  Für den Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugend liche werden verbindliche Vergabekrite-

rien aufgestellt. Die Entscheidungen über den Einsatz von Mitteln werden vom Beirat im Auf-
trag des Netzwerks getroffen. In definierten Einzelfällen wird die Entscheidungskompetenz 
einem kleineren Gremium übertragen. Die Stadt verwaltet die Mittel bis auf Weiteres treuhän-
derisch und betreibt die Verwaltung der Spendenmittel.

_ Datenbank
  Die Handlungsempfehlungen des Beirats sprechen sich für die Einrichtung einer Datenbank aus, 

die Hinweise auf Hilfemöglichkeiten enthalten soll, die von Betroffenen wie von Beratenden 
gleichermaßen genutzt werden können. Der Aufbau wird derzeit von der Bürgerstiftung mit 
Unterstützung aus dem Kreis der Beiratsmitglieder betrieben. Darüber hinaus ist bereits ein 
Portal des Präventionsrats (www.braunschweig-hilft.de) verfügbar, in dem unter dem Gesichts-
punkt der Prävention Links zu diversen Beratungseinrichtungen erreicht werden können.

_ Koordinationsstelle
  Die Stadt hat vor allem im organisatorischen, verwaltenden und planerischen Bereich vielfäl-

tige Aufgaben übernommen, ohne dass dies zu einer veränderten Personalausstattung geführt 
hat. Der Beirat schlägt in seinen Handlungsempfehlungen die Einrichtung einer kommunalen 
Koordinationsstelle vor. 

Mit dem vorliegenden Handlungskonzept greift die Stadt eine Vielzahl von Anregungen und Vor-
schlägen des Beirats auf. Dies umzusetzen erfordert auf der koordinierenden Ebene zusätzliche Res-
sourcen, wie in den Empfehlungen des Beirats für eine kommunale Koordinationsstelle beschrieben. 
Die damit verbundenen Aufgaben sind weder die einer zentralen Anlaufstelle noch einer oder eines 
Beauftragten. Die Verwirklichung der Kinderrechte ist und bleibt auch mit dem Handlungskonzept 
eine Querschnittsaufgabe aller beteiligten Organisationseinheiten. Weder Zuständigkeit noch Ver-
antwortung kann hier delegiert werden. Federführend in der Organisation und Planung des Prozes-
ses ist das Sozialreferat. Die Zuständigkeit bleibt erhalten. Entsprechende zusätzliche Ressourcen 
sind nicht vorhanden, so dass es der Schaffung einer zusätzliche Planstelle bedarf (z.B. FH-Absol-
vent o.ä. mit entsprechenden Erfahrungen, ggf. auch unterhalb VZ-Stelle). 

Die mit der Einrichtung einer zentralen Koordinationsstelle seitens des Beirats verbundenen Vor-
stellungen wurden dem Sozialausschuss auf Anfrage mitgeteilt. Zu den Aufgaben, die mit dieser 
Stelle verbunden sind, gehören demnach:

1.  Geschäftsführung des Präventionsnetzwerks und des Beirats und Abstimmung der Aktivitäten 

2.  Beratung, Orientierung und Unterstützung für Akteure

3.  Unterstützung bei Projekt- und Programmentwicklung, Begleitung der Umsetzung des Hand-
lungskonzepts
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4.  Hilfestellung bei Netzwerkbildung und Gestaltung von Übergängen zwischen den einzelnen 
Bestandteilen der Präventionskette

5.  Beobachten der Entwicklung und benennen von Handlungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten 

6.  Geschäftsführung des Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche

Zum Aufgabenspektrum gehören demnach koordinierende Tätigkeiten, Beratung von Akteuren, 
Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen sowie die Geschäfts-
führung des Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche (ehemals „Schulkosten fonds“). Die 
Koordinationsstelle ist ausdrücklich keine (weitere) Anlauf- und Beratungsstelle für Bürgerinnen 
und Bürger. Sie kann bei Bedarf an zuständige Einrichtungen qualifiziert weiterverweisen. Eine Über-
tragung von Entscheidungskompetenzen vom Netzwerk oder Beirat ist nicht intendiert.

Die Stadt stellt sich ihrer Verantwortung, die sie als Träger der Jugendhilfe und der Daseinsvorsorge 
auch für Kinder und Jugendliche hat. Sie setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihr Recht 
auf Aufwachsen im Wohlergehen verwirklichen und gleiche Chancen nutzen können, unabhängig 
von sozialem Status oder Herkunft.

Die Stadt ist weder alleinige Verantwortliche noch alleinige Akteurin. Die Beseitigung von Armut – 
auch von Armut von Kindern und Jugendlichen – , das Begrenzen oder Vermeiden benachteiligender 
Auswirkungen sind gesellschaftliche Aufgaben, an denen die Stadt Braunschweig teil hat. Dement-
sprechend ist Handeln als kooperativer Prozess angelegt. Ziel ist es, die von der Stadt zu verant-
wortende Infrastruktur, Angebote und soziale Dienste so zu organisieren, dass sie helfen können, 
Benachteiligungen zu begrenzen oder zu beseitigen. 

Die Zukunft der Stadtgesellschaft liegt in den kleiner werdenden nachwachsenden Generationen. 
Investitionen in ein möglich frühzeitig einsetzendes Bemühen, heranwachsende Potentiale nicht 
unentwickelt zu lassen sind damit auch Investitionen in die eigene Zukunft.

Grundlagen

Frühe Hilfen

Vorschulische 
Angebote

Grundschulen

Weiterführende 
Schulen

Schulabschluss 
und Übergangs-
management

Gleiche Chancen 
für alle Kinder –  
Indikatoren für  
Chancengleichheit

Bedeutung 
des Stadtteils

Organisation 
des Prozesses
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Fußnoten
1  http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/mediathek/D_0006_Kinderkonvention.pdf 

2  Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) 
G. v. 22.12.2011 BGBl. I S. 2975 (Nr. 70); Geltung ab 01.01.2012, Gesetz zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz (KKG) v. 22.12.2011 BGBl. I S. 2975 (Nr. 70); Geltung ab 01.01.2012

3  Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
§ 2 Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zur Bera-
tung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjah-
ren informiert werden. 
(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 zuständigen Stellen 
befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der Eltern in ihrer Wohnung 
stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte Befugnis auf die 
örtlichen Träger der Jugendhilfe.

4  Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
§ 3 Rahmenbedingungen für ver bindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen der 
Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und 
weiterentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, struktu-
relle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander 
abzustimmen.

5  Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 
(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt wer-
den. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netz-
werke Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen 
durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 
mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf die-
ser Befristung wird der Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen 
Unterstützung von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die Aus-
gestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit 
den Ländern schließt.

6  beispielhaft die verpflichtenden Sprachstandfeststellungen und die daraus resultierenden Fördermaßnahmen:
Jeweils ca. 15 Monate vor der Einschulung werden im Rahmen der Schulanmeldung bei allen im darauffolgen-
den Schuljahr schulpflichtigen Kindern die deutschen Sprachkenntnisse in einem kindgerechten spielerischen Ver-
fahren festgestellt. („Fit in Deutsch“) Wenn die Deutschkenntnisse des Kindes nicht ausreichen, um erfolgreich 
am Unterricht der 1. Klasse teilzunehmen, wird es im Schuljahr vor der Einschulung zur Teilnahme an einer schu-
lischen Sprachfördermaßnahme verpflichtet. Lehrkräfte der Grundschule bzw. sozialpädagogische Fachkräfte 
aus dem Schulkindergarten arbeiten mit den Kindern an der Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse. Die Förder-
maßnahmen sollen in Abstimmung oder gemeinsam mit den Fachkräften der Kindertageseinrichtungen durch-
geführt werden. Quelle und Näheres: Niedersächsischer Bildungsserver unter  http://nibis.ni.schule.de/nibis.
phtml?menid=953

7   In Deutschland hängt der schulische Erfolg von Kindern stärker von der sozialen Herkunft ab als in vielen ande-
ren Ländern. Das belegen Untersuchungen in Deutschland und internationale Vergleichsstudien. Insbesondere die 
PISA- und IGLU- Studien weisen die entscheidende Bedeutung der sozialen Situation für Erfolge und Misserfolge 
in der Bildungslaufbahn nach. Heike Solga, Wie das deutsche Schulsystem Bildungsungleichheiten verursacht. 
WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. WZBBrief Bildung 01 Oktober 2008. Quelle: Heike Solga  
http://bibliothek.wzb.eu/wzbrief-bildung/WZbriefBildung200801_solga.pdf
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Braunschweiger Leitlinien

Vorgelegt vom Beirat gegen Kinderarmut im Auftrag des Präventionsnetzwerkes 
(6. Dezember 2010)

zur Prävention von Kinder- und Familienarmut 

und zur Linderung der Folgen

Einleitung

Die Bundesregierung verpfl ichtet sich im Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutsch-
land“ (2006) zu einer kinderfreundlichen Politik. Neben Chancengerechtigkeit durch Bildung, Auf-
wachsen ohne Gewalt, Förderung eines gesunden Lebens, gesunder Umweltbedingungen und der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird die Entwicklung eines angemessenen Lebens-
standards für alle Kinder-Bekämpfung der Ursachen von Kinderarmut, Aufzeigen von Wegen 
aus armutsbedingten Lebenslagen - als eines von sechs zentralen Handlungsfelder genannt.

Die Bundesregierung führt dazu aus: „Für die Umsetzung dieser Politik braucht sie die Unterstützung 
aller staatlicher Ebenen und der Nichtregierungsorganisationen.“ 



33

Der den Leitlinien zugrunde liegende Armutsbegriff ist nicht die „absolute“ Armut im Sinne der 
„klassischen“ Armut (Hunger, fehlende Kleidung und Unterkunft), sondern nach der Defi nition der 
EU (1984) die „relative“ Armut, deren Festlegungsgrenzen von 40 % („strenge Armut“) bis zu 60 % 
(„akute Armutsgefährdung“) des arithmetischen Einkommensmittels der Bevölkerung reichen. 
Dieses Armutskonzept schließt generell all jene Personen ein, die an oder unterhalb der Sozialhilfe-
schwelle leben.

Zu Jahresbeginn lebten in Braunschweig 7.763 Kinder und 
Jugendliche (inklusive Schüler) im Alter von 0 – 19 Jah-
ren in Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II. Dies ent-
spricht einem Anteil an allen Kindern und Jugendlichen 
in diesem Alter von 19,1 %, in einzelnen Stadtteilen von 
bis zu 44 %. Zu den armen oder armutsgefährdeten Kin-
dern und Jugendlichen gehören darüber hinaus alle, die in 
Haushalten mit Bezug von Kinderwohngeld oder Kinder-
geldzuschlag leben oder in Haushalten mit geringem Fami-
lieneinkommen, in denen Ansprüche auf Leistungen nicht 
geltend gemacht werden. Dieser Anteil lässt sich mangels 
entsprechender Datenlage nicht genau berechnen.

Der Aspekt der ökonomischen Unterversorgung reicht 
allerdings allein nicht aus, um den mehrdimensionalen 
Einfl uss der Kinderarmut auf die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen zu erfassen.

Kinderarmut ist immer auch Familienarmut. Kinderarmut 
beschränkt massiv ein Aufwachsen im Wohlergehen und 
erschwert, dass Kinder ihre Potentiale optimal entwickeln 
und ihre Ressourcen nutzen können. Sie beeinträchtigt die 
Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen in vielfacher Hin-
sicht: 

_ Materiell durch Gefährdung der Grundversorgung.
_  Kulturell durch schlechtere Zugänge zu Bildung und 

sprachlicher und kognitiver Entwicklung.
_   Sozial durch Einschränkung notwendiger sozialer Kon-

takte und mangelnde Chancen, soziale Kompetenzen zu 
entwickeln.

_  Psychisch und physisch durch Gefährdung von Gesund-
heit, körperlicher Entwicklung und seelischer Unver-
sehrtheit.

Wachsen Kinder mit nur einem Elternteil auf oder in Familien mit Migrationshintergrund oder in 
kinderreichen Familien, sind sie überdurchschnittlich oft von Armut betroffen. Dies verschlechtert 
die Startchancen der Kinder und beeinträchtigt ihre gesellschaftliche Teilhabe.

Bei der Bekämpfung von Armut und in der Präventionsarbeit sind alle Faktoren zu beachten, die das 
soziale, emotionale, gesundheitliche und wirtschaftliche Wohlergehen von Kindern bestimmen.

Um gezielt und auf breiter Ebene gegen Kinder- und Familienarmut und deren Folgen vorgehen zu 
können, wurde in Braunschweig Ende 2007 ein Präventionsnetzwerk gegen Kinder- und Familien-
armut gegründet. Bisherige Schwerpunkte dieser Arbeit waren bezahlbares und gesundes Schul-
essen in Ganztagsschulen, Finanzierung von Schulmaterial und später abgelöst durch Einrichtung 
eines „Budgets für außerschulische Lerngelegenheiten“ sowie Schulsozialarbeit in 4 Ganztags-
grundschulen. 

Bei der Bekämpfung 

von Armut und in der 

Präventions arbeit 

sind alle Faktoren  zu 

beachten, die das

soziale, emotionale,  

gesundheitliche 

und wirtschaftliche 

Wohlergehen von 

Kindern bestimmen.
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Dazu konnten über 1 Mio. Euro aus Spenden, städtischen und Stiftungsmitteln aufgewendet wer-
den. Daneben engagieren sich Unternehmen und Stiftungen mit eigenen Projekten. 

Eine besondere Bedeutung wird zukünftig dem weiteren Ausbau tragfähiger Strukturen zukommen. 
Mit den im Auftrag des Präventionsnetzwerks formulierten Leitlinien sollen die Grundzüge für das 
weitere Handeln zur Prävention und zur Minderung der Folgen von Kinder- und Familienarmut auf-
gezeigt werden, an denen sich alle gesellschaftlichen Akteure orientieren können. Sie sollen auch als 
gemeinsame Plattform bei der Entwicklung von staatlichen, kommunalen, privaten und stiftungs-
gebundenen Förderschwerpunkten dienen.

Jedes Kind ist herzlich willkommen,
jedes Kind ist wichtig.
Dies soll ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Kind 
sein. Es soll aber auch die Position des Kindes stärken und 
die Aufmerksamkeit auf das Kind richten, als gleichbe-
rechtigtes Mitglied der menschlichen Gemeinschaft, als 
eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Rechten und 
besonderem Schutz, mit eigener Würde und dem Anspruch 
auf Anerkennung seiner Individualität. Dieser Sichtweise, 
das Kind als eigene Rechtspersönlichkeit zu begreifen, 
wurde durch die Verankerung der Kinderrechte 2009 in 
Artikel 4a „Schutz und Erziehung von Kindern und Jugend-
lichen“ in der Niedersächsischen Verfassung wie folgt 
Rechnung getragen: 

1.  Kinder haben als eigenständige Personen das Recht auf 
Achtung ihrer Würde und auf gewaltfreie Erziehung.

2.  Wer Kinder erzieht, hat Anspruch auf angemes-
sene staatliche Hilfe und Rücksichtnahme. Staat und 
Gesellschaft tragen für altersgerechte Lebensbedin-
gungen Sorge.

3.  Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und 
seelischer Vernachlässigung und Misshandlung zu 
schützen.

Dies ist ein wichtiger politischer Schritt, gleiche Entwick-
lungschancen für alle Kinder zu schaffen, unabhängig von 
der wirtschaftlichen Situation der Eltern oder anderen benachteiligenden Faktoren. 

Leitlinien zur Bekämpfung der Kinder- und 
Familien armut und Linderung der Folgen

1. Mütter und Väter erhalten bei Bedarf Unterstützung und Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder
  Die Verantwortung der Eltern ist unabdingbar, aber es gibt Eltern, die dabei Unterstützung und 

Hilfe zur Selbsthilfe benötigen. 

Jedes Kind ist

herzlich willkom-

men, jedes Kind ist 

wichtig. Dies soll ein 

uneingeschränktes 

Bekenntnis zum

Kind sein.



35

  Es ist Aufgabe der Gemeinschaft, auf diese Eltern mit aufmerksamer Unterstützung und ohne 
Schuldzuweisung einzugehen und solche Hilfen anzubieten. Erziehungsfähigkeit und -sicher-
heit der Eltern sind wichtige Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung der Kinder. Soziale 
Einbindung, ausreichende Bildung, stabile Beziehungen und ein gesundes Selbstbewusstsein 
ermöglichen es den Eltern, ihre Kinder zu starken Persönlichkeiten zu erziehen und tragen 
erheblich zur Alltagsbewältigungskompetenz bei.

2.  Jedes Kind hat ein Recht auf Sicherung seiner angemessenen materiellen Lebensgrundlage 
  Eltern müssen dazu in der Lage sein, die Grundbedürfnisse für Ernährung, Kleidung, ausrei-

chenden Wohnraum sowie anregenden Lebensraum für ihre Kinder zu erfüllen. Die elterli-
che Wohnung ist für Kinder der zentrale Lebens- und Entwicklungsraum, der sich im weiteren 
Lebensverlauf um das nahe Umfeld (Nachbarschaft, Spielplatz etc.) erweitert.

 3.  Jedes Kind hat ein Recht auf Sicherung seiner Grund-
bedürfnisse nach Gesundheit, Bewegung, Ernäh-
rung, Sicherheit und Geborgenheit 

  Zahlreiche Studien weisen auf den engen statistischen 
Zusammenhang der Auswirkung von Armut auf die 
gesundheitliche Entwicklung der Menschen hin. Feh-
lende Bewegungsanregungen, ungesunde Ernährung 
und mangelnde psychosoziale Stabilität und Ausgren-
zungserleben bedrohen die gesundheitliche Entwick-
lung. Zur Bildung einer selbstbewussten und starken 
Persönlichkeit, braucht es neben einem gesunden Wohn-
umfeld Geborgenheit, Sicherheit, Aufmerksamkeit und 
altersgerechte Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der 
Familie. Um dies zu gewährleisten benötigen Familien 
bei Bedarf Unterstützung und Hilfen. Für gesunde Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen und 
ihrer Familien ist das Angebot fachkompetenter Beglei-
tung in öffentlicher Verantwortung nötig.

4.  Jedem Kind ist gesellschaftliche und soziale Teilhabe 
zu ermöglichen 

  Jeder Mensch lebt in verschiedenen Gemeinschaften. 
Die Zugehörigkeit beginnt in der Familie und zieht sich 
durch die Nachbarschaft, die Gemeinde, den Kinder-
garten, die Schule, die Vereine und so weiter.

  Jedem Kind muss zu seiner Entfaltung die Möglichkeit 
der sozialen Teilhabe gegeben werden. Die Teilnahme 
an schulischen und außerschulischen Aktivitäten sowie 
z.B. an Sport oder kulturellen Angeboten darf nicht am 
Familieneinkommen scheitern.

5.  Jedem Kind einen erfolgreichen Bildungsweg sichern von Anfang an
  Bildung ist ein wichtiger Baustein bei der Prävention von Kinderarmut. Die Grundlage für 

einen erfolgreichen Bildungsweg wird in den ersten Lebensjahren gelegt. Die Anregungen, die 
ein Kind früh erhält, entscheiden darüber, wie es seine Persönlichkeit und Fähigkeiten entwi-
ckeln kann. Das gilt insbesondere für den Spracherwerb. Die Förderung der Sprachkompe-
tenz hat einen entscheidenden Einfl uss auf die schulische Entwicklung und die Integration in 
die Gesellschaft. Die frühkindliche Bildung und Erziehung, der Besuch von Kindertagesein-
richtungen und der gelungene Übergang in die Grundschule sind wichtige Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Bildungsstätten müssen so ausgestattet sein, dass Kin-
der und Jugendliche individuell gefördert, leistungsbezogen gefordert und zu einem qualifi -
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zierten Schulabschluss geführt werden. Die interkulturelle Bildung hat dabei einen besonderen 
Stellenwert. Die Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen auch in Bezug auf ihre sozi-
ale Herkunft wird als selbstverständlich und als bereichernd aufgenommen. Jedes Kind und 
jeder Jugendliche soll seine Entwicklungspotentiale nutzen und verbessern können. Die Eltern 
erhalten bei Bedarf in ihrem Bemühen, das Aufwachsen ihrer Kinder gut zu bewältigen, Unter-
stützung. Ganztagseinrichtungen mit einem ausgeweiteten organisatorischen und zeitlichen 
Rahmen bieten erweiterte Möglichkeiten des sozialen Lernens. Sie fördern auch die unterschied-
lichen sprachlichen, motorischen, kreativen, naturwissenschaftlichen und geistigen Fähigkeiten. 
 
Um Kinder vor Armutsrisiken zu schützen, müssen niedrigschwellige, zugängliche und angemes-
sene außerschulische Lerngelegenheiten angeboten werden. Kinder und Jugendliche benötigen 
Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld, in der Schule und in ihrer Ausbildung, unabhängig vom 
Standort des Wohn- und Bildungsortes und von der Einkommens- und Beschäftigungssituation 
der Eltern.

6.  Für jede Mutter und jeden Vater ist eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit von zentraler 
Bedeutung 

  Das Armutsrisiko von Kindern ist eng mit der Einkommens- und Beschäftigungssituation der 
Eltern verbunden. Kinderarmut bedeutet immer auch Familienarmut. Das größte Armutsri-
siko tragen Kinder, deren Eltern nicht oder nur geringfügig erwerbstätig sind oder ein geringes 
Erwerbseinkommen haben. Eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit der Eltern unter Berücksich-
tigung familiengerechter Rahmenbedingungen zu ermöglichen ist eine gesellschaftliche Aufgabe.

7. Jugendliche aktiv ins Erwerbsleben begleiten 
  Von Armut betroffene Kinder und Jugendliche haben in Bezug auf ihren Bildungserfolg erheblich 

geringere Erwartungen. Sie bedürfen in besonderer Weise der Unterstützung und Begleitung für 
ihre Berufsorientierung. Diese Begleitung und Unterstützung muss im Schulkontext beginnen und 
weit darüber hinaus gehen. Dafür werden dauerhafte und zuverlässige Strukturen für den Prozess 
der Berufsfindung und für die Organi sation der Übergänge von der Schule in den Beruf benötigt. 

8. Kinder, Jugendliche und deren Eltern sind zu beteiligen
  Kinder, Jugendliche und deren Familien sind Experten in eigener Sache. Der Dialog ist Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Teilhabe. 

  Betroffene Kinder und Jugendliche und deren Familien müssen ernst genommen werden und sind 
bei Planungen und Vorhaben, die sich aus diesen Leitlinien ergeben, in angemessener Weise zu 
beteiligen1. 

  Dazu müssen geeignete Beteiligungskonzepte weiterentwickelt und umgesetzt werden.

9.  Das Netzwerk zur Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen 
ist zu intensivieren und weiterzuentwickeln

  Das „Braunschweiger Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut“ verbindet Akteure und Organi-
sationen, die in der Prävention von Kinder- und Familienarmut sowie der Linderung ihrer Folgen 
engagiert sind. Eine Nachhaltigkeit und Stärkung des Netzwerkes ist wichtig, um der Vielschich-
tigkeit von Armut und den daraus resultierenden unterschiedlichen Handlungsebenen gerecht 
zu werden. Die bisherige Arbeit des Netzwerkes zeigt, dass die Bekämpfung von Armut und Mil-
derung ihrer Folgen nicht an eine Institution oder Organisation delegiert werden kann. Wenn 
alle Beteiligten sich gegenseitig kennen, verständigen und ressort- und organisationsübergreifend 
gemeinsam agieren, ist diese Aufgabe zu bewältigen.

Jede Bürgerin und jeder Bürger ist für die Kinder und Jugendlichen in Braunschweig mit verantwort-
lich. Alle Kinder brauchen neben den Eltern Unterstützerinnen und Unterstützer, um sich optimal 
entwickeln zu können.

Jede Bürgerin und 

jeder Bürger ist 

für die Kinder und 

Jugendlichen in 

Braunschweig mit 

verantwortlich. Alle 

Kinder brauchen 

neben den Eltern 

Unterstützerinnen 

und Unterstützer, 

um sich optimal ent-

wickeln zu können.

1  Der § 22 e der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung (NGO), der § 8 
des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes (KJHG), der Artikel 12 der UN-
Kinderrechtskonvention sowie 
das Braunschweiger Partizipati-
onskonzept bs4u bilden dafür die 
Grundlagen.
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Herrmann, Walter-Johannes Landesschulbehörde
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„Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.“ (Quelle unbekannt) 

Alle Kinder brauchen für ein Aufwachsen in Wohlbefi nden eine verlässliche emotionale und mate-
rielle Basis. Dazu gehören entsprechende familiäre, familienergänzende oder familienersetzende 
Strukturen und ein existenzsicherndes Einkommen. Handlungsempfehlungen erstrecken sich daher 
nicht nur auf die materielle Seite von Armut, sondern auch auf alle anderen Aspekte, die das Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen behindern oder befördern. Sie beziehen sich auf arme 
Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, vor allem aber auf Träger und Finanzierer entsprechender Leis-
tungen, die kindspezifi sche Armutsfolgen vermeiden, bzw. begrenzen, aber auch ursächliche Gründe 
auf Seiten der Eltern, Familie und des Umfeldes positiv beeinfl ussen können. Die Grundbedürf-
nisse nach emotionaler und materieller Sicherheit, nach Chancen auf Teilhabe, nach Entwicklung 
und Förderung ihrer Fähigkeiten teilen alle Kinder, sowohl 
in armen wie in einkommensstarken Familien. Die Chan-
cen, die Bedürfnisse zu befriedigen und entsprechend den 
Fähigkeiten gefördert zu werden, sind allerdings deutlich 
ungleich verteilt1. Für Kinder in einkommensschwachen 
Familien bedarf es wesentlich häufi ger der Kompensa-
tion durch Leistungen, die in den Familien nicht erbracht 
werden können. Das Ziel der Handlungsempfehlungen ist 
die Herstellung von Chancengerechtigkeit. Das beinhaltet 
auch: Gleiche Chancen für alle Kinder, ihre Rechte durch-
zusetzen. 

In der UN-Kinderrechtskonvention, die von Deutsch-
land 1992 ratifi ziert wurde, wird das Recht aller Kinder 
auf elterliche Fürsorge, Gesundheit, Bildung und Teilhabe 
garantiert. Wie in den Leitlinien bereits ausgeführt, wurde 
2009 der Artikel 4a „Schutz und Erziehung von Kindern 
und Jugendlichen“ in der niedersächsischen Landesverfas-
sung verankert. Danach heißt es in Absatz 2: „Wer Kinder 
erzieht, hat Anspruch auf angemessene staatliche Hilfe 
und Rücksichtnahme. Staat und Gesellschaft tragen für 
altersgerechte Lebensbedingungen Sorge.“

Kinder- und Familienarmut aber verletzt diese Rechte 
und ignoriert die Grundbedürfnisse von Eltern und deren 
 Kinder.

Kinder in Armutsverhältnissen sind hinsichtlich Gesund-
heit, Bildung, sozialer Integration und gesellschaftlicher 
Akzeptanz ohne Hilfen und Unterstützung vielen Risiken aus-
gesetzt.

Die Empfehlungen basieren auf dem Grundansatz der Inklusion: Alle Menschen sind gleichwertig – 
jeder gehört selbstverständlich dazu, keiner wird ausgegrenzt – die Vielfalt ist die Norm und wird 
geschätzt. Es wird bedacht, dass die Ausgangslagen sehr unterschiedlich sind. 

Die Gesellschaft schafft deshalb Strukturen, um Lebenschancen zu erhöhen, um das Recht auf Teil-
habe durchzusetzen und um soziale Ungleichheiten auf Grund von Armut, ethnischer oder sozialer 
Herkunft und Behinderung zu verringern.

1  Bericht der Vereinten Nationen zu Deutschland vom 6. 7. 2011
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Präventionskette

Kind Jugendlicher Junger
  Erwachsener

Schwangerschaft/Geburt –3Jahre 4–6 Jahre 6–12 Jahre 12–16 Jahre  16–24 Jahre

Prävention

Grundbedürfnisse sichern

Frühe Unterstützung für benachteildigte Kinder und Eltern sichern

Familie: Emotionale und materielle Basis
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Für eine systematische Vorgehensweise bei der Umsetzung der „Braunschweiger Leitlinien zur 
 Prävention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen“ wurde das Modell einer 
Präventionskette entlang der Altersstufen von der Schwangerschaft bis zum Übergang in den Beruf 
zugrunde gelegt. 

Sie ist im Idealfall ein System lückenlos ineinandergreifender Hilfen, die sich gegenseitig ergänzen 
und sich auf die verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen der Kinder beziehen. Die Grundbe-
dürfnisse, die alle Kinder teilen, sind je nach Alter unterschiedlich ausgeprägt und mit unterschied-
lichen Mitteln zu sichern. Wie haltbar sich diese Kette erweist, hängt davon ab, ob jedes Glied für 
sich stark genug ist und ob alle Glieder verlässlich miteinander verbunden sind.

Im Folgenden werden Handlungsfelder für die fünf Altersstufen der Präventionskette (Schwanger-
schaft bis 3 Jahre, 3 bis 6 Jahre, 6 bis 12 Jahre, 12 bis 16 Jahre, 16 bis 24 Jahre) untersucht, die 
grundsätzlichen und die altersspezifi schen Bedürfnisse von Familien und Kindern dargestellt und 
bei erkennbaren Lücken grundlegende Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen für die jeweili-
gen Altersstufen formuliert. 

Die nachfolgenden Empfehlungen sind ausgerichtet an der Fragestellung, wie Familien und ihre 
Kinder ihre Entwicklungspotentiale noch besser entfalten können. Im Wesentlichen zielt das Hand-
lungskonzept auf eine noch stärkere Ausrichtung aller Angebote in Richtung Prävention, Förde-
rung und Verzahnung ab. Dies ist kein Prozess, der von heute auf morgen und schon gar nicht 
gleichzeitig in allen Altersstufen realisiert werden kann. Manche Vorschläge lassen sich gesondert 
entwickeln (Familienzentren, Stadtteilschulen), andere werden sich von Anfang an nach und nach 
entwickeln wie z.B. Verzahnungsmodelle in der gesamten Stadt Braunschweig, speziell in Stadt-
teilen mit hohem Unterstützungsbedarf und entlang der Präventionskette.

2. Orientierung an der Präventionskette

Tagespfl ege Familienzentrum Kita Grundschule Weiterführende Schule Übergang
      Schule / Beruf
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Bei den vorliegenden Empfehlungen wurden die grundlegenden Bedürfnisse von Eltern und Kin-
dern, unter Berücksichtigung der in der UN-Konvention garantierten Kinderrechte, zugrunde gelegt. 
Dabei sollen insbesondere den Familien in schwierigen Lebenslagen, die die elterlichen Bewälti-
gungsressourcen übersteigen, neben Wohlergehen die Chancen zu einer selbständigen und eigen-
verantwortlichen Lebensführung gegeben werden. 

In den Leitlinien wurde folgenden grundsätzlichen Bedürfnissen bereits Ausdruck verliehen. 

1. Materielle Grundversorgung

  Die Voraussetzungen einer ausreichenden materiellen Grundversorgung von Familien sind in ers-
ter Linie eine angemessen bezahlte Arbeit oder eine dem Bedarf angepasste Transferleistung, 
eine bezahlbare Wohnung mit am Bedarf orientiertem altersgerechtem Wohnraum für Kinder 
und einer Umgebung, die Spiel- und Freizeitaktivitäten 
zulässt sowie die Möglichkeit zu gesunder Ernährung. 
Neben dem Erwerb von Grundkenntnissen zur gesun-
den Ernährung sind Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit 
gesunder Lebensmittel notwendig. Bekleidung muss in 
ausreichenden Mengen und jahreszeitgemäß vorhan-
den sein.

2. Physische und psychische Gesundheit

  Mädchen und Jungen, die in sozial ungünstigen Lebens-
lagen aufwachsen, haben wie alle Kinder das Recht auf 
eine gesunde physische und psychische Entwicklung. 
Doch die Lebensumstände und – oft in der Folge – der 
Lebensstil der Familien beeinfl ussen die Chance, gesund 
aufzuwachsen. Eine gute Informationsstruktur und Ver-
netzung vorhandener Angebote im Gesundheitssystem 
sowie eine leistungsstarke gesetzliche Krankenversi-
cherung sind wesentliche Vorraussetzungen für einen 
 niedrigschwelligen Zugang zu den sozial-medizini-
schen, psychotherapeutischen Versorgungsleistungen 
sowohl für Eltern als auch für Kinder. 

3.  Bildung und Förderung

  Der hinreichend bekannte Zusammenhang zwischen 
Armut und Bildungserfolg erfordert verstärkt Maßnah-
men zur Bildung und Förderung von Kindern aus sozial 
benachteiligten Elternhäusern und Familien mit Migrati-
onshintergrund. Voraussetzung für Chancengerechtigkeit 
und Vermeidung negativer Folgen von Kinderarmut ist eine frühzeitige und individuelle Förde-
rung unter Beachtung persönlicher Voraussetzungen durch Elternbildung, Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Schulen und außerschulische Sprach- und Bildungsförderung. 

  Zudem muss der Zugang zur Bildung einschließlich der dafür notwendigen Materialien kostenfrei 
gestaltet sein. 

3.  Was brauchen Eltern und ihre Kinder?
Grundlegende Bedürfnisse und Rechte
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4. Soziale und kulturelle Teilhabe

  Mit ansteigendem Alter nehmen die Bedürfnisse nach gesellschaftlicher Teilhabe zu. Mit der 
Entwicklung und zunehmender Reifung der Persönlichkeit erobert sich das Kind seine Umwelt, 
ein notwendiger Schritt für eine gesunde Entwicklung. Kinder benötigen Kontakte zu Gleich-
altrigen (Geburtstage, Feten, Sport, Freizeiteinrichtungen, Jugendverbände, gemeinsame Akti-
vitäten wie Konzert- und Kinobesuche). Sie sollen ihre Interessen, Neigungen und Fähigkeiten 
entwickeln können und dabei gefördert werden. Dafür brauchen sie gleichzeitig auch genügend 
Raum. 

  Das in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegte Recht auf Partizipation basiert auf einem 
natürlichen Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach Mitwirkung in allen sie betreffenden 
Entscheidungen, und dem Wunsch, in gleicher Weise angehört und respektiert zu werden, unge-

achtet ihrer sozialen Bedingungen. Daraus folgt die Notwen-
digkeit der Entwicklung von Beteiligungskonzepten, die die 
Lebenslagen von Armut betroffener Kinder, Jugendlichen 
und Eltern besonders berücksichtigen und die den Betrof-
fenen eine angemessene und altersgerechte Partizipation 
ermöglichen.

5. Emotionale Zuwendung, Bindung

Emotionale Bedürfnisse wie Liebe, Sicherheit, Schutz und 
Geborgenheit sind elementar und werden primär in der 
Familie oder von nahen Bezugspersonen gestillt. Sie sind 
für alle Altersgruppen von entscheidender Bedeutung. 
Familien in Armutsverhältnissen verfügen häufi g aufgrund 
ihrer multifaktoriellen Belastungen nicht über diese Mög-
lichkeiten einer notwendigen verlässlichen emotionalen 
Zuwendung oder dauerhaften Bindungsfähigkeit.

Sie benötigen Unterstützung und Anleitung zur Stärkung 
ihrer Erziehungskompetenz, immer mit dem Ziel, dass die 
Erziehungsberechtigten selbst die Verantwortung über-
nehmen können. 

6. Akzeptanz, Wertschätzung

  Die benachteiligende Lebenslage, in der sich Menschen 
befi nden, die in Armut leben, darf nicht zu Ablehnung 
und geringer Wertschätzung führen.

Allen Kindern und ihren Familien ist mit Wertschätzung zu 
begegnen. Alle Kinder benötigen Vertrauen in ihre Entwicklung, auch aus der Gesellschaft. Für 
Eltern ist es wichtig, dass man ihre Problemsituation vorurteilsfrei akzeptiert und ihre eventuell 
bestehende Instabilität und Verunsicherung erkennt, um mit ihnen gemeinsam ihre Lebenssitua-
tion soweit wie möglich positiv umzugestalten.
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In der Stadt Braunschweig sind vielfältige Institutionen vorhanden, die wertvolle und professionelle 
Unterstützung, Beratung oder auch Begleitung anbieten. Nicht immer besteht untereinander Kennt-
nis und auch Betroffene kennen nicht immer die verschiedenen Anlaufstellen in ihrem Stadtteil. 

Eine zentrale und professionelle Koordinierung dieser vorhandenen Dienstleistungen ist dringend 
erforderlich, um Hilfesuchende mit ihren komplexen Belangen direkt zu erreichen, zu unterstützen 
und fachgerechte und individuelle Beratung anbieten und vermitteln zu können. 

1. Zentrale Koordinations- bzw. Präventionsstelle

 Eine zentrale kommunale Koordinations- und Präventionsstelle könnte die dringend notwendige 
nachhaltige Netzwerkarbeit leisten, indem sie die aktuellen Angebote für alle mit der Thematik 
Befassten zusammenträgt und für Hilfsmaßnahmen verfügbar macht. Hilfreich wäre es, dafür eine 
internetbasierte Informationsdatenbank zu allen vorhande-
nen Unterstützungs- und Beratungsangeboten zur Ver-
fügung zu stellen. Nutzer wären Betroffene, haupt- und 
ehrenamtlich Tätige. Auch bedarf es eines regelmäßigen 
Kontaktes zu Einrichtungsleitungen, aber auch zu kommu-
nalpolitischen Gremien, um die jeweils aktuellen sozialpo-
litischen Gegebenheiten und Bedarfe in Braunschweig als 
Grundlage für weitere Maßnahmen zur Verfügung zu stel-
len. Eine gezieltere und konzentriertere Entwicklung von 
bedarfsorientierten Projekten zur Armutsprävention wäre 
möglich. Vorhandene R essourcen könnten besser genutzt 
und parallel laufende Angebote gebündelt werden, z.B. 
durch die Implementierung von Kinder- und Familienzen-
tren.

Eine enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen in belaste-
ten Stadtteilen, z.B. mit bereits bestehenden oder auch 
geplanten Familienzentren bietet sich an. 

Hier sollte allen Menschen in ihrem Stadtteil schnell und 
unbürokratisch Information, gezielte Beratung und nieder-
schwelligen Zugang zu vorhandenen Angeboten vermit-
telt werden können. Gerade auch in den Stadtteilen mit 
einem hohen Anteil von in Armut lebenden Menschen ist 
eine Bündelung aller Maßnahme in einer Anlaufstelle not-
wendig, um den Betroffenen einen leichten unkomplizier-
ten Zugang zu Beratung und Angeboten zu ermöglichen.

2. Materielle Ressourcen für besondere Bedarfe

Um die Vielfalt der Angebote nutzen zu können, ist Mobilität oder aber die Bezahlbarkeit von Mobi-
lität Voraussetzung. Nicht alle Angebote sind stadtteilnah und müssen es auch nicht zwingend sein. 
Dennoch sollten sie ohne fi nanzielle Hürden erreichbar sein. Das Bildungs- und Teilhabepaket des 
Bundes (BuT) soll armen Familien den Zugang zu sozialer und kultureller Teilhabe ermöglichen. 
Insbesondere die Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung erlauben keinen niederschwelligen 
Zugang und verhindern – trotz aller Bemühungen vor Ort – eine befriedigende Inanspruchnahme. 
Zudem deckt es bei Weitem nicht die notwendigen Aufwendungen für Sportausrüstungen, Musikin-
strumente etc. und die damit verbundenen Fahrten zu Wettkämpfen oder Auftritten.

Der „Braunschweiger Fonds“ für Kinder und Jugendliche mit vielfältigen Unterstützungsangeboten 
wie z.B. Defi zitausgleich der Ganztagsschulen beim Mittagessen oder Einzelhilfe ist weiterhin zwin-
gend notwendig und sollte als verlässliches Förderinstrument weiterentwickelt werden.

4. Lücken und Handlungsfelder 
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3. Gesundheit, Ernährung, Bewegung 

 Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind häufi ger von Verkehrsunfällen, verschiedenen 
Krankheiten, Übergewicht sowie psychischen Auffälligkeiten betroffen und nehmen seltener Vor-
sorgeuntersuchungen wahr. Etliche bundesweite und kommunale Studien2 weisen darauf hin, dass 
Gesundheitsleistungen im ambulanten Sektor von armen Familien deutlich seltener in Anspruch 
genommen werden. Finanzielle Eigenbeteiligung bei Arztbesuchen und Medikamenten, z.T. lange 
Wartezeiten oder fehlende Mobilität schrecken oft vor notwendigen Arztkonsultationen ab. Eine 
niedrigschwellige Gesundheitsberatung-vor-Ort für alle Altersstufen der Präventionskette, ausge-
richtet am Stadtteilbedarf, fehlt weitgehend. Vorhandene schriftliche Gesundheitsinformationen 
gehen in der Regel an den Gewohnheiten der Zielgruppe vorbei. Präventive oder therapeutisch früh-
zeitige Interventionen unterbleiben häufi g. Kinder und Jugendliche reagieren auf einzelne  Faktoren 
oft besonders sensibel, erkennen Risiken mitunter nicht und können sich Belastungen schwerer 

entziehen als Erwachsene. Es besteht daher eine besondere 
Verantwortung, die Risiken für die kindliche Gesundheit 
und die ihrer Familien weiter zu verringern.

Handlungsbedarf besteht ebenso in Kindertagesstätten, 
Offenen Ganztagsgrundschulen oder Betreuungseinrich-
tungen zur Realisierung eines kostenlosen Frühstücks und 
Mittagessens. 

4. Erwerbstätigkeit 

 Das Armutsrisiko von Kindern ist eng mit der Einkommens- 
und Beschäftigungssituation der Eltern verbunden. Des-
halb bedeutet Kinderarmut immer auch Familienarmut.

Zur Überwindung materieller Armut sind Erwerbstätigkeit 
und ein existenzsicherndes Erwerbseinkommen erforder-
lich.

Bei den Vermittlungsaktivitäten wird den individuel-
len Erfordernissen und Bedarfen von Eltern in besonde-
rer Weise Rechnung getragen, unabhängig davon, ob sie 
alleinerziehend sind oder gemeinsam erziehen. Auch die-
jenigen Eltern, die erwerbstätig sind, deren Einkommen 
aber nicht zur Deckung des Bedarfs der gesamten Fami-
lie reicht, müssen weiter Unterstützung und Begleitung bei 
der Erlangung einer Erwerbstätigkeit mit existenzsichern-
dem Einkommen erfahren.

Förderung von Eltern bedeutet auch, Teilzeitausbildung und 
Teilzeitpraktika für alleinerziehende Eltern zu ermöglichen. Hierzu ist es notwendig, die Kinderbe-
treuung in erforderlichem Umfang sicherzustellen. Dazu ist eine Kooperation mit Betrieben und Bil-
dungsträgern notwendig. 

5. Kognitive, sprachliche und kulturelle Kompetenzen 

Wie die Bildungsforschung zeigt, sind die Chancenungleichheiten durch Armut auch bei wirtschaft-
licher Prosperität und Bildungsexpansion relativ stabil. Ein umfassendes Bildungs- und Betreu-
ungsangebot ist daher notwendig, bei dem die pädagogischen Konzepte und Betreuungsstandards 
(Gruppengröße und Personalschlüssel) an den Bedarf der Zielgruppe benachteiligter Kinder anzu-
passen sind. Eltern nehmen eine Schlüsselposition zur Vermittlung von Bildung ihrer Kinder ein. 
Eltern stärken heißt immer auch Kinder stärken. Niedrigschwellige, stadtteilorientierte Angebote 
für Eltern können die Erziehungskompetenz stärken. Dabei ist eine Koordination und Verzahnung 

2   KiGGS – Kinder- und Jugend-
gesundheitsstudie des Robert-
Koch-Instituts, Berlin 2009
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der Angebote notwendig, um sozial benachteiligte Zielgruppen besser und frühzeitig zu erreichen.
Die momentanen Bildungsangebote werden nicht systematisch, auch nicht am Stadtteilbedarf 
 orientiert zur Verfügung gestellt. Sie werden vor dem Hintergrund der personellen und fi nanziellen 
Ressourcen eines Trägers angeboten. Die Inanspruchnahme erfolgt nach Zufälligkeit, besonderem 
Interesse und fi nanziellen Gesichtspunkten.

Als ein wesentlicher Baustein für die gesamte Präventionskette zählt die Sprachförderung. Unzu-
reichende Sprachkompetenzen wirken sich vielfältig auf die Sozialisations- und Bildungsprozesse 
der betroffenen Kinder aus und beeinträchtigen nachhaltig den Bildungserfolg sowie die Teil-
habemöglichkeiten. D.h. es müssen ausreichend und verlässlich entsprechende Ressourcen in den 
Kindertagesstätten vorgehalten werden, um die Kinder bedarfsgerecht in ihrem Spracherwerb zu 
unterstützen und zu fördern und die Eltern in diesen Prozess mit einzubinden.

Lern- und Bildungsprozesse fi nden auch an außerschulischen Orten und Lernwelten (Medien, Peer-
Groups) statt. Es ist daher notwendig, entsprechend Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention, für 
alle Kinder „gleiche Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive 
Er holung und Freizeitbeschäftigung“ zu schaffen. Der Kontakt zu Theater, Musik und Literatur initi-
iert Bildungsprozesse, die für arme Familien oftmals unerschwinglich bleiben. 

6. Psychische Stabilität 

Eltern und insbesondere Kinder in Armutsverhältnissen sind hinsichtlich ihrer psychischen Stabilität 
ohne Hilfen und Unterstützung vielen Risiken ausgesetzt. 

Sie verfügen oft nicht über die notwendige Widerstandsfähigkeit gegenüber den vielfältigen Belas-
tungen in ihrem Leben. Durch mangelnde soziale Sicherheit, Wertschätzung und Akzeptanz sind 
Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstachtung geringer ausgeprägt als bei Kindern, die in 
Wohlergehen aufwachsen. Überforderung und Fehlverhalten sind häufi ge Folgen. 

Da aber personale und soziale Schutzfaktoren zueinander in dynamischen, wechselseitigen Bedin-
gungsverhältnissen stehen, sind vor allem die individuellen personalen Schutzfaktoren wichtig. 
Diese sind eine dauerhaft stabile emotionale Beziehung zu den Eltern von Geburt an, eine posi-
tive liebevolle Zuwendung, regelmäßige gemeinsame Aktivitäten, ein kindzentrierter Alltag, frühe 
Eigenverantwortung, bei der gleichzeitig die Erziehungsberechtigten als „moralische Instanz“ zur 
Seite stehen und über ausreichende Erziehungskompetenz verfügen. Hier ist eine zielgerichtete 
Familienbetreuung und Elternbildung notwendig.

Nach neuesten Erkenntnissen der Resilienzforschung kann auch eine zuverlässige Bezugsperson 
außerhalb der Kernfamilie bei Überforderung der Erziehungsberechtigten die Resilienzfähigkeit des 
Kindes stärken, so dass es Selbstsicherheit, Selbstachtung, soziale Kompetenz und kognitive Res-
sourcen entwickeln kann.

Es bedarf aber stets zusätzlicher unterstützender Interaktionen im sozialen Umfeld durch weitere 
verlässliche Bezugspersonen für die Erziehungsberechtigten und die Kinder.

In den Institutionen, wie z.B. Kindertagestätten und Schulen muss ein wertschätzender Umgang und 
konstruktive Zusammenarbeit mit (armen) Eltern täglich von neuem realisiert werden. Brechen z.B. 
durch Arbeitsverlust stabilisierende Tagesstrukturen bei den Eltern weg, kann die innere Welt aus 
den Fugen geraten – bei Kindern insbesondere dann, wenn Mitgefühl und Zuwendung fehlen und 
Selbstüberlassung und Vernachlässigung Folgeerscheinungen sind. Überforderung, Orientierungs-
losigkeit und Haltlosigkeit drücken sich bei Kindern und Jugendlichen oft an anderer Stelle aus, wie 
z.B. Schulverweigerung. Für die Lösung von kinder- und jugendpsychiatrischen Fragstellungen hält 
Braunschweig nur ein sehr dünnes Netz bereit. Eine entsprechende Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
mit der Möglichkeit der ambulanten Abklärung akuter Probleme, fehlt. Ebenso sind die Wartezeiten 
in bereits bestehenden Einrichtungen deutlich zu lang. 
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Miteinander verzahntes Unterstützungs- und Begleitpaket „Hand in Hand von Anfang an“

Die hier vorgestellte anzustrebende, präventiv unterstützende Herangehensweise ist getragen von 
einem positiven Menschenbild. Alle Kinder bzw. deren Eltern werden angesprochen, niemand muss 
sich stigmatisiert fühlen. 

Für die Bewältigung der alltäglichen Herausforderungen, die das Leben mit einem Neugeborenen 
unweigerlich bedeutet, erhalten Eltern Hilfestellungen. Zudem braucht es vielfältige, allgemeine 
und besondere Hilfs- und Unterstützungsangebote, die miteinander in Beziehung stehen und sich 
ergänzen.

Die Empfehlungen sind getragen von der Prämisse: 
Jedes Kind ist herzlich willkommen, jedes Kind ist wichtig

Empfehlungen:
_ Stadtteilorientierte Anlaufstellen
  (z.B. im Familienzentrum) günstig gelegen und bekannt 

zur Beratung von Schwangeren, für Familien mit Säug-
ling, für Angebote zur Kinderbetreuung, Erziehungs-
beratung, Unterstützungs- und Entlastungsangebote, 
frühkindliche Förderung

_ Bildung von Netzwerken
  Mit Gynäkologen, Geburtskliniken, Kinderärzten, Heb-

ammen, Erziehungsberatungen, Frauenhaus etc. als 
Grundlage für nahtlose Hand in Hand-Verzahnung der 
Akteure (auch von Prävention und Restriktion). Ergän-
zung und Unterstützung erhalten die Netzwerke von 
Stadtteilkonferenzen.

_  Begrüßungsbrief für alle Familien von Neugeborenen 
  Der Oberbürgermeister begrüßt alle Familien von Neu-

geborenen mit einem Anschreiben und kündigt einen 
offi ziellen Begrüßungsbesuch mit einem Begrüßungs-
paket mit nützlichen Infos rund um die Geburt und das 
erste Lebensjahr an. 

_  Offi zieller Begrüßungsbesuch mit Begrüßungspaket
  Die Eltern jedes neugeborenen Kindes werden besucht 

und wertschätzend begrüßt. Über den persönlichen Kon-
takt können bereits hier – wie in allen anderen Stufen 
auch – Wege zu Unterstützungsmöglichkeiten in den
5 wesentlichen Bedürfnisbereichen (materiell, emotio-
nal, sozial, gesundheitlich, kulturell) vermittelt werden.

_  Ausweitung und Einbeziehung der „Braunschweiger Familienpaten“ und der Wunschgroß-
eltern

  Zwei bereits bestehende und bewährte Projekte, in denen belastete Familien durch einen ehren-
amtlichen Familienpaten zeitlich begrenzt entlastet werden und Hilfe zur Selbsthilfe erhalten und 
Eltern für einige Zeit die Verantwortung für ihre Kinder mit jemandem teilen und von den Lebens-
erfahrungen der Älteren profi tieren können. 

 4.1  Schwangerschaft und Geburt,
Kinder im Kleinkindalter (9 Monate bis 3 Jahre)

Für die Bewältigung 

der alltäglichen

Herausforderungen, 

die das Leben mit 

einem Neugeborenen 

unweigerlich bedeutet, 

erhalten Eltern Hilfe-
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_ Gezielte Unterstützungsangebote für Familien mit Problemlagen 
  Familienhebammen und nach Bedarf später Familienkrankenschwestern mit sozialpädagogi-

scher Qualifikation besuchen je nach Bedarf regelmäßig Familien mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf. 

_  Den Bildungsauftrag einschließlich emotionaler Geborgenheit in Krippen umsetzen
 Dazu sind kleinere Gruppen und/oder ein verbesserter Personalschlüssel notwendig. 

_  Umwandlung von Kitas zu Familienzentren3

  (inklusive ausreichend Krippenplätzen) prioritär in Stadtteilen mit ausgewiesenem Bedarf – 
langfristig flächendeckend und bedarfsorientiert ausgestattet.

  Familienzentren* und Kitas arbeiten nach definierten und stadtteilbezogenen Qualitätsstan-
dards (Gesundheitsberatung, Sprachförderung, Erziehungsberatung, Interkulturelle Kompetenz 
etc.)

_  Förderung und Ausbau der Elternbildung
  In Stadtteileinrichtungen wie Familienzentren, Mütterzentren, verschiedenen sozialen Einrich-

tungen, verteilt über die Stadt, werden bereits bewährte institutionelle Programme zur Stärkung 
der Erziehungskompetenz von Eltern (z.B. „Starke Eltern – Starke Kinder“) durchgeführt und 
beworben. Vom Land Niedersachsen werden derartige Kurse speziell für Migrant/innen geför-
dert. Sie müssten bedarfsorientiert erweitert werden.

* Gütestandards für Kinder- und Familienzentrum (JHA-Vorlage vom 17. 11. 2010)
_ Verankerung in einem Trägerkonzept 
_ Einbindung in die Jugendhilfeplanung 
_ Personelle und räumliche Ressourcen 
_  Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Vernetzungsaufgaben 
_  Finanzierungsgrundlage, die mindestens für ein Jahr Planungssicherheit ermöglicht 
_ Qualifizierungsmaßnahmen für die Teams 

Die von den Familienzentren zu erfüllenden Aufgaben beziehen sich einerseits auf ein konzeptio-
nell verbundenes qualitativ hochwertiges Angebot zur Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder 
sowie auf die Unterstützung von Eltern in ihrer Erziehungs-und Bildungsfunktion und die Bewälti-
gung ihres Alltags.

Im Einzelnen:
_  Ein über das in Kindertagesstätten gegebene Spektrum hinausgehendes Bildungsangebot für 

Kinder (auf Basis des Nds. Orientierungsplanes) im Bereich der Sprach-und Bewegungsförde-
rung, gesunde Ernährung, interkulturelle Aktivitäten

_  Beratungs-und Elternbildungsangebote zu alltagspraktischen Fragen, Erziehungs-, Ehe- und 
Familienproblemen, Schwangerschafts- und Gesundheitsfragen

_  Vielfältige (und zum Teil auch begleitete) Möglichkeiten für Eltern, in Kontakt, Begegnung und 
Austausch zu treten

_  Sprachkurse sowie integrations-und arbeitsmarktorientierte Angebote

Ziel ist es, wie eingangs dargestellt, die Eltern/Familien durch ein vielschichtiges Angebot aus einer 
Hand in der Erziehung zu unterstützen und somit den Kindern im Sinne von Chancengleichheit ver-
besserte Lebens- und Entwicklungsbedingungen zu bieten. Somit richten sich die Angebote sowohl 
an Kinder als auch an die Familien.

3  Nach verwaltungsintern und politisch abgestimmten Gütestandards*
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Schaubild zum Familienzentrum
Zielsetzung:
_ Jedes Kind wird individuell gefördert 
_ Die Eltern werden in die Bildungsprozesse einbezogen 
_ Die Kita öffnet sich für Familien im Stadtteil

Familienzentrum / 
KiTa & Krippe

Leiter/in
Erzieher/innen

Fortbildung
Planung
Evaluation

Personalstärke, 
Sachmittel und 
Gruppengröße am 
Bedarf des Stadtteils 
orientiert

KiTa-Bereich Krippenbereich Kurshaus für Eltern 
und Kinder

Koordination der Vernetzung mit 
externer Beratung:
Im Stadtteil und mit Gesundheits-
angeboten, z.B. Gesundheitsamt…

Elternbildung: z.B.
_ Sprachkurse
_  Frühförderung

(musikalisch)
_  „Starke Eltern – 

starke Kinder“
_  Erziehungsbeistand
_  Babygruppen (Pekip)
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Präventive Ausrichtung, Stärkung von Elternkompetenzen, Förderung von Anfang an 

Das höchste Risiko besteht für die Altersgruppe der Vor- und Grundschulkinder, da dies die Alters-
phase mit dem größten Potential zur Herausbildung individueller Ressourcen und Kompetenzen 
ist. Je früher, je schutzloser, je länger ein Kind der Armutssituation ausgesetzt ist, umso geringer 
wird die Möglichkeit, individuell die eigentlichen Potentiale herauszubilden und Zukunftschancen 
zu bewahren.

Anknüpfend an die Altersstufe Schwangerschaft bis 3 Jahre werden hier die bewährten Förder- und 
Unterstützungsketten aufgenommen und weitergeführt. Im Zentrum stehen materiell und perso-
nell gut ausgestattete Kitas und Familienzentren mit angedockten Elternschulen zur Stärkung von 
Erziehungskompetenzen der Eltern. Niedrigschwellige Strukturen durch weitere Unterstützungs- 
und Begleitungsangebote wie Familienpaten und Wunschgroßeltern, aufsuchenden Kinderkran-
kenschwestern, zugehender Erziehungsberatung ergänzen 
unmittelbar. Voraussetzung ist eine Koordination der Hil-
fen (Hand in Hand) auf Stadtteilebene, organisiert über 
Familienzentren / Kitas. 

Empfehlungen:
_  Weiterer Ausbau von niedrigschwelligen Beratungs- 

und Unterstützungsangeboten, z.B. Einrichtung von 
Gesprächskreisen

_  Stärkung der Erziehungskompetenzen, z.B. durch Erzie-
hungsberatung oder durch aufsuchende Unterstüt-
zungsangebote im Stadtteil

_  Gesundheits- und Ernährungsberatung bei Bedarf 
[nicht nur bei Früherkennungsuntersuchungen (U1 – 
U9) ], z.B. in den Familienzentren

_  Förderung von Bewegungsangeboten in allen Kitas, 
Familienzentren und Stadtteilen

_  Intensivere Gestaltung des Übergangs Kita in Schule, 
incl. Sprachförderangebote auch für Eltern

_  Stadtteilkonferenzen zur Vernetzung und permanen-
tem Austausch über die im Stadtteil benötigten Ange-
bote

_  Reduzierung der Gruppenstärke oder Verbesserung des Personalschlüssels in Kitas und Familien-
zentren angepasst an den Bedarf der Stadtteile

_  Anregende Spielräume für jedes Kind in erreichbarer Nähe

_  In Stadtteilen mit Bedarf Angebot einer orientierenden ärztlichen Untersuchung durch das 
Gesundheitsamt und Beratung 1 Jahr vor Einschulung, um frühzeitig Entwicklungschancen prä-
ventiv und therapeutisch zu unterstützen

_  Nutzung der Schuleingangsuntersuchung auch als fl ächendeckendes Instrument für positiven 
Zugang zu Familien mit Unterstützungsbedarf

 4.2 Kinder im Kindertagesstätten-Alter (3 bis 6 Jahre)
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Fast alle Kinder ab 6 Jahren besuchen die Grundschule in ihrem nahen Wohnumfeld. In der Grund-
schulzeit entwickelt sich in der Regel ein guter konstanter Kontakt zwischen Elternhaus und Schule 
allein durch die Teilnahme und Beteiligung der Eltern an schulischen Veranstaltungen und durch 
regelmäßige Begegnungen.

 Die Grundschule genießt sowohl als Institution als auch durch die dort arbeitenden Personen gro-
ßes Vertrauen und Anerkennung in der Elternschaft. Auf dieser Basis kann sie verstärkt weiterent-
wickelt werden zu einer Ganztagsgrundschule im Stadtteil. Dafür ist es notwendig, dass im Rahmen 
des Erziehungs- und Bildungsauftrags auch weitere Dimensionen, die für das Wohlbefi nden des 
Kindes und für gute Zukunftschancen verantwortlich sind, in das Schulkonzept mit einbezogen 
werden; z.B. Gesundheits- und Ernährungsberatung, Koch- und Sprachkurse für Eltern…

Durch die enge Wechselbeziehung zwischen dem Wohlbefi nden des Kindes und dem der Eltern 
bedarf es einer stärkeren Hinwendung zu den Eltern. Wenn 

wir Kinder in benachteiligten Lebenslagen stärken wollen, 
müssen auch Maßnahmen zur Stärkung der Eltern bedacht 
werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwar die Nähe und das 
Vertrauen der Eltern zur Grundschule den Zugang erleich-
tern, dass jedoch die Balance zwischen Nähe und Distanz 
gewahrt wird. Dabei muss die Schule einerseits als eigener 
Raum für Kinder erhalten bleiben, andererseits muss den 
Eltern das Recht zugebilligt werden, ihre soziale Lebenslage 
der Schule gegenüber nicht zwangsläufi g preiszugeben.

Die neue Grundschule in Braunschweig soll fl ächende-
ckend zur Ganztagsgrundschule im Stadtteil gestaltet wer-
den. Sie entwickelt in gemeinsamer Verantwortung je nach 
den Bedarfen der Kinder im Wohnumfeld Konzepte, die der 
Stärkung der Kinder dienen. Das kann z.B. in enger Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Beratungsstellen sein, die 
ihre Angebote in der Schule anbieten oder in der unmit-
telbarer Nähe.

Kinder möchten einen ungehinderten Umgang mit ande-
ren Kindern auch am Nachmittag genießen – dazu gehört 
auch unverplante Zeit. Sie brauchen Verlässlichkeit und 
Kontinuität sowohl bei den Menschen als auch bei den 
Tagesabläufen.

Empfehlungen:
_  Einrichtung von koordinierender Sozialarbeit für die „Ganztagsgrundschule im Stadtteil“ für das 

erweiterte Angebot zur Beratung und Unterstützung – vorrangig in Stadtteilen mit erhöhtem 
 Förderbedarf

_  Schulsozialarbeit an jeder Grund- und Förderschule

_  Aufsuchende Elternarbeit zur Verstärkung bisheriger Aktivitäten

_  Patenschaften einrichten – regelmäßige Schulung und Begleitung ermöglichen

_  Externe Beratung in oder in der Nähe der Schule z.B.: Erziehungsberatung, Schuldnerberatung, 
Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung

4.3 Kinder im Grundschulalter (6 bis 12 Jahre)
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_  Unterstützung und Erstberatung in schwierigen Lebenslagen

_  Module für Elternbildung und -beratung entwickeln und einrichten

_  Einrichtung eines Schulmittelsonderfonds, der auch alle Verbrauchsmittel erfasst. Dabei muss eine 
Stigmatisierung durch bürokratische Teilnahmevoraussetzungen verhindert werden – als Indikator 
kann die Befreiung von der Schulbuch-Entleihgebühr dienen

_  Grundschule als Ganztagsschule mit Mittagessen und ergänzendem Frühstück

_  Die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle in Bezug auf die nachmittäglichen Betreuungsange-
bote müssen angeglichen werden

_  Enge Kooperation mit Kindertagesstätten

_  Verstärkung der Kooperation und Aufbau einer Vernetzungs- und Verzahnungsstruktur der Bil-
dungs- und Erziehungseinrichtungen, Kindertagesstätten und Grundschulen durch entsprechende 
personelle Ressourcenbereitstellung 

_  Beteiligung der Kinder als Teil des Schulkonzepts weiterentwickeln – diesbezügliche Fortbildung 
anbieten

_  Jedem Kind wird ermöglicht ein Instrument zu erlernen – Zusammenarbeit z.B. mit der Städti-
schen Musikschule

_  Gemeinsame Freizeitaktivitäten für Eltern / Kinder der Institutionen im Stadtteil

_  Kooperation mit Kinder- und Jugendzentren, Jugendverbänden, Sportvereinen, Musikschule, 
Theater, Uni, Stadtteilbücherei…

_  Das Raumprogramm der Grundschulen muss den neuen Anforderungen angepasst werden
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Grundschule der Zukunft – Ganztagsgrundschule im Stadtteil

Schulsozialarbeit
Koordinierende 
Sozialpädagogin

Schulleitung, 
Lehrkräfte und 
anderes Fachpersonal

Lotsen/Paten 
begleiten zu 

_  Erziehungsberatung
_  Schuldnerberatung
_  Steuerhilfe
_  Second Hand
_  Ämterhilfe

Musikschule: 
jedes Kind kann 
ein Instrument 
lernen

Kinder- und 
Jugendzentren, 
Sportvereine

Externe Beratung in 
der Schule oder in 
unmittelbarer Nähe 
zu Themen der

_ Gesundheit
_  finanziellen

Unterstützung
_  Erziehungs-

beratung

Übergänge 
gestalten

Elternbildung und 
-beratung: z.B.

_  Deutschkurse
_  „Starke Eltern – 

starke Kinder“

Grundschule 
als Ganztagsschule
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Jugendarmut wird in der öffentlichen Diskussion selten explizit benannt und wissenschaftlich wenig 
bearbeitet. Damit Kinder und Jugendliche sich in der Gesellschaft zurechtfi nden, brauchen sie neben 
kognitiven auch soziale Kompetenzen und Orientierungswissen. 

Sie brauchen zudem emotional stabile Bezugspersonen, Fürsorge und Förderung. 
Sie brauchen Raum für Selbsterfahrung und sind auf Anerkennung und Respekt angewiesen. 

Ein nicht geringer Teil der Schülerinnen und Schüler zeigt die Tendenz, sich den Anforderungen der 
Schule zu entziehen. Um der Problematik der Schulverweigerung zu begegnen, ist ein vernetztes 
Vorgehen verschiedener Institutionen notwendig. Die betreffenden Kinder und Jugendlichen bedür-
fen einer intensiven Begleitung mit dem Ziel, sie wieder in den Schulalltag zu integrieren. 

In der Stadt Braunschweig werden Jugendlichen und auch ihren Eltern verschiedene Förder-, Hilfe- 
und Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt.

Bereits während des Besuchs der allgemeinbildenden 
Schulen bedürfen die Schülerinnen und Schüler einer 
besonderen Unterstützung in Form einer außerschulischen 
Berufsorientierung. Hier werden sie z. B. in Berufsvorberei-
tungsseminaren auf den Übergang von der Schule in den 
Beruf vorbereitet. 

Empfehlungen:
Aus der Sicht der Jugendhilfe:

_  Bestehende Förderinstrumente sollen systematisch zu -
sam mengeführt und das Übergangssystem strukturell 
weiterentwickelt werden.

_  Beibehaltung des kostenfreien Jugendfreizeit- und Kul-
turangebotes, Weiterentwicklung der Standards der 
Jugendbildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, 
unter besonderer Beachtung der geschlechts- und mig-
rationsspezifi schen Aspekte.

_  Verbesserung und Ausbau der Kooperation der Kinder- 
und Jugendeinrichtungen mit Schulen, insbesondere für 
ein zielführendes Übergangsmanagement von Schulen 
bzw. außerschulischen Einrichtungen in den Beruf.

_  Kontinuierliche Qualifi kation von Lehrer/innen und 
 Pädagog/innen in der Kinder- und Jugendarbeit. 

_  Weiterführung der gezielten Unterstützung von Schulverweigerern.

_  Weiterführung und Verstetigung der Schulsozialarbeit

Aus der Sicht der Schule:

_  Einrichtung eines Schulmittelsonderfonds, der auch alle Verbrauchsmittel erfasst. Dabei muss 
eine Stigmatisierung durch bürokratische Teilnahmevoraussetzungen verhindert werden – als 
Indikator kann die Befreiung von der Schulbuch-Entleihgebühr dienen.

 4.4  Kinder bis Ende des Besuchs der
allgemeinbildenden Schulen (12 bis 16 Jahre)

In der Stadt

Braunschweig

werden Jugendlichen 

und auch ihren Eltern

verschiedene Förder-, 

Hilfe- und Unterstüt-

zungsangebote zur 

Verfügung gestellt.
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_  Deutliche Vereinfachung des Zugangs zum „Teilhabe- und Bildungspaket“ und Kriterien der 
Anspruchsberechtigung (Beispiel: Nachhilfe) überarbeiten.

_  Direkte und konkrete Ämterhilfe, z.B.: durch Lotsen, die begleiten, so dass Unterstützungs-
leistungen in Anspruch genommen werden können.

_  Externe Beratungszeiten verschiedener nicht kommerzieller Institutionen in der Schule

_  Ausbau der Ganztagsschulen zur Verringerung der Bildungsarmut

_  Ausbau der Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern (Elternteile) durch Elternberatung 
und -Fortbildung (z.B.: Angebote von Sprach- und Alphabetisierungskursen in den Schulen)

_  Schule stärker für Eltern öffnen – als Zugang können z.B. die Projekte, die Arbeiten der Kinder dienen.

_  Ausbau der schulpsychologischen Versorgung und damit 
verbesserte Unterstützung 

_  Ausbau der Schulsozialarbeit sowohl für alle HS als auch 
für alle RS, FÖS, IGS, Gymn. als auch BBS, um u.a. auch 
Schülercoaching zu ermöglichen.

_  Sicherstellung eines ausreichenden Beratungs- und 
Betreuungsangebots durch Jugendhilfeträger. 

_  Familienhelfer – verlässliche Begleitung von Familien mit 
Bedarf, Beratung bei der Haushaltsführung, gemeinsa-
mer Kleiderkauf… praktische Hilfen 

_  durch Einzelfallhilfe Steigerung der Erziehungskompeten-
zen ermöglichen.

_  Schaffung eines unterstützenden Netzwerks für soziale 
Integration

_  Entwicklung eines Konzeptes für Berufseinstiegsbeglei-
tung unter Wegfall verschiedener Trägerschaften

_  Frühzeitiger, altersadäquat konzipierter Beginn einer 
Berufsorientierung 

_  Schulpaten für Lebens- und Berufsvorbereitung

_  Schüler/innen-Coaching an den Schulen einführen
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Die Übergangsphase von der Jugend in das Erwachsenenalter ist heute stärker denn je von Struktur-
risiken und persönlichen Risiken begleitet. Gestern noch als zukunftssicher geltende Berufe können 
sich heute als unsicher herausstellen. Schlechte Schulbildung und soziales Fehlverhalten können in 
endgültige Sackgassen beim Übergang in die Berufswelt führen. Zugleich befi ndet sich diese Gruppe 
in der Pubertät, der einschneidenden Umbruchphase im Leben junger Menschen. Sie sind während 
dieser eigenen Veränderungsphase sehr auf sich selbst konzentriert und müssen dennoch zukunfts-
weisende Entscheidungen treffen. In dieser schwierigen Phase gibt es immer Jugendliche, die einer 
intensiven und kontinuierlichen Begleitung bedürfen.

Seit Jahren gelingt der Übergang von allgemeinbildenden Schulen in eine Berufsausbildung für die 
größte Zahl der Jugendlichen nur zeitlich verzögert oder überhaupt nicht. 

Eine fehlende Ausbildungsstelle, lange Wartezeiten oder berufl iche Warteschleifen geben den jun-
gen Menschen das Gefühl nicht gebraucht zu werden und 
verhindern ihre erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe, 
häufi g verbunden mit einem Motivationsabfall, sozialer 
Ausgrenzung und einer Perspektive mit Transfereinkom-
men. Ziel ist es, dem entgegenzuwirken. 

Hunderte Berufe können in der dualen Ausbildung gewählt 
werden, dazu die zahlreichen schulischen Ausbildungs-
gänge, Fördermaßnahmen, Ersatzschulen, Studiengänge 
und die noch darüber hinaus gehenden Möglichkeiten des 
Zweiten Bildungsweges. Gerade junge Menschen, deren 
familiäres Umfeld keine Unterstützung bietet, benötigen 
für den Übergang von Schule in die Berufswelt eine lang-
fristige und prozessbegleitende Unterstützung. Diesen 
Jugendlichen müssen Orientierung, Fachkunde und Wert-
schätzung entgegengebracht werden, die sie aus ihren 
Familien oft nicht kennen, die aber notwendig sind, um 
Gestaltungsmöglichkeiten für die eigene Zukunft zu iden-
tifi zieren und zu nutzen. Mit Unterstützung können die 
17- bis 25-Jährigen lernen, ihre Zukunft trotz aller Widrig-
keiten selber zu gestalten und fi nanziell auf eigenen Füßen 
zu stehen.

Dazu sind gut aufeinander abgestimmte Hilfe- und Orien-
tierungssysteme unverzichtbar. Diese müssen zugleich in 
der Lage sein, auf die individuellen Bedürfnisse der Jugend-
lichen Rücksicht zu nehmen. Ein geeignetes Hilfe- und Ori-
entierungssystem benötigt umfangreiche Fachkunde und 
Erfahrung, denn es kann nicht auf der Grundlage von zeit-
lich befristeten Projekten aufgebaut werden. Diese Einschät-
zung wird durch Untersuchungen der Bertelsmann-Stiftung sowie des Deutschen Jugendinstitutes 
gestützt.

Auch muss die Vielfalt der Unterstützungsangebote besser auf die individuellen Bedarfe der Ziel-
gruppe abgestimmt werden. Derzeit wird Unterstützung auch undifferenziert erbracht. Einige 
Jugendliche erhalten ein Übermaß an Unterstützung, andere hingegen nur unzureichende Hilfen.

Eine übergreifende, das System transparent machende kommunale Übergangskoordination fehlt, 
ebenso eine gezielte Ressourcensteuerung mit dem Schwerpunkt auf Prävention und Unterstützung 
auf dem Weg in den Beruf, die vor allem die Gruppe der Benachteiligten erreicht.

 4.5  Jugendliche im Übergang von Schule
zum Beruf (17 bis 25 Jahre +)
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Empfehlungen:
_  Koordinierendes Übergangsmanagement in kommunaler Hand

_  Analyse der Vielfalt der Übergangsmaßnahmen

_  Transparenz und Vernetzung in der Angebotspalette

_  Ermittlung der Lücken

_  Schließen von Unterstützungslücken

_  Aufsuchende Arbeit mit Jugendlichen, die vom Übergangsmanage-
ment nicht erreicht werden

_  Vorhalten eines tagesstrukturierenden Trainingsangebotes für 
Kinder und Jugendliche, die ihre Schulpfl icht an allgemeinbil-
denden oder berufsbildenden Schulen noch nicht erfüllt haben, 
jedoch durch schulische Strukturen nicht mehr erreicht werden.

_  Frühzeitiger, altersadäquat konzipierter Beginn einer Berufsori-
entierung 

_  Aufeinander aufbauende Orientierungsunterstützung bis zum 
Übergangsalter

_  Vorhalten eines niedrigschwelligen, tagesstrukturierenden Trai-
ningsangebotes an Jugendliche, die ihre Schulpfl icht bereits 
erfüllt haben und durch vorhandene Angebote nicht mehr 
erreicht werden.

_  Kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für alle 
betroffenen Jugendlichen in schulischen und sonstigen (Aus-)
bildungsmaßnahmen – (analog der Schülermonatskartenrege-
lung bis Klasse 10)

_  Maßnahmen evaluieren und ggf. in nachhaltige Struk turen 
überführen
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Bei der Bewertung von Angeboten und Maßnahmen und der Entwicklung von Handlungsvorschlä-
gen muss beurteilt werden:

_  Welche Angebote und Maßnahmen sind notwendig und sinnvoll für die Durchsetzung der Kin-
derrechte für alle, auch für arme Kinder?

_  Sind Angebote ausreichend vorhanden (Quantität)?

_  Sind die vorhandenen Angebote so gestaltet, dass sie zur Zielerreichung geeignet und für alle 
erreichbar sind (Qualität)?

_  Gibt es Anforderungen an einen quantitativen oder qualitativen Ausbau?

Im Rahmen dieses Handlungskonzepts können erkannte 
Lücken deutlich gemacht, aber keine Bewertungen ein-
zelner Angebote vorgenommen werden. Dies ist eine Auf-
gabe, die an anderer Stelle vorgenommen werden muss. 
Der Beirat schlägt als Maßstäbe einer Bewertung die fol-
genden Indikatoren vor (siehe Kap. 5.1).

 5. Qualitätskriterien zur Beurteilung der Angebote

Im Rahmen dieses 

Handlungskonzepts 

können erkannte 

Lücken deutlich 

gemacht, aber keine 

Bewertungen

einzelner Angebote 

vorgenommen

werden. 



59

Erschwinglichkeit
Angebote müssen fi nanziell so gestaffelt werden, dass niemand auf Grund von fehlendem oder zu 
geringem Einkommen von der Nutzung eines Angebotes ausgeschlossen wird. Wenn sich Angebote 
an alle richten, darf die Inanspruchnahme nicht von fi nanziellen oder materiellen Mitteln abhän-
gen. Alternativ muss eine möglichst unkomplizierte Kostenübernahme bei entsprechendem Bedarf 
ermöglicht werden. 

Niedrigschwelligkeit
Angebote müssen so angesiedelt und organisiert sein, dass sie mit leistbarem Aufwand und ohne 
Hindernisse erreichbar sind. Indikatoren können sein: Hoher Bekanntheitsgrad und gute Erreichbar-
keit, kurze Entfernungen, kurze Wartezeiten oder unkomplizierte Anmeldeverfahren. 

Keine Diskriminierung
Der Zugang zu und die Nutzung von Angeboten muss unab-
hängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialer Lage mög-
lich sein. Dies betrifft die Gestaltung des Angebots wie 
auch Haltungen und Einstellungen des Personals (Stich-
wort: Kultursensibilität).

Bedürfnisorientierung
Benötigte Angebote müssen sich an den Bedürfnissen der 
Zielgruppe orientieren und bei der Betrachtung des Bedarfs 
der Kinder die Situation der Familie berücksichtigen.

Die vorrangige Entscheidung entlang des Kriteriums 
Erwerbstätigkeit beider Eltern darf nicht per se zur Benach-
teiligung von Kindern führen, die einen erhöhten Förderbe-
darf aufweisen und deren Eltern nicht beide erwerbstätig 
sind. 

Beteiligung 
Betroffene müssen bei der Planung und Durchführung von 
Angeboten in den sie betreffenden Belangen und alters-
adäquat beteiligt werden.

Ausreichende Verfügbarkeit von Angeboten
Angebote sollten bedarfsdeckend vorgehalten werden, 
andernfalls muss entschieden werden, nach welchen Kri-
terien eine Inanspruchnahme gewährleistet werden kann.

Dauerhaftigkeit der Angebote
 Angebote müssen so angelegt sein, dass sie nicht nur einma-
lige Effekte erzielen, sondern über ihre Kontinuität eine nach-
haltige Wirkung entfalten können.

5.1  Indikatoren zur Chancengerechtigkeit
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Vor allem für jüngere Kinder ist die unmittelbare Umgebung – Haus, Straße, Wohngebiet – der vor-
nehmliche Aufenthalt- und informelle Lernort. Dies stellt besondere Anforderungen an die Gestal-
tung des Wohnumfeldes. Je nachdem wie kinder- und familienfreundlich Spiel- und Aufenthaltsorte 
in den Sozialräumen gestaltet sind, ermöglichen oder erschweren sie die Entwicklung der Kinder. 
Dieser Aspekt kommt besonders zum Tragen in Wohngebieten mit hoher Bevölkerungsdichte. Hier 
ist der Anteil von armutsgefährdeten Kindern in der Regel besonders hoch. Die oftmals beengten 
Wohnverhältnisse erhöhen den Bedarf, sich gefahrlos im Außenbereich aufhalten zu können.

Allen Kindern ist die Teilhabe an Angeboten wie Sprach-, Bildungs-, Bewegungs- und Gesundheits-
förderung und Freizeitangeboten zu ermöglichen. Angebote im Stadtteil machen eine Nutzung für 
Kinder leichter als Angebote im Zentrum, wenn diese nur unter erschwerten Bedingungen erreich-
bar sind. Einschränkungen der elterlichen Mobilität (kein Pkw, lückenhafter und kostenintensiver 
ÖPNV, keine Bereitschaft) erschweren den Kindern die Nutzung von Angeboten, die sie nicht eigen-
ständig erreichen können. 

Dabei kommt es nicht darauf an, für die unterschied lichen 
Bedürfnisse jeweils entsprechende Einrichtungen vor 
Ort zu planen. Dies ist weder praktikabel noch fi nanzier-
bar. Angebote vor Ort müssen, wo immer die Möglichkeit 
besteht, vorhandene Einrichtungen nutzen: Kinder- und 
Familienzentren, Jugendzentren, Stadtteilläden, Vereins-
heime, Gemeinschaftshäuser etc. 

Diese Einrichtungen und andere Stadtteilakteure müssen 
gewonnen werden, notwendige Angebote zu entwickeln, 
zentral agierende Anbieter müssen motiviert werden, mit 
bestimmten Angeboten auch in die Stadtteile zu gehen.

Dazu ist es notwendig, die jeweiligen Bedarfe, mögliche 
Einrichtungen und mögliche Anbieter vor Ort zu kennen 
und zu verbinden.

Das Ziel ist eine auf den besonderen Bedarf der Stadtteile 
abgestimmte Ausgestaltung und Ausstattung von Ange-
boten. Stadtteile mit besonderem Förderbedarf bedürfen 
einer besonderen Aufmerksamkeit und einer entsprechen-
den Ressourcenausstattung.

5.2 Warum ist der Stadtteilbezug wichtig?
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Politik und Verwaltung, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Bildungsträger, Glaubensgemeinschaften, 
freie Träger, Stiftungen und auch jeder Einzelne sind aufgefordert, sich mit dem Problem Kinder-
armut auseinanderzusetzen und aktiv zu werden. 

Bei dem vorliegenden Maßnahmenkatalog geht es um tragfähige chancengerechte Strukturen, um 
gezielte und systematische Vernetzung von Anfang an, weil jedes Kind herzlich willkommen und 
wichtig ist. 

Braunschweig verfügt bereits über ein recht umfangreiches Bildungs-, Hilfe-, Unterstützungs- und 
Gesundheitssystem. Diese Strukturen gilt es weiter zu entwickeln und insbesondere besser zu ver-
netzen.

Dafür haben die Leitlinien gegen Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen die 
Grundlagen gelegt. Im Auftrag des Präventionsnetz-

werks hat der Beirat sorgfältig und systematisch Ange-
bote gesichtet und Lücken identifi ziert. So konnten diese 
Handlungs empfehlungen entlang der Präventionskette 
der Altersstufen und für Familien formuliert werden. 

Gleichzeitig stellen sich die Fragen: 

_  Genügt das, was in Braunschweig angeboten wird, den 
hier formulierten Indikatoren von Chancengerechtigkeit?

_  Sind die Strukturen und Angebote für alle erschwinglich?
_  Sind sie niedrigschwellig, chancengerecht, diskriminie-

rungsfrei, partizipativ und an den Bedürfnissen der jewei-
ligen Zielgruppe auch tatsächlich ausgerichtet?

Alle Maßnahmen in den verschieden Altersstufen der Prä-
ventionskette sind wichtig! 

Deshalb wird hier auch keine Aufzählung der wichtigsten 
Maßnahmen zu lesen sein. 

Dennoch, ohne eine übergreifende, alle Präventionsketten-
glieder verbindende Koordination, ohne eine Stelle, die alle 
sinnvollen Einzelmaßnahmen kennt, zusammenführt, mit-
einander verbindet und besser aufeinander abstimmt, wer-
den die Glieder der Präventionskette nebeneinander her 
arbeiten und nicht ihre volle Wirksamkeit entfalten können. 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen gegen Kinder- und Famili-
enarmut wird sich dann nachhaltig und synergetisch entfalten, 

wenn sie von allen Akteuren als notwendige, präventive und verbindliche Schritte der Selbstver-
pfl ichtung verstanden werden.

„Um ein Kind zu 

erziehen, braucht

es ein ganzes Dorf“

(Afrikanisches Sprichwort)

6. Zusammenfassende Schlussbetrachtung
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III.  Braunschweiger Fonds
für Kinder und Jugendliche

Der Fonds ermöglicht Kindern und Jugendlichen bessere Chancen zur sozialen Teilhabe und 
hilft materielle Benachteiligungen auszugleichen oder zu verringern.

Anlass für die Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderarmut und ihre Folgen war ein Zeitungs-
artikel der Braunschweiger Zeitung aus dem Jahr 2007 mit dem Titel „Mädchen und Jungen hoffen 
auf die Essensreste ihrer Mitschüler.“ Aus der daraufhin eingesetzten Arbeitsgruppe Kinderarmut 
heraus wurde um der Problematik gerecht zu werden der Schulkostenfonds 2007 mit folgenden Pri-
oritäten entwickelt:

_  jedes Kind in der Ganztagsschule soll essen können, ggf. mit Zuschuss zum Schulessen,
_  jedes Kind soll lernen können, ggf. mit Zuschuss zum Schulmaterial
_  Schulsozialarbeit soll Schülerinnen und Schüler, Eltern und Schule unterstützen

Der Schulkostenfonds setzte bei der großen Herausforderung der Bereitstellung des notwendigen 
Schulmaterials an, die mit einem massiven Einsatz von bürgerschaftlichem Engagement (ehren-
amtliche Helfer der Bürgerstiftung gehen in die Schulen…) gelöst werden konnte und widmete sich 
ebenfalls dem Thema Mittagessen. Beide Probleme sind so brennend, dass sie bundesweit diskutiert 
wurden und schließlich einen gesetzlichen Lösungsansatz fi nden (Schulkosten 2x / Jahr zusätzlich 
zum Regelsatz, später: BuT-Paket.) 

Der Beirat beschließt den Fonds trotzdem aufrecht zu erhalten, da sich zwischenzeitlich herauskris-
tallisiert hat, dass Benachteiligung sich nicht nur in mangelnden Schulmaterialien und fehlendem 
Essensgeld widerspiegelt und wandelt den Schulkostenfonds um in den „Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche“.



63

Armin Kraft ist 2008 von Oberbürgermeister Dr. Gert Hoffmann zu dessen Beauftragtem für Fra-
gen der Kinderarmut in Braunschweig benannt worden. Der Propst im Ruhestand der evangelischen 
Kirche steht im Dialog mit Sponsoren, Schulen, Stiftungen und andere Institutionen sowie Privat-
personen, die mithelfen wollen, Kinder einkommensarmer Familien zu stärken, und trägt durch 
seine Spendenakquise in großem Maße dazu bei, dass die notwendigen Mittel im Fonds zur Verfü-
gung stehen. Bislang wurden weit über eine Million Euro eingeworben, die vorerst in den Bereichen 
Schulmaterial und Förderung des Schulessens an Ganztagsschulen investiert worden sind.

Der Beirat gegen Kinderarmut hat für den Fonds folgende Ziele festgelegt:

_  Förderung der sozialen und kulturellen Teilhabe von bedürftigen Kindern durch ein Budget für 
Schulen und Kindertagesstätten, um allen Kindern zum Beispiel Theater-, Ausstellungs- und 
Museumsbesuche zu ermöglichen

_  Förderung des Mittagessens in der Schule, damit jedes Kind eine warme Mahlzeit zu sich 
nehmen kann, auch wenn Eltern einmal nicht zahlungsfähig sind

_  Förderung von einzelnen Kindern und Jugendlichen in besonderen Notlagen
_  Förderung von Projekten mit Angeboten für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 

Familien

Aus dem Schulkostenbudget des Fonds werden in jedem Schuljahr die Schulen mit 10,– € pro 
gemeldetem Kind unterstützt. Zielgruppe des Budgets sind Schüler und Schülerinnen, deren Eltern

_  ALG II, Sozialgeld („Hartz IV“-Leistungen)
_  Sozialhilfe, Grundsicherung (SBG XII)
_  Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz
_  Wohngeld
_  Kindergeldzuschlag

erhalten. Darüber hinaus gilt das Mehraugenprinzip, d. h. auf Vorschlag der Lehrkräfte und in 
Abstimmung mit der Schulleitung können auch bedürftige Kinder unterstützt werden, deren Eltern 
nur knapp über den Bemessungsgrenzen liegen und bisher nicht in Unterstützungsangebote einbe-
zogen werden konnten. Die Entscheidung der Verwendung der Mittel liegt in den Händen der jewei-
ligen Einrichtung. So kann von den Verantwortlichen vor Ort direkt und schnell auf die Belange und 
Erfordernisse eingegangen werden und die Hilfe am wirkungsvollsten eingesetzt werden. Ziel ist 
es, dass mit der Unterstützung der bedürftigen Kinder keine Stigmatisierungserfahrungen einher-
gehen. Eine Gesamtfördersumme von knapp 41.000 € ist für das Schuljahr 2013/2014 aufgewen-
det worden. 

Im Bereich der Kindertagesstätten liegt die Fördersumme bei knapp 7.000 € / Schuljahr 2013/2014. 
Jedes gemeldete bedürftige Kind wird hier mit 7,50 € unterstützt. Es gelten die gleichen Kriterien 
wie für das Schulkostenbudget.

Die Maxime, dass jedes Kind ein warmes Mittagessen erhalten soll, wird aus dem Fonds insoweit 
weiterhin gefördert, dass die Schulen bzw. Träger der Ganztagsbetreuung bestehende Essensgeld-
defi zite melden und diese dann zum Ende des Schuljahres ausgeglichen werden.

In besonderen Notlagen, wenn die bestehenden Hilfesysteme nicht greifen oder ausgeschöpft sind, 
kann in Einzelfällen aus dem Fonds unterstützt werden. Anträge können über die Fachkräfte der 
Institutionen wie z. B. Schulen, Jugendmigrationsdienst der Caritas, Institut für persönliche Hilfen, 
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie, Deutsches Rotes Kreuz oder Diakonisches Werk Braun-
schweig gestellt werden. Ein dreiköpfi ges Gremium des Beirates gegen Kinderarmut entscheidet 
kurzfristig, so dass in den allermeisten Fällen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.

Des Weiteren werden aus dem Fonds Projekte gesponsert, die besonders benachteiligte und 
bedürftige Kinder und Jugendliche berücksichtigen und die ohne die Unterstützung nicht realisiert 
werden würden. 
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IV. Fazit und Ausblick

Das Motto „Braunschweig für alle Kinder (und Jugendlichen)“ spannt sich als roter Faden durch die 
bisherige Arbeit und beinhaltet einen Ansatz, der über den bloßen caritativen Aspekt weit hinaus 
zielt. Mit dem Beirat gegen Kinderarmut und dem Präventionsnetzwerk sind tragfähige Strukturen 
entwickelt worden, die sich mittlerweile erfolgreich etabliert haben. Träger- und institutionsüber-
greifend verzahnen sich so die unterschiedlichsten Kompetenzen, um gemeinsam Rahmenbe-
dingungen zu gestalten, die den Kindern und Jugendlichen der Stadt und besonders denen, die 
armutsgefährdet bzw. von Armut betroffen sind, ein gelingendes Aufwachsen ermöglichen.

Und Armut bleibt weiterhin ein Thema. Ein echter Rückgang der Kinderarmutsquote ist laut Braun-
schweiger Sozialatlas – Stadtteilprofi le 2013 nicht zu verzeichnen. In Braunschweig wächst mindes-
tens ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Haushalten auf, deren Einkommen unterhalb der 
Armutsschwelle liegt. Dabei ist die räumliche Verteilung sehr ungleich und der Anteil armer Kinder 
reicht in den Stadtteilen von 2% bis über 50%. 

Entsprechend aktueller Anlässe und Entwicklungen sind mit vereinten Kräften aller Beteiligten auf 
der Basis der Präventionskette bislang vielfältige Projekte initiiert und umgesetzt worden bzw. 
befi nden sich aktuell im Entwicklungsstadium.

_  Im Bereich der Frühen Hilfen sind unterstützt durch das auf Bundesebene verabschiedete neue 
Kinderschutzgesetz weitreichende Präventionsmaßnahmen auf den Weg gebracht worden. Eine 
Herkulesaufgabe, der sich der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie mit den 5 neu geschaf-
fenen Stellen im Kinder- und Jugendschutz/Frühe Hilfen stellt. Die Begrüßungsbesuche für alle 
Familien Neugeborener (ca. 2.200 Neugeborene pro Jahr), die Eltern und ihre Kinder von Anfang 
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an in dieser Stadt willkommen heißen und ggf. mit den 
Unterstützungsmöglichkeiten vertraut machen, werden 
von 80 % aller Eltern wahrgenommen. Des Weiteren ist 
auch eine Beratung bei Kinderwohlgefährdung implemen-
tiert worden.

_  Ein Baustein der Präventionskette: „Stadtteil in der 
Schule“ ist ein von verschiedenen Stiftungen (SBK, 
Richard-Borek-Stiftung und Bürgerstiftung [Federfüh-
rung]) in Zusammenarbeit mit der Stadt und Akteuren 
des Beirats entwickeltes Projekt, an dessen Umsetzung 
gegenwärtig gearbeitet wird. In 3 Ganztagsgrundschulen 
in ausgewählten Stadtteilen mit hohem Unterstützungs-
bedarf sollen Angebote des Stadtteils je nach Bedarfs-
lage vor Ort im Schulalltag integriert und damit Eltern 
und Schülern passgenaue Hilfen ermöglicht werden. 

_  Zum Thema Übergang Schule in den Beruf wird in Koope-
ration von Landesschulbehörde und Jugendförderung 
aktuell das Projekt einer Praxisklasse an der Braun-
schweiger Hauptschule Sophienstraße konzipiert. Es soll 
zum Schuljahr 2014/2015 starten. 

_  Der „Soziallotse“ ist eine von der Bürgerstiftung, Stiftung 
Braunschweigischer Kulturbesitz und Volksbank BraWo-
Stiftung in Auftrag gegebene Datenbank, die Bürgerin-
nen und Bürgern und Beratungsstellen seit 2013 eine 
unkomplizierte Suche mit möglichen Filtereinstellungen 
zu vorhandenen (Hilfe-)Angeboten in der Stadt Braun-
schweig erlaubt. 

_  Die Stadt Braunschweig unterstützt derzeit acht Kin-
dertagesstätten in Stadtteilen mit besonderem Hand-
lungsbedarf bei der Arbeit als Familienzentrum. Den 
beteiligten Kindertagesstätten steht für die konzeptio-
nelle Ausrichtung an den Standards für Familienzentren 
des DJI und den Grundsätzen der Early-Excellence-Cen-
tres ein Betrag von 40.000 € jährlich zur Finanzierung von 
Personal- und Sachaufwendungen zur Verfügung.

_  Aus dem Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche sind als größere Projekte z.B. das 
Konzept „Familienpaten“ des Deutschen Kinderschutzbundes Braunschweig, die „Chill-Küche“ 
– Mittagstisch an der Hauptschule Sophienstraße, die Mädchen- und Jungenarbeit zum Thema 
Soziale Rolle in der Spielstube Hebbelstraße oder der Bau eines Bolzplatzes an der Grundschule 
Isoldestraße gefördert worden.

Darüber hinaus gibt es noch weitere zahlreiche Projekte, die von Stiftungen und anderen Träger im 
Geist der Leitlinien und Handlungsempfehlungen unterstützt bzw. durchgeführt werden. Beispiel-
haft auch für die vielen anderen Projekte seien hier erwähnt:

_   Sozialarbeit an Braunschweiger Grundschulen
  Gestartet wurde 2008 mit drei halben Sozialarbeiterstellen an drei ausgewählten Grundschu-

len, die von der Richard-Borek-Stiftung, der Volksbank BRAWO-Stiftung und Jochen Staake 
fi nanziert wurden. Ziel war es benachteiligte Kinder zu unterstützen. Das Konzept überzeugte 
und wurde um drei Grundschulen mit jeweils einer halben Sozialarbeiterstelle erweitert. An 
der Finanzierung beteiligten sich neben den Stiftungen auch die Stadt Braunschweig und das 

In Braunschweig 

wächst mindestens 

ein Fünftel der Kinder 

und Jugendlichen

in Haushalten auf, 

deren Einkommen

unterhalb der 

Armutsschwelle liegt.
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Land Niedersachsen. Seit 2012 sind diese sechs Stellen in unbefristete Arbeitsverhältnisse bei 
der Stadt bzw. dem Diakonischen Werk Braunschweig übergegangen.

_  Frühstück in der Schule – Jochen Staake in Kooperation mit der Wiederaufbau, der NiWo-
Bau und Edeka 

  Etwa die Hälfte aller Braunschweiger Grundschulen in Stadtteilen mit Unterstützungsbedarf wird 
2x wöchentlich zur großen Pause mit leckeren Frühstücksbroten, Obst und Getränken für ein 
gemeinsames Frühstück in der Schule kostenfrei versorgt. Das Projekt läuft erfolgreich seit 4 Jah-
ren.

_   Volksbank BraWo Stiftung
  Als starker Partner von United Kids Foundations unterstützt die Volksbank BraWo Stiftung 

neben ihrem Engagement für das Kindernetzwerk die Einzelprojekte lokaler Institutionen und 
Vereine. Zu ihren Förderkriterien zählen regionaler Bezug, 
hohe Qualität und Nachhaltigkeit sowie positive Aus-
wirkungen für die Region. Im Fokus der Stiftungsarbeit 
steht die Kinder- und Jugendförderung.

_  Starke Kinder für eine gemeinsame Zukunft – 
Stiftung Unsere Kinder in Braunschweig

  Unter dieses Motto hat die Volkswagen Financial Ser-
vices AG ihre 2008 gegründete gemeinnützige Stiftung 
gestellt. Sie engagiert sich gezielt statteilorientiert in 
der Weststadt und im westlichen Ringgebiet in Kinder-
tagesstätten und Schulen in den Gesundheitsthemen 
Bewegung, Ernährung und musikalische Früherzie-
hung.

Ebenso wichtig ist natürlich das Engagement zum Thema 
Kinder- und Familienarmut von zahlreichen haupt- und vor 
allen Dingen auch ehrenamtlichen Braunschweigerinnen 
und Braunschweigern, die durch ihre Arbeit unterschied-
lichste Einrichtungen und Projekte wie beispielsweise die 
Braunschweiger Tafel, das Mütterzentrum, die Parkbank-
zeitung und Selbsthilfevereine unterstützen bzw. erst 
ermöglichen.

Mit dem vom Rat der Stadt verabschiedeten Kommuna-
len Handlungskonzept Kinderarmut greift die Stadtver-
waltung eine Vielzahl von Anregungen und Vorschlägen 
des Beirats und Netzwerks gegen Kinderarmut auf. Um 
diese umzusetzen, wurde auf der koordinierenden Ebene 
die Koordinationsstelle Kinderarmut geschaffen. Die damit 
verbundenen Aufgaben sind weder die einer zentralen Anlaufstelle noch einer oder eines Beauf-
tragten. Die Verwirklichung der Kinderrechte ist und bleibt auch mit dem Handlungskonzept eine 
Querschnittsaufgabe aller beteiligten Organisationseinheiten. Weder Zuständigkeit noch Verant-
wortung kann hier delegiert werden. Federführend in der Organisation und Planung des Prozesses 
ist das Sozialreferat. 

Das Aufgabenspektrum beinhaltet neben konzeptionellen und koordinierenden Tätigkeiten, die 
Geschäftsführung des Beirates und des Präventionsnetzwerkes, Beratung von Akteuren, Unterstüt-
zung und Begleitung bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen sowie die Geschäftsführung 
des Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche (ehemals „Schulkostenfonds“). Die Koordina-
tionsstelle ist ausdrücklich keine (weitere) Anlauf- und Beratungsstelle für Bürgerinnen und Bürger. 
Sie kann bei Bedarf an zuständige Einrichtungen qualifi ziert weiterverweisen. Eine Übertragung von 
Entscheidungskompetenzen vom Netzwerk oder Beirat ist nicht intendiert. 

Die Zukunft der

Stadtgesellschaft

sind ihre Kinder

und Jugendlichen

von heute.
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Die Stadtverwaltung stellt sich ihrer Verantwortung, die sie als Trägerin der Jugendhilfe und der 
Daseinsvorsorge auch für Kinder und Jugendliche hat. Sie setzt sich dafür ein, dass Kinder und 
Jugendliche ihr Recht auf Aufwachsen in Wohlergehen verwirklichen und gleiche Chancen nutzen 
können, unabhängig von sozialem Status oder Herkunft.

Die Stadt ist weder alleinige Verantwortliche noch alleinige Akteurin. Die Beseitigung von Armut 
– auch von Armut von Kindern und Jugendlichen – , das Begrenzen oder Vermeiden benachteili-
gender Auswirkungen sind gesellschaftliche Aufgaben, an denen die Stadt Braunschweig teilhat. 
Dementsprechend ist Handeln als kooperativer Prozess angelegt. Ziel ist, die von der Stadt zu ver-
antwortende Infrastruktur, Angebote und soziale Dienste so zu organisieren, dass sie helfen kön-
nen, Benachteiligungen zu begrenzen oder zu beseitigen.

Die Zukunft der Stadtgesellschaft sind ihre Kinder und Jugendlichen von heute. Investitionen in ein 
möglich frühzeitig einsetzendes Bemühen, heranwachsende 

Potentiale optimal zu entwickeln sind damit auch Investiti-
onen in die eigene Zukunft.

Trotz vieler Erfolge in Form tragfähiger Strukturen, eines 
Fonds zur Unterstützung von Kitas, Schulen, Projekten und 
Einzelfällen, Zusammenarbeit mit Stiftungen zum Aufbau 
von Hilfsdatenbanken sowie der Integration von Ganz-
tagsgrundschulen in den Stadtteil steht die Stadt Braun-
schweig - wie viele andere Kommunen auch – zukünftig vor 
der Aufgabe der Verstetigung bisheriger Maßnahmen und 
des weiteren Ausbaus der Präventionskette. Gebraucht 
werden weiterhin tragfähige Strukturen, die in der Lage 
sind Benachteiligungen zu kompensieren und eine gezielte 
und systematische Vernetzung von Anfang an. 
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Notizen





(Afrikanisches Sprichwort)

Mit dem „Handlungskonzept Kinderarmut“ 

stellt sich die Stadt Braunschweig ihrer 

Verantwortung als Kommune gegenüber 

den Kindern und Jugendlichen in der Stadt. 

Braunschweig für alle  Kinder heißt, dass 

niemand ausgeschlossen werden darf.  

Armut ist ein Faktor der Exklusion.

Der seit 2007 in Gang befindliche Prozess 

wird maßgeblich getragen durch das 

Netzwerk Kinderarmut und dessen 

Arbeitsgremium, den Beirat. Hierüber sind 

die vielfältigen gesellschaftlichen Kräfte 

ein bezogen. Politisches und Verwaltungs-

handeln verbindet sich über gemeinsame 

Leitlinien, Handlungskonzepte und eine 

daraus resultierende Praxis mit bürger-

schaftlichem Engagement und der Arbeit 

vieler freier Träger.

„ Um ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf.“ 


